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Sehr geehrte Damen und 
Herren, liebe Aktionärinnen 
und Aktionäre,

das Wirtschaftsjahr 2015 war, ähnlich wie das Vor-
jahr, wieder ein ausgeprägt bewegtes Jahr. Das wich-
tigste Ereignis des Geschäftsjahres 2015 berührt 
nicht unsere Märkte oder Beteiligungen, sondern den 
Kapitalmarkt: Die Social Commerce Group SE wech-
selte im Mai vom Freiverkehr der Börse Berlin AG in 
den Regulierten Markt (General Standard) der Frank-
furter Wertpapierbörse (FWB) und der Börse Berlin 
und wird seitdem auf XETRA und vielen weiteren 
Handelsplätzen rege gehandelt. 

Über die Kommunikation mit den Finanzmärkten ist 
es der SCGSE gelungen, ihre wichtigste Beteiligung, 
die STARAMBA GmbH, wirkungsvoll zu positionieren 
und so maßgeblich zu ihrem Erfolg beizutragen.

Der SCGSE ist es im Berichtsjahr ferner gelungen, die 
für ein Startup hohe erste € 1 Mio. Umsatzhürde, wie 
im Vorjahr angekündigt, tatsächlich zu nehmen. Viel 
wichtiger für den nachhaltigen Erfolg  des Konzerns 
ist aber, dass die STARAMBA GmbH öffentlich wahr-
nehmbar mit ihrem Geschäftsmodell reüssierte, 
während andere 3D-Scan- und Technologieanbieter 
ihren Geschäftsbetrieb einstellen mussten. 

Die Entwicklung des SCGSE-Aktienkurses verlief an-
gesichts des mit dem Eintritt in den General Standard 
nahezu zeitgleich eingetretenen Endes einer mehr-
jährigen Haltefrist für Altaktionäre unerfreulich. Al-
lerdings hatte das Management der Gesellschaft nie 
daran gezweifelt, dass die operative Unternehmens-
strategie und die daraus gewonnenen Resultate über 
kurz oder lang von der Kursentwicklung honoriert 
würden. Heute sehen wir, dass diese Erwartung ge-
rechtfertigt war.

Die Beteiligungen yoyo smart social web solutions AG 
(yoyo), Hamburg, und MXM Mixed Reality Marketing 
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AG, (MXM), Magdeburg, wurden im Berichtsjahr an-
gehalten, ihre spezifischen Lösungskompetenzen auf 
den Feldern Mass Customization, Augmented Reality 
und Virtual Reality in den Dienst der Schwesterge-
sellschaft STARAMBA zu stellen, um gewährleisten 
zu können, dass STARAMBA nicht nur heute mit 
analogen, sondern auch morgen mit analogen und 
digitalen Produkten der weltweit führende Anbieter 
von 3D Celebrity Merchandise sein wird. In der Fol-
ge wurden bei yoyo, anders als ursprünglich geplant, 
keine Umsätze außerhalb des Konzerns generiert. 
MXM realisierte, trotz ihrer „Beschlagnahme“ durch 
STARAMBA, weiterhin externe Umsätze, allerdings 
auf niedrigerem Niveau als im Vorjahr. 

Am 23. Juli wurde im Handelsregister die Kapitaler-
höhung der SCGSE aus genehmigtem Kapital (Geneh-
migtes Kapital 2013) über EUR 250.000,– von EUR 
1.420.000 auf EUR 1.670.000,– durch Ausgabe von 
250.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückak-
tien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital 
von EUR 1,– je Aktie gegen Bareinlagen eingetragen. 
Die Kapitalerhöhung wurde als Emission mit mittel-
barem Bezugsrecht strukturiert und von der vem  Ak-
tienbank AG, München, (heute: Dero Bank AG) beglei-

tet. Sie brachte der Gesellschaft rund € 2,25 Mio. an 
liquiden Mitteln ein, die konsequent in die Entwick-
lung der SCGSE investiert wurden.

Die SCGSE investierte im Berichtsjahr nicht in 
neue Beteiligungen, sondern konzentrierte sich in 
der beschriebenen Form auf den Ausbau des Be-
standsgeschäfts. Allerdings erwarb die SCGSE eine 
Minderheitsbeteiligung von 26 Prozent an der ame-
rikanischen STARMBA USA Corp., um ihren Lizenzzu-
gang auf dem amerikanischen Kontinent beschleuni-
gen zu können.

Insgesamt blickt das Management mit großer Freude 
und Zuversicht auf die Zukunft der SCGSE und freut 
sich darauf, im kommenden Jahr über die Früchte der 
in diesem Geschäftsbericht dargelegten Aktivitäten 
des zurückliegenden Wirtschaftsjahrs berichten zu 
können. 

Julian von Hassell
Geschäftsführender Direktor
Social Commerce Group SE
Berlin, im Mai 2015

MARTHE WOLBRING

Stellvertretende Vorsitzende 
des Verwaltungsrats

Kontakt: m.wolbring@scgse.de

JULIAN VON HASSELL

Mitglied des Verwaltungsrats,
Geschäftsführender Direktor

Kontakt: j.hassell@scgse.de

PROF. DR. KLEMENS SKIBICKI

Vorsitzender des 
Vewaltungsrats

Kontakt: k.skibicki@scgse.de
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Sehr geehrte Aktionäre,

im Geschäftsjahr 2015 nahm der Verwaltungsrat 
seine ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Auf-
gaben wahr. Er überwachte die Arbeit des geschäfts-
führenden Direktors und begleitete ihn beratend.

Soweit die Lage der Gesellschaft es erforderte, fand 
ein reger Austausch zwischen dem Verwaltungsrat 
und dem geschäftsführenden Direktor in mündlicher 
oder schriftlicher Form statt. Dabei ging es vordring-
lich um Fragen der Geschäftsstrategie, der Entwick-
lung der einzelnen Beteiligungen, mögliche Akquisiti-
onen, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie 
die Vermögens-, Investitions-, Umsatz- und Finanz-
planungen und das Financial Engineering. Grundsätz-
lich wurde der Verwaltungsrat über sämtliche Vor-
gänge von besonderer Bedeutung rechtzeitig ins Bild 
gesetzt, insoweit diese Vorgänge nicht von diesem 
selbst initiiert wurden. Der geschäftsführende Direk-
tor unterrichtete den Verwaltungsratsvorsitzenden 
über sämtliche von ihm getroffenen Entscheidungen.

Im Geschäftsjahr 2015 fanden keinerlei personelle 
Veränderungen im Verwaltungsrat statt. Dieser be-
steht unverändert fort und umfasst die drei Personen 
Prof. Dr. Klemens Skibicki als der Verwaltungsrats-
vorsitzende, Frau Marthe Wolbring als stellvertreten-
de Verwaltungsratsvorsitzende und Herrn Julian von 
Hassell als Mitglied des Verwaltungsrats.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. De-
zember 2015 wurde sowohl nach den Regeln des 
Handelsgesetzbuches (HGB) als auch nach den Inter-
national Financial Reporting Standards (IFRS) aufge-
stellt. Beide Abschlüsse wurden von der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Baker Tilly Roelfs AG geprüft. 
Der Prüfungsbericht des HGB-Jahresabschlusses 
vom 18. Mai 2016 – bestehend aus Bilanz, Gewinn- 
und Verlustrechnung, Lagebericht und Anhang – und 
der Prüfungsbericht des IFRS-Konzernjahresab-
schlusses – bestehend aus Konzernbilanz, Konzern-
gewinn- und Verlustrechnung, Gesamtergebnisrech-
nung, Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung, 
Konzernkapitalflussrechng, Konzernanhang und Kon- 
zernlagebericht – haben jeweils einen uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk erhalten. Anschlie-
ßend wurde der Jahresabschluss samt Prüfungs-
bericht dem Verwaltungsrat zur Prüfung vorgelegt. 
Der Verwaltungsrat hat den vorgelegten HGB-Jah-
resabschluss für das Geschäftsjahr 2015 in seiner 
Sitzung am 07. Juni 2016 ausführlich diskutiert und 
dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprü-
fer zugestimmt. Er hat den Jahresabschluss zudem 
selbst geprüft und gebilligt. Der Jahresabschluss für 
das Geschäftsjahr 2015 ist damit gemäß § 47 Abs. 5 
SE-AG festgestellt.

Der Verwaltungsrat dankt dem Geschäftsführenden 
Direktor für seinen Einsatz im Geschäftsjahr 2015.
 

Prof. Dr. Klemens Skibicki
Vorsitzendes des Verwaltungsrates

BERICHT DES
VERWALTUNGSRATS 
DER SOCIAL COMMERCE GROUP SE 
FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2015
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Die Social Commerce Group SE operiert als Techno-
logie-Holding und hält im Berichtsjahr 2015 Anteile 
an der yoyo smart social web solutions AG, Hamburg 
(yoyo), MXM Mixed Reality Marketing AG, Magde-
burg (MXM), STARAMBA GmbH, Berlin (STARAMBA), 
als Tochterunternehmen und STARAMBA USA Corp., 
Delaware USA, (SUSA), als assoziiertes Unternehmen 
(die SCGSE-Gruppe).

Das assoziierte Unternehmen operiert im gleichen 
Marktsegment wie die Tochter STARAMBA GmbH. 
Das Unternehmen wurde erworben, um den Konzern 
lizenzrechtlich in die Lage zu versetzen, sowohl mit 
europäischen als auch mit amerikanischen Lizenz-
rechten weltweit Geschäfte machen zu können. 

Im Berichtsjahr adressierte die Gruppe mit ihrem 
Technologieportfolio – 3D-Scantechnologie, E-Com-
merce-Konfiguratoren und Augmented Reality- An- 
wendungen – Merchandise-Anbieter aus den Markt  
segmenten globaler Spitzensport und globale  
Unterhaltungsindustrie. Im Endverbraucher-Markt- 
konzentrierte sich die Gesellschaft schwerpunkt- 
mäßig auf die Herstellung und Entwicklung von 
3D-Datenmodellen prominenter Sportler und Un-
terhaltungskünstler und deren Fans sowie auf die 
Produktion und den Vertrieb 3D-gedruckter Figuri-
nen aus Polymergips auf der Grundlage der gene- 
rierten Datenmodelle. Für den Geschäftskunden-
markt entwickelte die Beteiligung STARAMBA GmbH 
einen 3D Fotogrammetrie-Scanner unter dem  
Markennamen 3D INSTAGRAPH, der bereits im  
Berichtsjahr einen signifikanten Umsatzbeitrag leis-
tete.  

Unternehmensziel ist es, Kunden innovative bedarfs-
gerechte und passgenaue Lösungen anzubieten und 
neue sich bietende Chancen angesichts einer zuneh-
mend digitalen Umwelt aufzutun. Dabei trifft sie auf 
weitgehend unbetretene Pfade. Zwar gibt es auf Sei-
ten der Lizenzrechteinhaber prominenter Sport- und 
Unterhaltungsgrößen, deren Lizenznehmerinnen die  
STARAMBA GmbH und STARAMBA Corp. sind, bereits 
eine artikulierte Nachfrage nach rein digitalen und/
oder digital angebotenen Produktlösungen. Jenseits 
regional begrenzter, vereinzelt angebotener Produkt-
lösungen gibt es jedoch kaum ein Unternehmen, das 
sich, wie die Social Commerce Group SE, global auf-
stellt, um die nachgefragten just-in-time lieferbaren 
Produkte anzubieten. Lediglich über internationale 
Handelsplattformen für Merchandise-Ware wie fa-
natics oder sports endeavour wird der Lösungsbedarf 
der Nachfrager langsam aber sicher in artikulierte 
Nachfrage überführt. Die Social Commerce-Gruppe 
möchte hier Impulsgeber und Partner sein. 

Die Tochterunternehmen sind so aufgestellt, dass 
sich aus ihrem Zusammenwirken wechselseitig in-
teressante Synergien bei Kunden- und Auftragsbe-
schaffung einerseits, Technologieentwicklung ande-
rerseits ergeben. 

Als Startup-Unternehmen sieht sich der Konzern vor 
die Herausforderung gestellt, mit begrenzten Mit-
teln neue Märkte zu entwickeln und dabei darauf zu 
achten, dass sich die generierten Lösungen nicht als 
Windfall-Profits künftiger Wettbewerber entpuppen, 
die die Märkte in diesem Fall zwar nicht entwickelt 
hätten, dafür aber „ernten“ könnten. 

KONZERNLAGEBERICHT 2015 
DER SOCIAL COMMERCE GROUP SE, 
BERLIN 
Über Social Commerce Group SE
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Die Social Commerce Group SE ist dieser Herausfor-
derung im Berichtsjahr mit einem Bündel aus vier 
Strategemen begegnet:

1. Nutzung prominenter Bestandsinvestoren aus 
dem Spitzensport als Testimonials der Qualität und 
Fanorientierung der eigenen Lösungen: Die SCGSE 
wurde vorbörslich im Wesentlichen von namhaften 
Spitzensportlern gegründet und aufgebaut. Diese 
Investoren haben naturgemäß ein nachhaltiges In-
teresse am Erfolg ihres Investments und stellen sich 
für das Unternehmen als Testimonials zur Verfügung.

2. Segmentwechsel in den Regulierten Markt: Die So-
cial Commerce Group SE erhielt am 13. Mai 2015 die 
Zulassung zum Handel im General Standard an der 
Frankfurter und Berliner Wertpapierbörse und ist seit 
dem 18. Mai 2015 auch XETRA-gelistet. Die gestei-
gerte öffentliche Wahrnehmung der Gruppe sicherte 
der SCGSE, trotz überschaubarer Marketingbudgets, 
große Aufmerksamkeit und ebnete ihr den Weg der 
Zusammenarbeit mit wichtigen Lizenz- und Vertrieb-
spartnern. 

3. Vertragsdauer: Die Tochtergesellschaft STARAMBA 
GmbH und das assoziierte Unternehmen STARAMBA 
Corp. achten dezidiert auf Lizenz- und Vertriebspart-
nerverträge mit im Regelfall mindestens 3-jähriger 
Laufzeit, um den bereits vorhandenen Vorsprung 
als im Regelfall bislang einziger Anbieter im Markt-
segment des 3D-Merchandise im Verlauf dieser drei 
Jahre gegenüber später hinzutretenden möglichen 
Wettbewerbern auf- und ausbauen zu können. 

4. Technologieentwicklung: Der Konzern setzt auf 
wenige Schlüsseltechnologien, die es möglich ma-
chen, im Sinne einer Blue Ocean Strategie1, Kunden-
wünsche im Wege von „mass customization“ indivi-
duell zu befriedigen, ohne deswegen Abstriche beim 
kostengünstigen massenweisen elektronischen 
Kundenzugang machen zu müssen.

Mittels dieser Strategeme soll der Wert der Tochte-
runternehmen bzw. des assoziierten Unternehmens 
und der von ihnen bereitgestellten Lösungen nach-
haltig gesteigert werden und der Konzern ebenso 
nachhaltig an Wert gewinnen.

DIE MEISTEN 
UNTERNEHMEN
STARTEN KLEIN
– MANCHE 
WERDEN GROSS

1 Blue Ocean Strategy: W. Chan Kim, Renée Mauborgne, How to Create Uncontested Market Space and Make Competition Irrelevant,  
 Harvard Business School Press, Boston 2015
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Grundlagen des 
Unternehmens

Zusammensetzung und 
Struktur des Konzerns

Die „Social Commerce Group SE“ (SCGSE) hält derzeit 
Anteile an folgenden Unternehmen:

·   STARAMBA GmbH, Berlin, (STARAMBA),  
vollkonsolidiertes Tochterunternehmen

·   STARAMBA USA Corp. Delaware, USA, (SUSA), 
at equity konsolidiertes assoziiertes Unternehmen

·   MXM Mixed Reality Marketing AG, Magdeburg, 
(MXM), vollkonsolidiertes Tochterunternehmen

·   yoyo smart social web solutions AG, Hamburg, 
(yoyo), vollkonsolidiertes Tochterunternehmen

Die Anteile an den o.g. Unternehmen wurden nach 
Maßgabe ihres Beitrags zur Lösung kritischer An-
forderungen an den monetären Erfolg des digitalen 
Merchandisings erworben. In Abweichung zum vor-
angegangenen Geschäftsjahr fokussierte die SCGSE 
den geographischen Zielmarkt USA und erwarb dort 
die Minderheitsbeteiligung an der amerikanischen 
STARAMBA USA Corp. Darüber hinaus positionierte 
die SCGSE die Unternehmen STARAMBA GmbH und 
STARAMBA USA Corp. aufgrund ihrer Nähe zu stra-
tegisch wesentlichen Geschäftspartnern und Kunden 
der SCGSE (Sportmarken, Lizenzrechteinhaber und 
-agenturen, Sportvereine und -clubs sowie deren 
Fans) in den Vordergrund der Gruppenaktivitäten. Die 
von den beiden anderen Tochterunternehmen yoyo 
und MXM entwickelten Technologien wurden im 
Rahmen von konzerninternen Entwicklungspartner-
schaften darauf angelegt, den Kunden und Partnern  
einen größtmöglichen Nutzen unter Bereitstellung 
von Kostensynergien, Effektivitätssteigerungen und 
Effizienzgewinnen zur Verfügung zu stellen. Pers-
pektivisch soll die STARAMBA GmbH so zur operati-
ven Führungsgesellschaft sämtlicher SCGSE-Unter-
nehmen ausgebaut werden. 
Im Dezember 2015 wurde der als Geschäftsführer 
der STARAMBA GmbH entsandte frühere Director 

Corporate Development der SCGSE, Sebastian Wol-
ters, nachdem seine Tätigkeit dort das angestrebte 
Ziel erreicht hatte, mit erweiterter Zuständigkeit als 
Director Corporate Development in die SCGSE zu-
rückgeholt. Im Berichtsjahr erhielt der Geschäfts-
führende Direktor der SCGSE für seine Tätigkeit im 
Rahmen des Mandats eine monatliche Fixvergütung 
in Höhe von EUR 8.333 inklusive Dienstfahrzeug und 
inkl. Mehrwertsteuer. Variable Vergütungskompo-
nenten wurden nicht gezahlt und waren im Berichts-
jahr seitens des Verwaltungsrats auch nicht vorge-
sehen, wiewohl der Vertrag des Geschäftsführenden  
Direktors perspektivisch eine variable Vergütungs-
komponente vorsieht. Perspektivisch werden nach 
Maßgabe des Umfangs des Beteiligungsportfolios 
und des Aufgabenzuwachses weitere Mitarbeiter 
und gegebenenfalls Geschäftsführende Direktoren 
beschäftigt.

Die Aktien der SCGSE werden im General Standard 
an der Frankfurter Wertpapierbörse und an der Börse 
Berlin gehandelt. 

Aktieninformationen

Gesamtzahl der Aktien: 1.670.000 nennwertlose 
Stückaktien

Höhe des Grundkapitals: EUR 1.670.000

ISIN: DE000A1K03W5

WKN: A1K03W

Börsenplatz: Frankfurt/Main; Berlin

Marktsegment: Regulierter Markt,  
General Standard

Geschäftsjahr: Kalenderjahr

Rechnungslegungsart: IFRS (Konzernabschluss),  
HGB (Einzelabschluss)

Verwahrart: Girosammelverwahrung

Geschäftsjahr: Kalenderjahr
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Darüber hinaus verfügt die Gesellschaft per 
31.12.2015 über ein genehmigtes Kapital in Höhe 
von EUR 460.000 sowie über ein bedingtes Kapital in 
Höhe von EUR 180.000.

Geschäftsmodell und Strategie 
des Konzerns

Die Social Commerce Group SE (SCGSE) investiert 
in junge innovative Technologieunternehmen. Die 
Unternehmen waren entweder Anbieter von oder 
Technologiezulieferer für digitale bzw. digital getrie-
bene Merchandise-Lösungen, welche es Merchan-
dise-Anbietern im Umfeld des Spitzensports und 
der globalen Unterhaltungsindustrie erlauben, neue 
Monetarisierungsquellen zu erschließen oder beste-
hende Monetarisierungsquellen effektiver und/oder 
effizienter zu nutzen. Aufgrund ihrer Gründungshis-
torie besitzt die SCGSE eine große Nähe zum inter-
nationalen Profisport. Sie setzt diese Nähe gezielt 
zur Steigerung des Vertriebs- und Marketingerfolges 
ein. Ziel der Unternehmensakquisition und -entwick-
lungen war es, den Wert der SCGSE-Gruppenunter-
nehmen im Wege der Mobilisierung wechselseitiger 
Synergien zu maximieren und so den Wert der SCGSE 
nachhaltig zu steigern.

Die Gesellschaft investierte bis jetzt vorzugsweise 
in junge Technologieunternehmen, weil diese noch 
über vergleichsweise wenig Vertriebserfahrung ver-
fügen und somit den Mehrwert der vertrieblichen 
Expertise der SCGSE und ihre Gründungshistorie aus 
dem Umfeld des Spitzensports besonders honorie-
ren. Darüber hinaus sind junge Technologieunterneh-
men leichter steuerbar als bereits seit Langem am  
Markt befindliche und können so schneller und leich-
ter in Richtung der jeweiligen Zielmärkte orientiert 
werden. 

Der Konzern setzte im Berichtsjahr zwei wesentliche 
strategisch motivierte Entscheidungen um:

1. Er fokussierte seine strategische Ausrichtung und 
liquiden Mittel auf das Kerngeschäft der STARAMBA 
GmbH und suchte die spezifische Lösungskompe-

tenz der beiden anderen Tochterunternehmen yoyo 
smart social web solutions AG (yoyo) und MXM Mi-
xed Reality Marketing AG (MXM) dazu zu nutzen, für 
die STARAMBA GmbH wichtige Synergien zu heben. 
Hintergrund dieser Ausrichtung war die starke Nach-
frage des STARAMBA-Marktes nach digitalen Lö-
sungen für die 3D-Druckfigurenvermarktung durch 
2D- und 3D-Konfiguratoren einerseits und Apps zum 
3D Scannen (3D Selfies) über Smart Phones ande-
rerseits. Auf beiden Feldern besitzt yoyo eine spe-
zifische Expertise aufgrund ihres E-Commerce und 
Gaming-Hintergrundes. 

Daher erschien es mit Blick auf mittelfristige Erwar-
tungshorizonte über 3 Jahre hinaus angezeigt, die 
erworbenen Drucklizenzen prominenter „Stars“ für 
andere, rein digitale Märkte (Rigging, Gaming, Aug-
mented Reality, Virtual Reality) vorzubereiten. Auf 
diesen Märkten verfügt MXM als AR-Anbieter über 
genuine Expertise, von der STARAMBA sehr profitie-
ren konnte. 

2. Die SCGSE wechselte vom Freiverkehr der Börse 
Berlin in den Regulierten Markt der Frankfurter Wert-
papierbörse und der Börse Berlin. Hintergrund dieser 
Entscheidung war die Erkenntnis, dass es für junge 
Unternehmen mit überschaubaren liquiden Mitteln, 
die mit neuen Produkten neue Märkte besetzen 
wollen, unter Aufwandsgesichtspunkten kaum dar-
stellbar ist, aus erkannten Bedarfen echte und aus-
reichende  Nachfrage zu generieren und dass es für 
solche Unternehmen zweitens erst recht nicht dar-
stellbar ist, sich als weltweit alleinstehender Anbieter 
zu positionieren. Beide Ziele können jedoch im Wege 
der Investor Relations-Kommunikation durchaus er-
reicht werden, was dann tatsächlich auch gelang.

Der Marktfokus des Konzerns bleibt, unbeschadet der 
vorgenannten beiden Maßnahmen für das zurücklie-
gende Geschäftsjahr, grundsätzlich opportunistisch 
begründet und folgt keiner dezidierten Unterneh-
mensstrategie. Im Sport- und Unterhaltungsmarkt 
werden besonders leicht mobilisierbare Potenziale 
erkannt, für die sich aufgrund der Gründungshistorie 
der SCGSE zudem besonders geeignete Werkzeuge 
zum Einsatz bereitfinden. Auf kurze bis mittlere Sicht 
ist für die SCGSE auch eine Tätigkeit in anderen, kom-
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plementär zu den bisherigen Einsatzgebieten liegen-
den Marktsegmenten grundsätzlich vorstellbar.  

Konzernstruktur

Neben der SCGSE als Muttergesellschaft werden 
folgende Unternehmen als Tochterunternehmen 
bzw. als assoziiertes Unternehmen (STARAMBA USA 
Corp.) in den Konzernabschluss einbezogen:

Drei bedeutende Erfolge im Berichtsjahr bei der  
STARAMBA GmbH

Die Staramba GmbH ist ein E-Commerce-Unter-
nehmen, das Fans von Sport-, Musik- und Unter-
haltungsgrößen die Möglichkeit bietet, ihre Stars als 
digitale 3D-Produkte nach eigenen Kompositions-
wünschen zu gestalten, anzuordnen und anschlie-
ßend on demand als 3D-Figuren ausdrucken zu 
lassen. Eine zweite Produktlinie erlaubt es den Fans, 
sich selbst dem Star hinzuzugesellen und ausdrucken 
zu lassen. STARAMBA bietet Prominenten eine hohe 
Sicherheit ihrer Daten vor Diebstahl und Missbrauch, 
da alle zur Herstellung der Dateien und deren Weiter-
verarbeitung erforderlichen Maßnahmen im eigenen 
Hause bzw. durch eigene Mitarbeiter und Geräte an 
mobilen Gerätschaften in der Umgebung der Pro-
minenten erfolgen und eine Speicherung der Daten 
ausschließlich auf eigenen, redundant geschützten 
Servern erfolgt. 

Die Prominenten und ihre Labels erhalten eine Er-
folgsprovision je verkaufter Figur. Die Marke STA-
RAMBA wird so leichter und schneller in der globalen 
Öffentlichkeit penetriert. Die weltweit zunehmend 
aus dem Boden schießenden kleinen 3D-Druck-
studios, die regelmäßig deutliche Überkapazitäten 
vorhalten, erhalten mit STARAMBA die Gelegenheit, 

ihr Produktportfolio zu erweitern und nun ihre vor 
Ort eingescannte lokale Klientel nun auch gemein-
sam mit Prominenten bei STARAMBA in STARAM-
BA-Qualität ausdrucken zu lassen. Für die beson-
ders margenträchtige rein digitale Verwendung von 
3D-Bilddaten adressiert STARMBA neue Zielmärkte. 

Im Berichtsjahr gelang es der STARAMBA GmbH, 
strategisch bedeutsame 3D Drucklizenzen zu er-
werben. Darunter fällt auch die Lizenz des DFB 
Deutscher Fußball-Bund e.V., für den die Spieler der 
deutschen Fußball-Nationalmannschaft über einen 
Zeitraum von mindestens drei Jahren als 3D Druck- 
und Sammelfiguren realisiert werden und insbe-
sondere im Kontext der UEFA Europameisterschaft 
2016 in Paris sowie der FIFA Weltmeisterschaft im 
Jahr 2018 in Russland vertrieben werden. Ein zwei-
ter großer Erfolg der Gesellschaft war das Eingehen 
einer mittelbaren Vertriebsallianz mit der MSH (Me-
dia Saturn Holding)-Gruppe über deren 3D – Partner 
DIG:ED Gesellschaft zur Digitalisierung von audiovi-
suellen Medien GmbH, Neumarkt, OPf. Schließlich 
gelang es der STARAMBA GmbH, drittens, auch den 
selbst entwickelten 3D Fotogrammetrie Scanner 3D 
INSTAGRAPH® als stark nachgefragtes B2B-Produkt 
auf den Markt zu bringen.

Der US-Merchandising-Markt ist besonders inno-
vationsorientiert; amerikanische Fans sind zudem 
deutlich weniger preissensibel als deutsche Sport- 
oder Unterhaltungs-Fans.

Die Staramba USA Corp. operiert in den gleichen 
Marktsegmenten wie die STARAMBA GmbH. Sie ak-
quiriert amerikanische 3D Druck- und Verwertungs-
lizenzen, wie es analog die deutsche STARAMBA 
GmbH im europäischen Markt leistet. Das Scanning 
amerikanischer Stars und Celebrities wird an den 

STARAMBA GmbH

Aroser Allee 66, 13407 Berlin
www.staramba.com
Beteiligungshöhe: 51,95 %  
(Stand 31. Dezember 2015) 

STARAMBA USA Corp.

450 Seventh Avenue, 33rd Floor
New York, NY 10123 
www.staramba.com
Beteiligungshöhe: 26 %  
(Stand 31. Dezember 2015) 
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Standorten Los Angeles/Beverley Hills und Jack-
sonville, Florida über stationäre und mobile von der 
STARAMBA GmbH erworbene 3D INSTAGRAPH® 
Fotogrammetrie-Scanner durchgeführt. Die gewon-
nenen 3D Daten werden sodann in Berlin von der 

STARAMBA GmbH zu druckfähigen 3D Modellen ver-
arbeitet und on demand gedruckt. Perspektivisch soll 
der 3D-Druck der Figuren vor Ort in den USA durch-
geführt werden, was die Druck- und Versandkosten 
minimieren hilft.

STARS ALS
DIGITALE
3D-
PRODUKTE
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Die MXM Mixed Reality Marketing AG entwickelt 
Anwendungen auf der Grundlage der jeweils aktuel-
len Software-Bibliotheken im Umfeld von Unity und 
Augmented Reality. Im Unterschied zu den meisten 
anderen AR-Anbietern, die überwiegend mit prop-
rietärer Software arbeiten, ist die Gesellschaft auf 
schnelle bedarfsgerechte Anwendungs-Entwicklung 
unter Ausnutzung von Zeit- und Kostenvorteilen 
gegenüber Wettbewerbern spezialisiert. Die Gesell-
schaft verfügt über eine besondere Anwendungs-Ex-
pertise, da die Mitarbeiter und die Technologien 
überwiegend aus dem Fraunhofer-Institut für Fab-
rikbetrieb und -automation, Magdeburg, stammen. 
Zielmärkte der MXM sind die Labels prominenter  
 
 
 
 
 
 
 
 

Künstler sowie die Vereine prominenter Sportler, die 
sich von Augmented Reality im Gefolge der Beliebt-
heit von Anwendungen wie Google Glass und Oculus 
Rift Merchandise-Zugewinne versprechen. Da die 
Nachfrage nach Augmented Reality-Anwendungen 
seit Mitte des Berichtsjahres, u.a. infolge des Goog-
le- und Facebook-Marketings, auch in ganz anderen 
Märkten, manifestiert ist, bedient MXM neben den 
Sport- und Entertainment-Märkten auch andere 
Marktsegmente, insbesondere die Automobilwirt-
schaft, die Finanzwirtschaft und die  Bau- und Immo-
bilienwirtschaft. Im Fokus stehen dabei Lösungen für 
die Bereiche Marketing, Industrieanwendungen und 
Events. Die dort realisierten Aufträge kompensieren 
den Umstand, dass die Sportstätten des deutschen 
Spitzenfußballs, für die viele Apps der MXM AG ur-
sprünglich konzipiert wurden, als Anwendungsum-
gebung vorläufig ausfallen: Die dort vorhandenen 
mobilen Infrastrukturen lassen Mobiltelefonie vor-
läufig nicht zu. Lediglich drei von 18 Stadien der ers-
ten Fußball Bundesliga eigneten sich im Berichtsjahr 
für den Einsatz von Mobiltelefonen der Stadiongäste 
in Sprach- und Datennetzen. 

Im zurückliegenden Geschäftsjahr trug MXM mit ihrer 
Augmented und Virtual Reality-Expertise maßgeb-
lich dazu bei, die Position der Schwestergesellschaft 
STARAMBA GmbH, auch jenseits des 3D-Scannens 
und -Druckens, mit großem Chancenpotenzial im di-
gitalen Raum auszustatten.

MXM Mixed Reality Marketing AG

Lübecker Str. 53 – 56, 39124 Magdeburg 
www.mxm-ag.de
Beteiligungshöhe: 54,55 %   
(Stand 31. Dezember 2015) 

 WIR SURFEN
AUF “BLAUEN
OZEANEN”
WIRKLICH
INNOVATIVER
TECHNOLOGIE
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yoyo entwickelt digitale Monetarisierungs-Lösungen 
für Unternehmen und Organisationen im Umfeld des 
massenpopulären Spitzensports, also insbesondere 
für Vereine, Clubs, Spitzenverbände und Sponsoren. 
Das Unternehmen entwickelte und programmierte:

1.  einen „Fan-Konfigurator“, der es Vereinen und Inter- 
netportalen des Sports ermöglicht, eCommerce- 
Shop-Lösungen für Fanartikel anzubieten. Diese  
Artikel kann sich der Fan selber auf seinem Endgerät 
als „Produktentwickler“ gestalten, ehe durch die on 
demand – Bestellung der digitale oder analoge Pro-
duktionsprozess ausgelöst wird,

2. zusammen mit der schweizerischen Dacuda AG 
eine App, mit deren Hilfe jeder Smartphone-Besit-
zer das eigene Gesicht als druckfähiges 3D-Modell  
scannen kann

3. zahlreiche E-commerce-Anwendungen und elek-
tronische Shop-Anbindungen (Schnittstellen) für das 
Schwesterunternehmen STARAMBA.

yoyo hatte
4. in den vorangegangenen Geschäftsjahren be-
reits die Fanplattform FANPOWER (www.fanpower.
com) konzipiert und programmiert, die im Verbund 
mit einem Manager Games – Publisher und/oder 
Entwickler zu der führenden spielerischen Fanplatt-
form zunächst im Fußball und dann auch in anderen 
Sportarten ausgebaut werden soll.

5.  seit Ende des zurückliegenden Berichtsjahres ein 
Games Content Management System (GMS) ent-
wickelt, mit dem Kommunikationsagenturen in die 
Lage versetzt werden, mit geringem Aufwand und 
ohne die Notwendigkeit vorhandener eigener Pro-
grammierkenntnisse an den Endkunden angepasste 
Sportspiele und Apps zu entwickeln und zu designen 
und beabsichtigt

6.  mit diesem Werkzeug selber kostengünstig Casual 
Games mit Sportbezug, die über App Stores verkauft 
werden sollen, schnell getaktet auf den Markt zu 
bringen.

Die oben unter 4. bis 6. geschilderten Entwicklungen 
wurden Mitte 2015 zurückgestellt, um yoyo die Mög-
lichkeit zu geben, sich ganz auf die unter 1. – 3. darge-
stellten Leistungen zu konzentrieren, die kurzfristig 
einen höheren Nutzen für die Social Commerce Grup-
pe haben, da so Synergien für die STARAMBA GmbH 
ausgeschöpft werden konnten, die anderenfalls 
brach gelegen hätten und in diesem Fall STARAM-
BA die Chance genommen hätten, sich dauerhaft an 
die Spitze des selbst geschaffenen Marktsegments 
3D-Merchandising zu setzen. 

yoyo smart social web solutions AG

Pinnasberg 47, 20359 Hamburg
www.yoyo.ag
Beteiligungshöhe: 62,18 %   
(Stand 31. Dezember 2015) 
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Forschung und Entwicklung

Der Konzern betreibt keine Grundlagenforschung. 
Es wird anwendungsorientierte Forschung und Ent-
wicklung betrieben, die unter anderem dem perso-
nalen Ursprung der MXM AG aus dem Fraunhofer 
Institut für Fabrikbetrieb und -automation in Magde-
burg geschuldet ist. In der STARAMBA GmbH wurde 
für einen Kunden der Fotogrammetriescanner 3D 
INSTAGRAPH entwickelt und nach Stand der Fer-
tigung umsatzwirksam abgerechnet. Maßgebliche 
Softwareentwicklung wurde hier von der SkyVenti-
on GmbH, Berlin, eingekauft, deren Geschäftsführer 
zwischen Juni 2015 und Januar 2016 in Personaluni-
on als CTO (Chief Technical Officer) der STARAMBA 
GmbH wirkte. Es wurden Entwicklungsleistungen in 
Höhe von insgesamt von TEUR 184 hierfür fremd 
bezogen. In der yoyo AG wurden für die STARAMBA 
GmbH ein 2D-Konfigurator und ein 3D- Konfigura-
tor sowie eine Scan-App zur Betatestreife gebracht. 
Darüber hinaus wurde ein Entwicklungsvertrag mit 
einem Gesamtvolumen von TEUR 120 für die Ent-
wicklung einer App fremd vergeben. Hierfür sind in 
2015 bereits TEUR 50 angefallen. MXM realisier-
te konzernintern bis zur Betatestreife einen Virtual 
Reality Uhren- und einen Tapeten-Konfigurator. Die 
selbst geschaffenen Entwicklungsleistungen wurden 
zusammen in Höhe von TEUR 70 aktiviert. Die in den 
Vorjahren selbst erbrachten und aktivierten Entwick-
lungsleistungen, die sich in der Bilanz unter selbst 
geschaffene gewerbliche Schutzrechte, ähnliche 
Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rech-
ten und Werten finden, betrugen zu Beginn des Ge-
schäftsjahres TEUR 1.617. Die Aktivierungsquote des 
Entwicklungsaufwands betrug damit im Berichtsjahr  
< 5 Prozent. Abschreibungen auf das selbst erstellte 
Anlagevermögen erfolgten im Berichtsjahr in Höhe 
von TEUR 167. Insgesamt war der Aktivierungsgrad 
selbst erstellter und erworbener Schutzrechte, ähn-
licher Werte sowie der Lizenzen an solchen Werten 
im Vergleich zu den Vorjahren marginal. Daraus kann 
indes keine geringe Forschungsintensität abgeleitet 
werden, sondern vielmehr, dass im Berichtsjahr die 
Realisation von Umsätzen erstmals im Vordergrund 
der Konzernaktivitäten stand.

Unternehmenssteuerung, 
Risikomanagement und  
Internes Kontroll-System

Die SCGSE verfügt über eine monistische Führungs-
struktur. Organe der Gesellschaft sind die Hauptver-
sammlung, der Verwaltungsrat und der Geschäfts-
führende Direktor. Der Verwaltungsrat besteht aus 
drei Mitgliedern: Prof. Dr. Klemens Skibicki (Vor-
sitzender des Verwaltungsrats), Marthe Wolbring 
(stv. Vorsitzende des Verwaltungsrats) und Julian 
von Hassell (Mitglied des Verwaltungsrats). Der Ge-
schäftsführende Direktor ist Julian von Hassell. Die 
Gesellschaft hat am 23. September 2015 durch Be-
schluss des Verwaltungsrats für den Frauenanteil 
im Verwaltungsrat als Zielgröße festgelegt, dass der 
Frauenanteil mindestens 30 Prozent betragen soll. 
Die Gesellschaft trägt grundsätzlich den von dem 
Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) aus-
gesprochenen Richtlinien im Hinblick auf die Zusam-
mensetzung des Verwaltungsrats (Diversity, Zielgrö-
ßen beim Frauenanteil) Rechnung. Da derzeit bereits 
33,33 Prozent der Mitglieder des Verwaltungsrats 
weiblich sind, war die Festlegung einer Umsetzungs-
frist entbehrlich. Für die Geschäftsführenden Direk-
toren wurde festgelegt, dass im Falle einer Anzahl 
von mindestens drei Geschäftsführenden Direktoren 
der Frauenanteil ebenfalls bei mindestens 30 Pro-
zent liegen soll. Weitere Einzelheiten zur Entspre-
chung bzw. Abweichung der Gesellschaft von den 
Richtlinien des Deutschen Corporate Governance 
Codex finden sich in der Entsprechenserklärung der 
Gesellschaft vom 24. März 2016 auf der Website der 
Gesellschaft unter dem Link: http://www.scgse.de/
investoren/corporate-governance/. 

Der Geschäftsführende Direktor berichtet regelmäßig 
in telefonischen Stellungnahmen und Informationen 
zu wesentlichen Themen an den Verwaltungsrat. Die 
Berichte haben im Wesentlichen die Geschäftspo-
litik und Strategien, die laufende Geschäftstätigkeit 
und potentielle Akquisitionen zum Inhalt. Die SCGSE 
steuert ihre Beteiligungen als Technologieholding im 
Wege von Teilbetriebsführungsverträgen. 



17Konzernlagebericht      Social Commerce Group SE      Geschäftsbericht 2015

Im Abschnitt E. Erklärung zur Unternehmensfüh-
rung / Corporate Governance werden die satzungs-
gemäße Zuständigkeit und Aufgaben der Haupt-
versammlung sowie des Verwaltungsrats und des 
Geschäftsführenden Direktors als den drei Organen 
der Gesellschaft im Einzelnen dargelegt. Der Satzung 
wurde stets entsprochen.

Risikomanagement und  
Internes Kontroll-System

Das Rechnungswesen und Controlling operiert auf 
der Grundlage von Erfolgs- und Lead-Indikatoren. 
Für die SCGSE als börsennotierter Gesellschaft ist 
eine hinreichend gesicherte Liquidität das strate-
gisch entscheidende Steuerungs-Kriterium, da nur 
so kontinuierlich am Wertaufbau der Beteiligungen 
gearbeitet werden kann. Die SCGSE erhält von ih-
rem externen Buchhaltungsbüro auf der Grundlage 
einer internen Vorkontierung monatlich betriebswirt-
schaftliche Auswertungen der Muttergesellschaft 
und die Tochterunternehmen, die sie zur Allokation 
liquider Mittel im Wege von Gesellschafterdarlehen 
und Kapitalerhöhungen bedarfs- und erfolgsabhän-
gig zuweist. Die Geschäftsführer bzw. Vorstände der 
Tochtergesellschaft melden dem Geschäftsführen-
den Direktor laufend ihre aktuelle Liquidität, um den 
Verwaltungsrat in die Lage zu versetzen, über die 
Ausreichung von Darlehen oder die Durchführung 
von Kapitalerhöhungen auf der Ebene der Tochterge-
sellschaften zu entscheiden. 

Das Management der Tochtergesellschaften erhält 
über DATEV online auf der Grundlage mindestens 
wochenaktueller Buchungen laufend eine hinrei-
chend aktuelle Übersicht über die Liquiditätslage. 
Zusätzlich prüft der Geschäftsführende Direktor die 
Lage laufend über seinen Zugang zu allen Tochter-
gesellschaften über DATEV online. Abhängig von 
den laufenden Ergebnissen der Liquiditätslage ent-
scheidet der Geschäftsführende Direktor rechtzei-
tig, ob und wann auf der Grundlage gesetzlicher und 
satzungsgemäßer Vorgaben der Verwaltungsrat 
über die Aufnahme von Gesellschafterdarlehen oder  
die Durchführung von Kapitalerhöhungsmaßnahmen 

beschließen soll und welche Optionen jeweils die zu-
träglichsten sind.

Das interne Steuerungssystem orientiert sich neben 
dem zentralen erfolgskritischen und wöchentlich 
beobachteten Entscheidungspunkt der Liquidität 
der Muttergesellschaft, bei dem jeweils zu entschei-
den ist, ob und wann die Gesellschaft im Wege von 
Kapitalerhöhungen neue liquide Mittel akquirieren 
soll, zweitens an dem Ziel eines kontinuierlichen  
Wertaufbaus der SCGSE Gruppenunternehmen über 
Erfolge im Vertrieb und in der Lizenzakquisition. 

Entscheidend für die Wertentwicklung der SCGSE 
Gruppenunternehmen sind in erster Linie vertrieb-
liche Kennzahlen, für die ein eigenes Vertriebscont-
rolling-System mit laufendem schriftlichen Reporting 
implementiert wurde. Dieses fungiert zugleich als 
Risikopräventionssystem und leistet Gewähr dafür, 
dass im Vorfeld zu realisierender Umsätze ein Sys-
tem dafür Sorge trägt, dass ausreichend neue Ver-
triebskontakte und Auftragschancen generiert wer-
den. 

An dem Internen Steuerungssystem sind als leiten-
des Entscheidungsorgan der Geschäftsführende Di-
rektor und als berichtende Informatoren die Vorstän-
de bzw. Geschäftsführer der Tochterunternehmen 
beteiligt. Der Geschäftsführende Direktor empfiehlt 
dem Verwaltungsrat im Bedarfsfall, Entscheidungen 
über Kapitalzufuhren und Kapitalallokationen sowie 
deren Mittelverwendung zu treffen, die anschließend 
auf der Ebene der Tochtergesellschaften umzuset-
zen sind. Soweit Kapitalmaßnahmen nicht erwogen 
werden, können auch Restrukturierungen der Auf-
bau- und Ablauforganisation der Tochtergesellschaf-
ten in Betracht kommen, die der Geschäftsführende 
Direktor konzeptionell abwägt und anschließend 
dem Verwaltungsrat als Entscheidungsgrundlage 
vorlegt.

Die Anwendung des Vier-Augen-Prinzips bei der 
Vorkontierung sowie bei der externen Kontierung 
sowie der Einsatz von klaren Berechtigungskonzep-
ten beim Umgang mit DATEV online sind zentrale 
Elemente unseres internen Rechnungswesens und 
Controlling-Systems.
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Die Erstellung der Einzelabschlüsse der Konzernge-
sellschaften nach den jeweils gültigen Rechnungsle-
gungsgrundsätzen nach HGB (Tochtergesellschaften 
und Holding) sowie IFRS (Konzern) erfolgt durch zwei 
externe Steuerberatungsbüros: KSR Rostock (HGB) 
und BDO Hamburg (IFRS). Bei der Konsolidierung der 
Gesellschaften werden konzerneinheitliche Bilanzie-
rungs- und Bewertungsgrundsätze angewandt. 

Die Einzelabschlüsse der Konzerngesellschaften 
werden – soweit wesentlich bzw. gesetzlich erfor-
derlich – einer externen Jahresabschlussprüfung un-
terzogen, deren Ergebnisse mit den Abschlussprü-
fern besprochen werden.
 
Obwohl die Gesellschaft keine Beherrschungsverträ-
ge mit ihren Mehrheitsbeteiligungen abgeschlossen 
hat, ist sie aufgrund ihrer Rolle als Mehrheitsgesell-
schafterin jederzeit in der Lage, ihre Vorstellungen 
in die Tat umgesetzt zu sehen. Dies verhält sich bei 
der Minderheitsbeteiligung STARAMBA USA Corp., 
Delaware, anders, die Abschlussmitwirkende sowohl 
an der amerikanischen West- als auch der ameri-
kanischen Ostküste beschäftigt, weshalb sich im 
Berichtsjahr die zeitliche Synchronisierung der Ab-
schlusserstellung als Herausforderung darstellte.

Risikomanagement

I.) EINLEITENDE BEMERKUNGEN

LISTED VENTURE CAPITAL

Die SCGSE ist eine an der Frankfurter Wertpapier-
börse im General Standard notierte Beteiligungs-
gesellschaft, die Anteile an jungen, überwiegend im 
digitalen Fan-Merchandising aktiven deutschen und 
amerikanischen Gesellschaften hält. Alle Beteiligun-
gen wurden frühphasig erworben (Unternehmensal-
ter <3 Jahre), woraus sich eine hohe Anteilsquote und 
ein geringes Erstinvestment ergaben.

KEINE ERGEBNISFOKUSSIERUNG

Es handelt sich bei allen SCGSE Gruppenunterneh-
men um Gesellschaften, die im Berichtszeitraum 
noch keine positiven Ergebnisse erwirtschafteten 
und dies auch nicht sollten, da Anleger in Aktien bör-
sennotierter frühphasiger Unternehmen Umsatz-
wachstum gegenüber positiven Ergebnissen klar 
priorisieren. Zunehmende Periodendefizite werden 
bei frühphasigen Unternehmen von erfahrenen An-
legern regelmäßig als notwendiges Übel einer guten 
Equity Story verstanden. Vor wenigen, inzwischen 
überwundenen, Jahren wurden die genannten De-
fizite unter dem Namen „cash burn rate“ sogar als 
Qualitätsmerkmal junger, schnell wachsender  Un-
ternehmen gehandelt.

PRIORISIERUNG EINES NACHHALTIG ERFOLGREI-
CHEN UNTERNEHMENSAUFBAUS

Die SCGSE Gruppenunternehmen sollen als nach-
haltig technologie- und marktführende Entitäten 
aufgebaut werden und in ihren jeweiligen Märkten 
perspektivisch signifikante Umsätze und attrakti-
ve Margen in heute noch weitgehend unbesetzten 
Marktnischen erwirtschaften. Die Beteiligungen wur-
den nicht mit der Absicht eines typischen VC-Inves-
tors erworben, diese nach kurzer Zeit gewinnbrin-
gend wieder zu veräußern. 

PRODUKT-MARKTSEGMENTIERUNG

Bei den von den SCGSE Gruppenunternehmen ent-
wickelten und verkauften Produkten handelt es sich, 
von wenigen Ausnahmen abgesehen, um neue Pro-
dukte in neuen Märkten. 

II.) DEFINITION UND KLASSIFIZIERUNG  
DER WESENTLICHEN RISIKEN

Aus dem Voranstehenden sind folgende spezifische  
bestandsgefährdende Risiken ableitbar:
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LIQUIDITÄTSSTEUERUNG UND  
STEUERUNG DER FINANZINSTRUMENTE

a. Unternehmen, die sich aufgrund negativer De-
ckungsbeiträge regelmäßig aufs Neue im Wege von 
Eigen- und Fremdkapitalerhöhungen finanzieren 
müssen, sind für den General Standard ausgespro-
chen atypisch und insofern gegenüber bestehenden 
und neuen Anlegern besonders erklärungsbedürftig.

b. Die SCGSE läuft darüber hinaus das unterneh-
mensspezifische zusätzliche Risiko, dass Bestands- 
aktionäre aus der Zeit vor der Börsennotierung mit 
sehr hohem Gewinn große Aktienbestände  verkau-
fen können. Dieser Umstand resultiert daraus, dass 
die Gesellschaft nicht im Wege eines konventionellen 
IPOs in den General Standard wechselte, sondern als 
bereits im Freiverkehr gehandelter Quasi-Börsen-
mantel übernommen wurde, woraus ein hoher Be-
stand an Altaktien resultiert, die zum Nominalpreis 
erworben wurden. Eine negative Kursentwicklung, 
die in keiner Weise das operative Geschäft der Ge-
sellschaft reflektiert, kann die Folge sein.

c. Insoweit eine negative Kursentwicklung stattfin-
det, kann eine ausreichende Finanzierung der SCGSE 
im Wege von Barkapitalerhöhungen schwierig, wenn 
nicht unmöglich werden.

d. Eine Fremdfinanzierung im Wege langfristigen 
Fremdkapitals ist ebenfalls ausgesprochen schwie-
rig, da alle Gesellschaften vorläufig Cashflow- nega-
tiv und insoweit nur sehr bedingt kapitaldienstfähig 
sind.

ABSATZRISIKO

a. Die Produkt-Markt-Segmentierung „neue Produk-
te in neuen Märkten“ hat zur Folge, dass hohe Auf-
wände für die Bekanntmachung der neuen Produkte, 
das Wecken von Bedarf und die Transformation des 
geweckten Bedarfs in nachhaltige Nachfrage erfor-
derlich sind. 

b. Hinzu kommt, dass die Produkttypologie (lizen-
zierte Fan-Merchandiseartikel) regelmäßig die Zah-
lung höherer upfront-Beträge an Lizenzgeber erfor-

derlich macht – noch ehe der erste EURO mit dem 
betreffenden Produkt erwirtschaftet werden konnte.

III.) AUFBAUORGANISATION DES  
RISIKOMANAGEMENT

LIQUIDITÄTS- UND FINANZIERUNGSRISIKO

Dem Liquiditäts- und Finanzierungsrisiko ist durch 
ein zeitlich aktuelles, sehr nah am IST-Stand der 
Unternehmensabläufe befindliches Reporting der 
jeweils aktuellen Finanzsituation Rechnung zu tra-
gen. Die volle und alleinige Verantwortung für das 
Controlling trägt der Geschäftsführende Direktor als 
CEO und CFO der SCGSE. In seiner Abwesenheit wird 
er von seiner Assistentin vertreten. Im Januar 2016 
wurde bei der SCGSE zusätzlich eine eigene Vollzeit-
stelle für das Beteiligungscontrolling  eingerichtet.

ABSATZRISIKO

Dem Absatzrisiko ist durch ein frühes Erkennen dro-
hender Zielverfehlungen zu begegnen. Verantwort-
lich für die Zielerreichung sind die jeweiligen Vorstän-
de bzw. Geschäftsführer der Tochterunternehmen, 
die direkt an den Geschäftsführenden Direktor be-
richten.

IV.) ABLAUFORGANISATION DES  
RISIKOMANAGEMENTS

LIQUIDITÄTS-ERKENNUNG

Dem Liquiditätsrisiko wird durch eine sehr aktuelle 
Vorkontierung im Hause der Beteiligungen und eine 
anschließende Buchung durch den Steuerberater 
Sorge getragen. Der geschäftsführende Direktor hat 
über DATEV online permanent Einblick in die Finanz-
situation der eigenen Gesellschaft und ihrer Beteili-
gungen. Perspektivisch angestrebt ist eine tagesak-
tuelle Buchung sämtlicher Vorgänge.
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LIQUIDITÄTSRISIKO-BEWÄLTIGUNG

Im Falle erkennbarer perspektivischer Finanzierungs-
lücken, die bis auf weiteres geschäftsimmanent sind, 
werden vorsorglich durch den Verwaltungsrat Kapi-
talerhöhungen in die Wege geleitet.

FINANZIERUNGSRISIKO-ERKENNUNG

Ein Finanzierungsrisiko wird erkennbar, sobald der 
Aktienkurs signifikant und über längere Zeit unter-
halb des Aktienkurses der zurückliegenden Kapitaler-
höhung fällt. Der Aktienkurs der SCGSE wird täglich 
verfolgt.

FINANZIERUNGSRISIKO-BEWÄLTIGUNG

Im Falle eines erkannten Finanzierungsrisikos verfügt 
die SCGSE über die Optionen
i. Anteile zu veräußern
ii.  Kapitalerhöhungen bei den Tochtergesellschaften 

durch dritte Parteien zu organisieren.

Beide Wege hatte die SCGSE bislang bereits erfolg-
reich eingeschlagen und kann und wird dies auch 
künftig tun.

ABSATZRISIKO-ERKENNUNG

Das Risiko vertrieblichen Misserfolgs aufgrund en-
dogener oder exogener Ursachen ist für frühphasige 
Unternehmen das zentrale operative Risiko. Mögen 
im späteren Reifestadium zunehmend Prozessri-
siken auch jenseits des Vertriebs an Dominanz ge-
winnen, sind vertriebliche Erfolge / Misserfolge und 
Stärken / Schwächen bei frühphasigen Unternehmen 
von überragender Bedeutung für die daraus folgende 
Zielerreichung / Zielverfehlung. Die SCGSE überwacht 
die vertriebliche Performance ihrer Tochterunter-
nehmen anhand von Lead-Indikatoren, die frühzeitig 
zeigen, ob geplante Ergebnisse mit einer hinreichend 
hohen Wahrscheinlichkeit eintreffen werden oder 
eben nicht. Die von dem Geschäftsführenden Direk-
tor in früherer Beratungstätigkeit entwickelte Me-
thode ist in diversen Fachpublikationen dargestellt 
worden.

ABSATZRISIKO-BEWÄLTIGUNG

Im Falle einer nicht nur ausnahmsweisen Absatz-
schwäche bzw. nicht nur sporadisch auftretender 
Zielverfehlungen sondiert der Geschäftsführende 
Direktor die Ursachen gemeinsam mit dem zustän-
digen CEO und gegebenenfalls weiteren verantwort-
lichen Mitarbeitern der betreffenden Tochtergesell-
schaft und definiert Maßnahmen, die das Problem 
heilen können. Die Identifikation der Ursachen ist 
weitestgehend methodenimmanent und deren Ge-
wicht ist anhand von Kennzahlen messbarbar, so-
dass wenig Interpretationsspielraum der Verant-
wortlichen verbleibt, um das Problem zu negieren 
oder anderen Verursachern zuzuschieben. Insoweit 
erkennbar wird, dass die vereinbarten Maßnahmen 
und Vorgehensweise nicht umgesetzt werden, wird 
das Problem personalwirtschaftlich gelöst. Auch dies 
fand in der Vergangenheit wiederholt statt.

V.) SONSTIGES

Die yoyo AG war im Berichtszeitraum 2015 aus-
schließlich konzernintern aktiv. Ursprüngliche ge-
plante vertriebliche Herausforderungen fanden 
daher nicht statt, sodass sich das Unternehmen aus-
schließlich Software-Entwicklungsaufgaben für die 
Schwestergesellschaft STARAMBA widmen konnte. 
Die für STARAMBA entwickelten Lösungen sollen 
jedoch in den Folgejahren auch an externe Kunden 
veräußert werden.

Wirtschaftsbericht
Gesamtwirtschaftliche Entwicklung 
und Branchenentwicklung

Die deutsche Wirtschaft hat ihren bisherigen positi-
ven Wachstumskurs im Berichtsjahr fortgesetzt. Nie 
waren mehr Menschen in Deutschland beschäftigt 
als in 2015. Die Arbeitslosenquote sank im Dezem-
ber auf 6,0 Prozent. Die politisch heftig diskutierte 
Einführung des Mindestlohns (EUR 8,50) führte zu 



21Konzernlagebericht      Social Commerce Group SE      Geschäftsbericht 2015

keinem Einbruch des deutschen „Jobwunders“. Der 
auch in 2015 weiter gefallene Eurokurs trug dazu bei, 
dass deutsche Produkte in vielen wichtigen Märkten 
rund um den Globus bei bekannt hoher Qualität auch 
preislich noch wettbewerbsfähiger wurden. 

Der niedrige Ölpreis führte zu signifikanten Kosten- 
entlastungen der privaten Haushalte in Deutsch-
land. Das von der Europäischen Zentralbank verfügte 
niedrige Zinsniveau auf Spareinlagen reduzierte die 
im Ländervergleich traditionell sehr hohe deutsche 
Sparquote und führte die gestiegene Liquidität der 
Haushalte insbesondere dem Binnenangebot zu, so-
dass Deutschlands Wirtschaft nicht mehr allein von 
der nach wie vor hohen Exportquote profitierte, son-
dern ebenso von einer deutlich gestiegenen Binnen-
nachfrage. 

Die positive gesamtwirtschaftliche Lage in Deutsch-
land, die den Standort signifikant vom gesamteu-
ropäischen Wirtschaftsklima absetzt, tangierte den 
Zustand der deutschen Digitalwirtschaft jedoch wei-
terhin nur peripher. Hier lässt sich nach Auffassung 
der SCGSE und anderer ausgewiesener Branchen-
kenner nach wie vor ein eklatanter Mangel an Investi-
tions- und Risikobereitschaft insbesondere instituti-
oneller Risikokapitalgeber erkennen, der im Vergleich 
zu Nordamerika ohnehin, jedoch auch im Vergleich zu 
anderen wichtigen Volkswirtschaften innerhalb der 
Europäischen Union wie dem Vereinigten Königreich, 
Frankreich und den Benelux-Staaten, alarmierende 
Zeichen für die Zukunft des Wirtschaftsstandortes 
Deutschland setzt. Zwar ist das Problembewusst-
sein gegenüber den Vorjahren erkennbar gestiegen, 
was sich an der Vielzahl politischer Stellungnahmen 
aus allen Parteilagern zur Situation der Digitalwirt-
schaft und einer zunehmenden Popularisierung des 
Themenfeldes „Startups“, beispielsweise als Folge 
der Entwicklung und Ausstrahlung Startup-bezo-
gener TV-Formate bei Privatsendern, ablesen lässt. 
Jedoch bleibt Deutschland sowohl im digitalen Kon-
sumentenmarkt (Games) als auch im digitalen Bu-
siness-to-Business (Stichwort „Industrie 4.0“) ein 
Entwicklungsland, wie zuletzt auf den einschlägigen 
Messen Gamescom, Köln, sowie CeBit und Indus-
trie-Messe Hannover wieder beobachtet werden 
musste. 

Gesamtaussage des Verwaltungsrats

Sämtliche Tochterunternehmen, einschließlich des 
neuerworbenen assoziierten Unternehmen STA-
RAMBA USA Corp. befanden sich im Berichtszeitraum 
nach wie vor in der Aufbauphase vor Erreichen des 
Break-even und benötigten damit Kapital, das ihnen 
erfolgs- und bedarfsabhängig zugeführt wurde. 

Die Unternehmensentwicklung entsprach im Ge-
schäftsjahr 2015 im Wesentlichen den ambitionier-
ten Erwartungen. Die für ein Startup in der Early- 
Stage-Phase im Jahresabschluss 2014 ausgerufene 
Hürde von EUR 1,00 Mio. SCGSE-Gruppenumsatz 
wurde überschritten und das im Vorjahr ausgegebene 
Umsatzziel der SCGSE-Gruppe damit erreicht. Zwar 
wurde das geplante marginal positive EBIT aufgrund 
der wahrgenommenen neuen Chancen für künftiges 
Wachstum nicht erreicht. Doch wurden dafür we-
sentliche Voraussetzungen geschaffen, um die im zu-
rückliegenden Geschäftsjahr kommunizierten ebenso 
ambitionierten Umsatz- und Ergebnis-Erwartungen 
für die Geschäftsjahre 2016 ff. nicht nur erreichen, 
sondern unter günstigen Rahmenbedingungen sogar 
übertreffen zu können. Zu diesen Voraussetzungen 
zählen insbesondere die Akquisition der weltweit 
bedeutendsten Fußballclubs als Lizenzpartner mit 
globaler Anhängerschaft, zum zweiten die marktrei-
fe Entwicklung des 3D Fotogrammetrie-Scanners 
„3D INSTAGRAPH®“ sowie drittens die am 08. De-
zember 2015 verkündete vertragliche Vereinbarung 
einer mittelbaren Vertriebspartnerschaft mit der 
MSH-Gruppe (Media Saturn Holding GmbH). 

Die SCGSE konnte mit ihrem Geschäftsmodell ihr 
positives Image als technologieführende Anbieterin 
digitaler Sportmonetarisierungs-Vehikel weiter fes-
tigen. Erkennbar wird dies u.a. an dem weiter stark 
gestiegenen Interesse der internationalen Fachme-
dien, aber auch der Wirtschaftsfachpresse und der 
Tagesmedien. 

Im Berichtsjahr fokussierte die SCGSE ihre strate-
gische Ausrichtung auf die STARAMBA GmbH und 
suchte die spezifische Lösungskompetenz der bei-
den anderen Mehrheitsbeteiligungen yoyo smart 
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social web solutions AG (yoyo) und MXM Mixed Re-
ality Marketing AG (MXM) dazu zu nutzen, für die 
STARAMBA GmbH wichtige Synergien zu heben. 
Hintergrund dieser strategischen Ausrichtung war 
die starke Nachfrage des STARAMBA-Marktes nach 
digitalen Lösungen für die  3D-Druckfigurenvermark-
tung durch 2D- und 3D-Konfiguratoren einerseits 
und Apps andererseits.

Mit Wirkung zum 01. Juli 2015 wurde Fredi Bobic zum 
stellvertretenden Vorsitzenden des Beirats berufen. 
Der ehemalige Profifußballer Fredi Bobic ist mit 5,98 
Prozent der Anteile an der Social Commerce Group SE 
beteiligt. Bobic ist ein strategischer Investor und wird 
in seiner Funktion als stellvertretender Vorsitzender 
des Beirats der SCGSE sein internationales Netzwerk 
und seine umfangreiche sportliche Expertise sowie 
sein Managementwissen zur Verfügung stellen.

Im Berichtszeitraum 2015 wurde auf Ebene der 
SCGSE eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapi-
tal (Genehmigtes Kapital 2013) über EUR 250.000,–
von EUR 1.420.000 auf EUR 1.670.000,– durch Aus-
gabe von 250.000 neuen, auf den Inhaber lautenden 
Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am 
Grundkapital von EUR 1,– je Aktie gegen Bareinlagen 
durchgeführt. 

Die Durchführung der Kapitalerhöhung ist am 23. Juli 
2015 im Handelsregister des Amtsgerichts Char-
lottenburg (HRB 158018 B) eingetragen worden. 
Die Transaktion wurde von der VEM Aktienbank AG, 
München, begleitet. Ursprünglich wurde die VEM 
Aktienbank AG, München, zur Zeichnung der neuen  
Aktien zum Ausgabebetrag von EUR 1,– je Aktie 
zugelassen mit der Verpflichtung, sie den Aktionä-
ren der Gesellschaft im Wege des mittelbaren Be-
zugsrechts anzubieten. Nachdem bis zum Ablauf 
der Bezugsfrist nicht sämtliche neue Aktien von den 
bisherigen Aktionären gezeichnet wurden, konnten 
im Rahmen einer Privatplatzierung die verbliebe-
nen neuen Aktien an neue institutionelle Investoren 
weiterplatziert werden. Durch die Kapitalerhöhung 
einschließlich der Weiterplatzierung generierte die 
SCGSE einen Mittelzufluss in Höhe von rund EUR 2,2 
Millionen (nach Abzug der in diesem Zusammenhang 
angefallenen Kosten).

Die Notierungsaufnahme der neuen Aktien im re-
gulierten Markt (General Standard) der Frankfurter 
Wertpapierbörse sowie im regulierten Markt der 
Börse Berlin erfolgte am 3. August 2015.

Die eingeworbenen Mittel dienten dem Ausbau der 
bestehenden Beteiligungen an den Tochterunter- 
nehmen sowie dem Erwerb von 26 Prozent der An-
teile an der US-amerikanischen STARAMBA USA 
Corp.

Das strategische Primärziel des Wechsels vom Frei-
verkehr der Börse Berlin in den Regulierten Markt an 
der Frankfurter Wertpapierbörse sowie an der Bör-
se Berlin, eine deutlich zu steigernde Awareness für 
das Produkt- und Leistungsangebot der STARAMA 
GmbH, wurde zur vollen Zufriedenheit des Verwal-
tungsrats erreicht, da namhafte neu gewonnene 
Lizenz- und Vertriebspartner erklärtermaßen nur 
aufgrund der regelmäßigen Veröffentlichung von 
Nachrichten über Corporate News der SCGSE nach-
drücklich Kenntnis von diesem Produkt- und Leis-
tungsangebot erhielten.

Nicht zufrieden ist der Verwaltungsrat mit der Ent-
wicklung des Aktienkurses der SCGSE, die mutmaß-
lich in erster Linie Verkäufen von Altaktionären ge-
schuldet war.

Kapitalmarkt und die Aktie der  
Social Commerce Group SE

Die Social Commerce Group SE erhielt am 15. Mai 
2016 die Zulassung zum Handel im Regulierten 
Markt der Frankfurter Wertpapier Börse. 

In den ersten Monaten des Jahres zeigten die Bör-
sen eine kräftige Hausse. Diese wurde maßgeblich 
von der Entscheidung der Europäischen Zentralbank 
(EZB) für umfangreiche Anleiheankäufe getragen und 
führte zu einem neuen Allzeithoch des DAX im März 
2015: Lag der DAX zu Jahresbeginn noch bei 9.800 
Punkten, erreichte er im März 2015 12.374 Punk-
te. Ab April 2015 folgte eine Konsolidierungsphase, 
die bis Ende September anhielt. War die anhaltende 
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Krise in Griechenland der wesentliche Treiber der 
Börsenkurse im ersten Halbjahr, wurden die Börsen-
kurse im zweiten Halbjahr 2015 vor allem von dem 
kriselnden Wirtschaftswachstum Chinas angetrie-
ben. Mit Beginn des Herbstes 2015 begann ein zwei-
monatiger Aufwärtstrend, der die vorhergehende 
Baisse allerdings nur zum Teil kompensieren konnte. 
Die Gesamtperformance des DAX betrug 2015 10%. 
Zum Jahresschluss lag der DAX bei 10.743 Punkten.

Die seit dem 18. Mai 2015 im Regulierten Markt no-
tierte und auf XETRA gelistete Aktie der SCGSE wurde 
von der globalen Performance der Börsen und ihrer 
makroökonomischen Treiber als kleiner Nischenwert 
mutmaßlich nur am Rande berührt.
 
Unbeschadet einer ununterbrochenen Folge positi-
ver Corporate News konnte die SCGSE-Aktie hiervon 
nicht profitieren, sondern fiel, nach einem initialen 
Kursanstieg auf bis zu EUR 14,49 in der ersten Wo-
che an der Frankfurter Wertpapierbörse, am 30. De-
zember 2015 auf EUR 7,57.

Die Kursentwicklung reflektierte das operative Un-
ternehmensgeschehen der SCGSE und ihrer Toch-
terunternehmen nicht. Das Management beobach-
tete, dass Aktionäre regelmäßig insbesondere dann 
SCGSE-Aktien verkauften, wenn positive Unterneh-
mensnachrichten für eine hohe Nachfrage sorgten 
und dem vorläufig noch relativ illiquiden Wert der 
SCGSE-Aktie für gestiegene Liquidität sorgten. Der 
Verwaltungsrat nimmt einerseits an, dass Altaktio-
näre, die die Aktie zu Preisen zwischen EUR 1,– und 
EUR 5,– vor dem Gang der SCGSE in den Regulierten 
Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse erworben 
hatten, die Gunst der – für sie – weiterhin attrakti-
ven Kurse nutzen wollten und deswegen Aktien ver-
kauften. Die Haltefrist der meisten Altaktionäre lief 
unmittelbar vor dem Gang der SCGSE in den Regu-
lierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse am 
15. Mai 2015 ab. Andererseits wird angenommen, 
dass Aktionäre aus der Kapitalerhöhung im Juli 2015 
angesichts der durch die beschriebenen Verkäufe der 
Altaktionäre und der daraus resultierenden negati-
ven Kursentwicklung sicherheitshalber verkauften 
und die negative Kursentwicklung dadurch noch be-
schleunigten. 

Grundsätzlich ist die beobachtete Kursentwicklung 
für junge börsennotierte Unternehmen keine Aus-
nahmeerscheinung und auf lange Sicht sowohl für 
Aktionäre als auch für das Unternehmen unschäd-
lich, insoweit die operative Unternehmensentwick-
lung positiv ist. Dies ist nach Auffassung des Verwal-
tungsrats dezidiert der Fall.

Unbeschadet des beschriebenen negativen Kursver-
laufs in 2015 hält der Verwaltungsrat in Überein-
stimmung mit den von ihm beauftragten Analysten 
an einer positiven Kursentwicklung in 2016 fest und 
wird auf den Ebenen des operativen Geschäfts und 
der Investorenkommunikation alle dazu notwendi-
gen Schritte einleiten.

Vermögenslage

Die langfristigen Vermögenswerte des Konzerns be-
tragen per Saldo EUR 2.257.309,96 (31. Dezember 
2014: EUR 2.472.616,76). Die wesentlichen Posi-
tionen hierbei sind mit EUR 1.614.871,48 selbster-
stellte immaterielle Vermögenswerte (31. Dezember 
2014: EUR 1.616.970,36), sonstige immaterielle Ver-
mögenswerte: EUR 190.719,76 (31. Dezember 2014: 
EUR 288.876,93), Sachanlagen: EUR 329.578,91  
(31. Dezember 2014: EUR 445.393,35) und Good-
will EUR 108.639,02 (31. Dezember 2014: EUR 
108.639,02). Bei den selbsterstellten immateriellen 
Vermögenswerten handelt es sich im Wesentlichen 
um diejenigen der yoyo und der MXM, in die sons-
tigen immateriellen Vermögenswerte fließen die  
Marke und die Software der STARAMBA GmbH ein, 
der Goodwill besteht ausschließlich aus der Erst-
konsolidierung der MXM AG, da bei der STARAMBA 
GmbH gutachterseitig ein Badwill festgestellt wurde, 
der im Rahmen der Erstkonsolidierung erfolgswirk-
sam aufgelöst wurde. 

Die selbst geschaffenen Entwicklungsleistungen  
wurden in 2015 insgesamt in Höhe von EUR 
69.914,64 aktiviert. Die in den Vorjahren selbst 
erbrachten und aktivierten Entwicklungsleistun-
gen, betrugen zu Beginn des Geschäftsjahres EUR 
1.599.870,36 (vor Neubewertung im Rahmen der 
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Konsolidierung). Die Aktivierungsquote des Entwick-
lungsaufwands betrug damit im Berichtsjahr 4,19 
Prozent. Abschreibungen auf das selbst erstellte 
Anlagevermögen erfolgten im Berichtsjahr in Höhe 
von EUR 167.435,72. Abschreibungen auf entgeltlich 
erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte 
und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an 
solchen Rechten und Werten erfolgten in Höhe von 
EUR 116.585,01. Insgesamt war der Aktivierungs-
grad von selbsterstellten Entwicklungsleistungen im 
Vergleich zu den Vorjahren marginal. 

Daraus kann indes keine geringe Entwicklungsinten-
sität abgeleitet werden. Vielmehr ist diese Tendenz 
eine Folge des Umstandes, dass im Berichtsjahr die 
Realisation von Umsätzen im Vordergrund der Kon-
zernaktivitäten stand. Bei den Sachanlagen handelt 
es sich in erster Linie um Anlagen und Geräte der 
STARAMBA GmbH und der MXM AG. Sonstige For-
derungen und Sonstige Anlagen sind marginal und 
belaufen sich kumuliert auf EUR 13.500,79 (31. De-
zember 2014: EUR 12.737,10). Darin enthalten ist 
ein Zuwachs bei den Finanzanlagen aus dem Erwerb 
der Anteile an der Staramba USA Corporation, die 
Beteiligung wurde at equity mit einem Wert von EUR 
8.638,98 zum Bilanzstichtag ausgewiesen. Die sons-
tigen Forderungen wurden geringer ausgewiesen als 
im Vorjahr.

Die kurzfristigen Vermögenswerte in Höhe von ku-
muliert EUR 1.485.916,69 (31. Dezember 2014: 
EUR 907.544,64) setzen sich zusammen aus EUR 
345.519,03 Forderungen aus Lieferungen und Leis-
tungen vor allem der STARAMBA GmbH und der 
MXM AG (31. Dezember 2014: EUR 121.008,02), und 
sonstigen Forderungen von EUR 329.266,89 (31. De- 
zember 2014: 473.877,19) sowie aus Vorräten in 
Höhe von EUR 176.626,83 (31. Dezember 2014: 
EUR 137.769,32), die im Wesentlichen der yoyo AG 
und, wie im Vorjahr, der STARAMBA GmbH zuzuord-
nen sind, da die Gesellschaft durch den Großeinkauf 
von Materialien wie beispielsweise Druckpulver für 
3D-Drucker Skalenvorteile im Einkauf generieren 
kann. Darüber hinaus wird zum 31. Dezember 2015 
ein künftige Forderung aus einem langfristigen Fer-
tigungsauftrag der STARAMBA GmbH in Höhe von 
EUR 481.517,62 für die Entwicklung und Herstellung 

zwölf kundenspezifischer Fotogrammetriescanner 
ausgewiesen, welche in 2016 fertiggestellt werden 
sollen. Steuerforderungen betragen zum Stichtag 
EUR 134.221,04 (31. Dezember 2014: EUR 41,60) 
Die Kassenbestände der Gesellschaft belaufen 
sich auf EUR 18.765,28 (31. Dezember 2014: EUR 
174.848,51).

Die Konzernbilanzsumme beträgt per 31. Dezember 
2015 EUR 3.743.226,65 (31. Dezember 2014: EUR 
3.380.161,40). 

Das Geschäftsjahr ist durch einen Anstieg der kurz-
fristigen Vermögenswerte von 26,8 % der Bilanzsu-
mme auf 39,7% gekennzeichnet. Aus Liquiditätssicht 
bringt das dem Konzern Vorteile durch eine schnelle-
re Verwertbarkeit bei Bedarf.

Das Konzerneigenkapital zum 31. Dezember 2015 
beträgt EUR 641.839,02. (31. Dezember 2014: EUR 
452.204,96). Dies entspricht einer Eigenkapitalquote 
von 17,1 % (Vorjahr: 13,4 %).

Das gezeichnete Kapital (Grundkapital) beträgt zum 
31. Dezember 2015 EUR 1.670.000,00 (31. Dezem-
ber 2014: EUR 1.420.000,00) und ist zum 31. De- 
zember 2015 in 1.670.000 (31. Dezember 2014: 
1.420.000) Stückaktien, die auf den Inhaber lauten, 
eingeteilt.

Die Kapitalrücklage beträgt per 31. Dezember 
2015 EUR 3.883.955,25 (31. Dezember 2014 
1.167.369,77). Die sonstige Rücklage beläuft sich per 
31. Dezember 2015 auf EUR -1.620.491,25 (31. De-
zember 2014: EUR -828.264,14).

Das Bilanzergebnis zum 31. Dezember 2015 be-
trägt EUR -2.148.159,70 (31. Dezember 2014: EUR 
-794.608,72). 

Der den Gesellschaftern des Mutterunternehmens 
zuzurechnende Teil des Eigenkapitals beläuft sich zum 
Stichtag 31. Dezember 2015 auf EUR 1.785.304,30 
(31. Dezember 2014: EUR 964.496,65).

Den nicht beherrschenden Gesellschaftern des 
Mutterunternehmens ist ein Teil des Eigenkapitals 
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in Höhe von EUR -1.143.465,28 (31. Dezember 
2014: EUR -512.291,69) zuzurechnen. Per 31. De-
zember 2015 beträgt das Konzerneigenkapital in 
Summe EUR 641.839,02 (31. Dezember 2014: EUR 
452.204,96).

Die Verbindlichkeiten des Konzerns belaufen sich 
zum Stichtag 31. Dezember 2015 in toto auf EUR 
3.101.387,63 (31. Dezember 2014: 2.927.956,44). 

Die Langfristigen Verbindlichkeiten belaufen sich zum 
31. Dezember 2015 in Summe auf EUR 46.053,05 
(31. Dezember 2014: EUR 318.320,62) und setzen 
sich zusammen aus EUR 11.748,04 (31. Dezember 
2014: EUR 269.744,52) Finanzverbindlichkeiten und 
EUR 34.305,01 (31. Dezember 2014: EUR 48.576,10) 
latenten Steuerschulden. 

Die Kurzfristigen Verbindlichkeiten betragen zum 31. 
Dezember 2015 EUR 3.055.334,58 (31. Dezember 
2014: EUR 2.609.635,82) und setzen sich zusammen 
aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
sowie Sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 
763.261,47 (31. Dezember 2014: EUR 669.702,79), 
Steuerschulden in Höhe von EUR 194.400,79 (31. 
Dezember 2014: EUR 10.923,22), Finanzverbindlich-
keiten in Höhe von EUR 1.865.656,10 (31. Dezember 
2014: EUR 1.842.431,31) sowie schließlich sonsti-
gen Rückstellungen EUR 232.016,22 (31. Dezember 
2014: EUR 86.578,50).

Der Rückgang der langfristigen Verbindlichkeiten ist 
durch die Umgliederung einer Verbindlichkeit von 
den langfristigen in kurzfristige Verbindlichkeiten auf 
Grund der Restlaufzeit begründet. 

Der Anstieg der sonstigen Rückstellung resultiert 
insbesondere aus einem Anstieg der Rückstellung für 
die Jahres- und Konzernabschlusserstellung-  und 
Prüfung.

Finanzlage

Die grundsätzlichen Ziele des Finanzmanagements 
liegen in der Optimierung der Ertragslage und Liquidi-

tät des Konzerns. Ein zentrales Risiko ist das Liquidi-
tätsrisiko, da die Tochterunternehmen als Start-ups 
vorläufig noch keine hinreichenden Deckungsbei-
träge erwirtschaften und ihnen darüber hinaus aus 
diesem Grund auch der Zugang zu Fremdkapital er-
schwert wird. Die SCGSE ist von daher nicht nur aus 
eigenem Interesse, sondern auch juristisch gezwun-
gen, ihre Tochterunternehmen mit ausreichendem 
Eigenkapital auszustatten – sei es im Wege der Auf-
stockung des eigenen Anteils oder im Wege des Be-
schaffens von externen VC-Investments. Dies zwingt 
die SCGSE, selber Kapitalerhöhungen durchzuführen, 
um die Kapitalbedarfe der Tochtergesellschaften und 
den eigenen Bestand zu sichern. 

Ein weiterer Weg der Liquiditätssicherung ist die Ver-
äußerung von Anteilen an den Tochtergesellschaften, 
der jedoch nur im Falle eines akuten Liquiditätsrisikos 
und bzw. oder unter der Voraussetzung der Erzielung 
eines adäquaten Preises in Betracht gezogen werden 
kann und daher im Berichtsjahr nicht stattfand.

Liquiditätsrisiken im Besonderen und finanzwirt-
schaftliche Risiken im Allgemeinen werden bei der 
SCGSE dadurch beherrschbar gestaltet, dass im 
Berichtsjahr damit begonnen wurde, gemeinsam 
mit einem externen Steuerberater einen integrier-
ten Buchhaltungs- und Controlling-Prozess mit ta-
gesaktueller Buchung, wöchentlicher Auswertung 
und kennzahlen-gestütztem Frühwarnsystem zu 
implementieren. Hierzu wurde im Berichtsjahr eine 
IT-Infrastruktur entworfen, die insbesondere das Be-
stellwesen, die Warenwirtschaft, die Auftragsbücher, 
die Ist-Umsätze und die Planumsätze, die interne 
Vorkontierung und die externe Kontierung auf allen 
Ebenen (Kreditoren, Debitoren, Personal, Dachge-
sellschaft, Mehrheits- und Minderheitsbeteiligun-
gen) sowie die Kunden- und Key-Accounts umfasst 
und den ständigen online-Einblick in mindestens 
wochenaktuelle Kontenstände vorsieht. Mit der Im-
plementierung des Systems wurde im Berichtsjahr 
begonnen. Die Vollimplementierung soll im dem Be-
richtsjahr folgenden Jahr abgeschlossen sein.

Die SCGSE führte im Juli 2015 eine Kapitalerhöhung 
aus genehmigtem Kapital über EUR 250.000 durch, 
wodurch ihr EUR 2,2 Mio. an Eigenkapital zuflossen 
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(nach Abzug der im Rahmen der Kapitalerhöhung an-
gefallenen Kosten), um die Liquidität der Gesellschaft 
angesichts durchzuführender Investitionen und Kapi-
talerhöhungen auf der Ebene der Töchter STARAMBA 
GmbH und yoyo AG sicherzustellen und den Erwerb 
eines Minderheitsanteils an der STARAMBA USA 
Corp., Delaware, in Höhe von 26 Prozent des Grund-
kapitals zu ermöglichen.

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit be-
trug per 31. Dezember 2015 EUR -3.451.427,79  
(31. Dezember 2014: EUR -1.685.156,73). 

Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit betrug 
in der Berichtsperiode EUR -233.992,79 (31. Dezem-
ber 2014: EUR -601.451,47). Der Grund für diesen 
Mittelabfluss liegt darin, dass in der Berichtsperiode 
neue Assets erworben und in bestehende investiert 
wurde. 

Am 17. August 2015 erwarb die SCGSE zum Preis 
von USD 78.000 78 von insgesamt 300 Anteilen, 
mithin 26,00 Prozent des Grundkapitals der STA-
RAMBA USA Corp., Delaware, USA. 

Für die Erstellung immaterieller Vermögenswer-
te wurden auf der operativen Ebene des Konzerns 
Investitionen in einem Gesamtumfang von EUR 
165.336,84 getätigt (2014: EUR 507.296,81).

Der Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit beträgt 
zum 31. Dezember 2015 EUR 3.798.905,07 (31. De-
zember 2014: EUR 740.187,00). 

Am Ende der Periode ergibt sich ein Finanzmittelbe-
stand in Höhe von knapp TEUR 19 gegenüber rund 
TEUR -95 im Vergleichszeitraum 2014, der zum 31. De- 
zember 2015 fast ausschließlich Bankguthaben um-
fasst und in der Position Zahlungsmittel und Zah-
lungsmitteläquivalente bilanziell ausgewiesen ist. 
Zum 31. Dezember 2014 setzt sich der Finanzmit-
telfonds zusammen aus Bankguthaben in Höhe von 
TEUR 175 abzgl. Bankverbindlichkeiten in Höhe von 
TEUR 270.

Ertragslage

Der Konzern realisierte im Berichtsjahr einen kon-
solidierten Umsatz in Höhe von EUR 1,033 Mio. und 
erreichte damit sein im Vorjahr gesetztes Ziel.

Da die Konzernmutter SCGSE grundsätzlich keine 
externen Umsätze realisiert und die Tochtergesell-
schaft yoyo ausschließlich konzernintern tätig war, 
erfolgten die Umsätze ausschließlich aus Leistungen 
der Tochter STARAMBA sowie der Tochter MXM. Um-
sätze des assoziierten Unternehmens SUSA werden 
nicht berücksichtigt, da dieses at equity konsolidiert 
wird.

Der konsolidierte Umsatz setzt sich folgt zusammen:
Entwicklung und Herstellung von zwölf 3D-Foto-
grammetriescannern in die Vereinigten Arabischen 
Emirate (langfristiger Fertigungsauftrag gemäß 
IAS 11). Der Auftrag wurde im Berichtsjahr zu 67% 
abgearbeitet und ging mit einem Betrag von TEUR 
481 EUR in den konsolidierten Umsatz ein und trug 
mithin mit 46,5% zum Konzernumsatz bei. Aus die-
sem hohen Umsatzbeitrag nur eines Kunden kann 
für die Zukunft nicht auf eine besondere Abhängigkeit 
des Konzern von einem oder einigen wenigen Kun-
den geschlossen werden. Zum einen verteilen sich 
von den verbleibenden TEUR 552 des Konzernum-
satzes 84% auf sehr viele Einzelkunden des Busi-
ness-to-Consumer-Geschäfts der Tochter STARAM-
BA, welche typischerweise Kleinstaufträge in Höhe 
von EUR 100,- oder weniger realisiert. Zum zweiten 
stellt dieser langfristige  Fertigungsauftrag im Bran-
chenvergleich eine Ausnahme dar. Die wenigen ande-
ren Anbieter von Fotogrammetriescannern auf dem 
Weltmarkt haben bisher, soweit der Geschäftsleitung 
bekannt ist, noch nie einen Auftrag in diesem Umfang 
bedient. Schließlich kann der langfristige Fertigungs-
auftrag, drittens, dem SCGSE-Konzern künftig dazu 
dienen, auf der Grundlage dieses kundenspezifisch 
entwickelten Scanners einen oder mehrere Stan-
dard-scanner zu entwickeln, die dann kundenunspe-
zifisch einer großen Geschäftskundenzahl angeboten 
werden können und nur noch gecustomized werden 
müssen.
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Die Tochter MXM leistete, ähnlich wie yoyo, im We-
sentlichen konzerninterne Entwicklungsbeiträge und 
trug auf diese Weise, wie yoyo, zum Synergiegewinn 
der Tochter STARAMBA bei. Auf dem externen Markt 
realisierte MXM einen Umsatz in Höhe von EUR 
103.642 (10,03 Prozent), der sich allein aus Projek-
taufträgen zusammensetzt. Angesichts von Perso-
nalaufwänden der Tochtergesellschaft MXM in Höhe 
von EUR 322.179,42, die von Kosten für vertrieblich 
orientiertes Personal und damit nicht für Entwickler, 
die zu den Konzernsynergien beitragen, dominiert 
werden und angesichts der Feststellung erheblicher 
vertrieblicher Defizite durch die Konzernleitung auf 
der Ebene der Tochter MXM, entschied die Konzern-
leitung zum Jahreswechsel 2015/2016 einen Wech-
sel an der Spitze der MXM herbeizuführen. Da bis zu 
diesem Zeitpunkt unklar blieb, ob der geringe Kon-
zernumsatz überwiegend vertrieblichen oder stra-
tegischen Defiziten geschuldet ist, wurde seitens der 
Konzernleitung zu diesem Zeitpunkt davon abgese-
hen, weitergehende Entscheidungen zu treffen.

Auch konzernweit dominieren die Personalaufwände 
in Höhe von EUR 1.714.277 unter den Gesamtauf-
wänden deutlich und machen damit 36,36 Prozent 
des Gesamtaufwandsvolumens aus. Da der Konzern 
ausschließlich Startup-Tochterunternehmen hält, 
kann aus diesem Verhältnis nicht automatisch auf 
eine zu hohe Personalkostenquote des Konzerns ge-
schlossen werden. Allerdings wird deutlich, dass der 
Konzernumsatz, bei lediglich marginaler  zusätzlicher 
Kostenbelastung, notwendigerweise in Richtung des 
geplanten Zieles von > EUR 5,00 Mio.  verschoben 
werden muss, um das weitere Ziel einer erstmals po-
sitiven EBIT-Marge erreichen zu können.

Ein zweiter wesentlicher Aufwandsblock ist der er-
heblich gestiegene administrative Aufwand durch 
den Wechsel der Gesellschaft in den Regulierten 
Markt. Dieser findet sich mit kumuliert etwas über 
TEUR 628 gegenüber TEUR 215 im Vorjahr gemäß 
nachstehender Tabelle nahezu verdreifacht im dies-
jährigen Konzernabschluss wieder und macht damit 
gut 35 Prozent der sonstigen betrieblichen Aufwände 
aus, die ihrer Natur nach heterogen sind und neben 
Erstellungs-, Abschluss-, Prüfungs-, Rechts- und 
Beratungsaufwendungen, Nebenkosten des Geld-

verkehrs, Aufwendungen aus der Währungsumrech-
nung, Mieten und Leasing sowie sonstige Aufwände 
und Fremdleistungen der SCGSE und ihrer Töchter 
auch deren direkte Kosten umfassen.

Die vorstehende Übersicht der Rechts- und Bera-
tungsaufwendungen betreffen Kosten der Prospekt- 
erstellung sowie der erforderlichen IFRS-Halbjahres-
abschlüsse, der rückwirkenden Konsolidierung so- 
wie der prüferischen Durchsicht des Halbjahresbe-
richts. 

Die deutliche Erhöhung dieser Aufwendungen darf 
nicht zu dem Trugschluss führen, der Wechsel in den 
Regulierten Markt habe sich für die SCGSE nicht ge-
lohnt und nur Kosten produziert. Vielmehr müssen 
diese Kosten gegen mutmaßlich signifikant höhere 
Vertriebs- und Marketingaufwendungen gerechnet 
werden, die der Konzern zu tragen gehabt hätte, 
wäre er im Freiverkehr an der Börse Berlin verblieben.

Als Folge dieser Mehraufwendungen auf Ebene der 
Muttergesellschaft einerseits, der Notwendigkeit 
von Investitionen auf der operativen Ebene der STA-
RAMBA GmbH andererseits, ergaben sich zum Ende 
des Geschäftsjahrs Liquiditätsengpässe, die im Wege 
der Aufnahme kurzfristiger Darlehen beseitigt wur-
den. Aufgrund des bis zum Stichtag insgesamt fal-
lenden Aktienkurses entschied der Verwaltungsrat, 
eine weitere Kapitalerhöhung der Gesellschaft nicht 
schon im Berichtsjahr durchzuführen, sondern diese 
in Erwartung eines wieder steigenden Kurses erst im 
Frühjahr des dem Berichtsjahr folgenden Jahres in 
Betracht zu ziehen (vgl. Nachtragsbericht).

Geschäftsjahr Vorjahr

Rechts- und  
Beratungskosten 308,8 TEUR 160,1 TEUR

Erstellungs-, 
Abschluss- und 
Prüfungskosten

319,3 TEUR 54,5 TEUR

628,1 TEUR 214,6 TEUR
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Der Konzern ist für das kommende Geschäftsjahr 
gut aufgestellt: Aufgrund der akquirierten Lizen-
zen, der mittelbaren Vertriebspartnerschaft mit 
der MSH-Gruppe, den erwarteten positiven Busi-
ness-to-Business (B2B)-Potenzialen des Konzerns 
auf dem Gebiet des Scannerbaus sowie aufgrund 
der bevorstehenden UEFA-Fußball-Europameister-
schaft in Paris, ist die Konzernleitung zuversichtlich, 
die ambitionierten Ziele für 2016 erreichen zu kön-
nen.

Das Finanzergebnis beläuft sich im Berichtszeitraum 
auf EUR -57.511,90 (2014: EUR -33.277,20). Die 
Belastungen erhöhten sich als Folge geleisteter Til-
gungen und Zinszahlungen, haben aber im Gesamt-
konzert der finanziellen Belastungen im Berichtsjahr 
keine wesentliche Funktion.

Die Finanziellen Leistungsindikatoren können nicht 
sinnvoll Vorjahren gegenübergestellt werden, da 
erst mit der faktischen Entstehung des Konzerns 
eine komparative Analyse der Leistungsindikatoren 
sinnvoll ist, mithin pro forma-Indikatoren aus dem 
Vorjahr im Vergleich zu den jetzt vorliegenden de 
facto-Indikatoren keine sinnvolle Analyse zulassen.

Finanzielle Leistungsindikatoren

Die zur operativen Steuerung eingesetzten finan-
ziellen Indikatoren des SCGSE-Konzerns umfassen 
Finanzkennzahlen, die bei internationalen Investoren 
bekannt und anerkannt sind. Hierzu zählen insbe-
sondere die Umsatzerlöse und die Liquidität. Diese 
Indikatoren werden, wie bereits im Vorjahr, auf Mo-
natsbasis genau verfolgt und halbjährlich in unseren 
gesetzlich vorgeschriebenen Finanzberichten veröf-
fentlicht. Sie werden regelmäßig mit den Planungen 
und Prognosen abgeglichen und bei Bedarf externen 
Benchmarks vergleichend gegenübergestellt. Da wir 
zur Finanzierung unserer Geschäftstätigkeit wei-
terhin auf Eigenkapital von Investoren angewiesen 
sind, zählen Cashflow und Finanzmittelverbrauch zu 
unseren wichtigsten Finanzindikatoren; sie werden 
daher besonders aufmerksam verfolgt und führten 
unter anderem zu den unter dem voranstehenden 

Abschnitt Ertragslage beschriebenen Überlegungen 
und Entscheidungen der Konzernleitung.

Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Die dominanten nicht-finanziellen Leistungsindikato-
ren sind vertrieblicher Natur. Anhand eines laufenden 
Vertriebscontrollings werden in den am Drittmarkt 
operierenden MXM und STARAMBA laufend auf der 
Grundlage eindeutiger und konzernweit einheitlicher 
Definitionen

•  die Fallquote, das Verhältnis zwischen akquirierten 
Rohkontakten und Interessenten an einem Ange-
bot

•  die Angebotsquote, das Verhältnis zwischen Inter-
essenten an einem Angebot und Empfängern eines 
Angebots

•  die Abschlussquote, das Verhältnis zwischen Emp-
fängern eines Angebots und resultierenden Ab-
schlüssen, ermittelt.

Die Kennzahlen untereinander geben Aufschluss 
über die Qualität der vertrieblichen Performance. Auf 
der Grundlage errechneter durchschnittlicher Pro-
dukt-Marktsegment-spezifischer Angebotsvolumi-
na lassen sich anhand von Benchmarks für die oben 
benannten Quoten Planabsätze und Planumsätze 
ermitteln und mit den tatsächlich realisierten Plan-
absätzen und -Umsätzen vergleichen, die die monat-
lichen BWA liefern.

Neben diesen vertrieblichen Metriken, die der Ge-
schäftsführende Direktor seit Langem sporadisch 
einsetzt, im Berichtsjahr jedoch erstmals konsequent 
bei den am Drittmarkt tätigen Tochterunternehmen 
als Leistungskriterien nutzt, orientiert sich die Ge-
sellschaft auch anhand sogenannter „weicher“ Leis-
tungsindikatoren:

PERSONAL

Die Personalaufwände und -quoten sind ein we-
sentlicher Indikator zur Beurteilung der Kosten-
verteilung und Leistungsfähigkeit von Startup-Ge-
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sellschaften. Typischerweise ist die Personalquote 
frühphasiger Unternehmen, unbeschadet regelmä-
ßig niedriger Gehälter, die Führungskräfte mit An-
teilsbesitz regelmäßig beziehen, angesichts meist 
hoher Entwicklungsbedarfe, bei denen der Um-
stand, dass es sich um frühphasige Unternehmen 
handelt, bei der Gehaltszumessung unwesentlich 
ist, hoch und liegt regelmäßig bei deutlich über 33 
Prozent. Auch bei dem SCGSE-Konzern stand die 
Qualität der Produktentwicklung im Vordergrund. 
Zur Minimierung der Kostenlast wurde laufend nach 
Synergien innerhalb des Personalpools der Beteili-
gungen Ausschau gehalten. Im Jahresmittel waren 
konzernweit 38 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
beschäftigt, die sich wie folgt einzelnen Berufs-
gruppen zuordnen lassen: Vorstände, Geschäfts-
führer, Administration: 4,5; Rechnungswesen: 1,5; 
Software-Entwickler, Techniker, Grafiker, 3D-Artists 
und Designer: 17; Produktentwickler, Marketing- 
Mitarbeiter: 4; Vertriebsmitarbeiter: 6, Logistik- und 
Versand: 1; Einkauf: 1; Produktion, Produkt-Finishing, 
Qualitätsmanagement: 4. Die SCGSE beschäftigte 
im Berichtsjahr bis auf den letzten Monat Dezem-
ber keine eigenen Mitarbeiter. Die STARAMBA GmbH 
verzeichnete einen laufenden Personalzuwachs, der 
Personalstamm der MXM und yoyo entwickelte sich 
über das Gesamtjahr gesehen leicht rückläufig, was 
der Fokussierung auf das Geschäft der STARAMBA 
GmbH geschuldet ist.

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

Der Konzern betreibt keine Grundlagenforschung. 
Die konzernweit betriebenen Entwicklungsaufwän-
de und die Aktivierungsquote werden genau verfolgt 
und analysiert. Es wird anwendungsorientierte For-
schung und Entwicklung betrieben, die unter ande-
rem dem personalen Ursprung der MXM AG aus dem 
Fraunhofer Institut für Fabrikbetrieb und -automati-
on in Magdeburg geschuldet ist. In der STARAMBA 
GmbH wurde für einen Kunden der Fotogrammet-
rie-Scanner 3D INSTAGRAPH entwickelt. In der yoyo 
AG wurden für die STARAMBA GmbH ein 2D-Konfi-
gurator und ein 3D- Konfigurator sowie in Zusam-
menarbeit mit der schweizerischen Dacuda AG eine 
App zum 3D Scan des jeweils eigenen Gesichtes zur 
Betatestreife gebracht. Für den langfristigen Kun-

denauftrag fielen Kosten in Höhe von TEUR 364 an, 
selbsterstellte immaterielle Vermögenswerte wur-
den in Höhe von TEUR 165 aktiviert.

In den Vorjahren und im Berichtsjahr wurden bei der 
yoyo AG selbsterstellte Entwicklungsleistungen für 
ein Browser Game, ein Browser Game – orientiertes 
Datenbank Backend sowie für ein Games Content 
Management System in Höhe von insgesamt TEUR 
1.656 aktiviert. Die Entwicklung wurde in 2015 abge-
schlossen und seit dem Berichtsjahr über eine Nut-
zungsdauer von 5 Jahren abgeschrieben. 

LIZENZEN

Ein wesentlicher Leadindikator des Konzerns in sei-
ner heutigen noch nicht cashflow-positiven Gestalt 
ist der Grad der Fähigkeit, Lizenzrechte namhafter Li-
zenzgeber zu erwerben. Diese geben Aufschluss über 
zukünftige Umsatzpotenziale und das Zutrauen der 
Lizenzgeber in den Konzern, in seiner gegenwärtigen 
Gestalt nennenswerte Umsätze zu generieren, aus 
denen die Lizenzgeber wirtschaftlichen Profit ziehen. 
Obwohl der wesentliche Umsatzträger des Berichts-
jahrs, das Tochterunternehmen STARAMBA, auch 
wesentlicher Lizenzakquisiteur war, wurden wichtige 
Lizenzen auch bei dem assoziierten Unternehmen 
STARAMBA USA Corp. gewonnen, die zum Um-
satz der STARAMBA GmbH beitrugen. Aufgrund des 
Longtail-Geschäftsmodells der STARAMBA GmbH, 
welches darauf abzielt, viele kleine Marktnischen der 
Nachfrage nach Merchandiseartikeln kosteneffizient 
auf elektronischem Weg abzudecken, aus welchem 
Grund der schiere Umfang des Lizenzportfolios we-
sentlich ist, ist andererseits auch die Qualität der Li-
zenzen ein wichtiger Erfolgsfaktor. Im Einzelfall galt 
es für die Konzernleitung und die Geschäftsführung 
der STARAMBA, einen Trade-off zwischen der Qua-
lität des Lizenzportfolios und seines Umfanges her-
beizuführen, der unnötige Kosten ohne nennenswer-
tes Umsatzpotenzial des Portfolios vermeidet.

Am 9. Juli 2015 vermeldete die Social Commerce 
Group SE eine vertragliche Zusammenarbeit mit dem 
Fußball-Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen. Seit 
August 2015 nimmt der Champions-League-Teil-
nehmer als erster Bundesligist die fotorealistisch 
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gedruckten 3D-Figuren von STARAMBA in sein Fan-
artikel-Sortiment auf.

Am 27. Juli 2015 vermeldete die Social Commerce 
Group SE die Unterzeichnung eines Kooperationsver-
trages mit dem englischen Top-Klub Arsenal London. 
Der Londoner Traditionsklub ist der erste Verein der 
Premier League, der seinen Fans die fotorealistisch 
gedruckten 3D-Figuren von STARAMBA anbietet.

Am 6. August 2015 veröffentlichte die Social Com-
merce Group SE die vertragliche Vereinbarung einer 
Zusammenarbeit mit dem Deutschen Fußball-Re-
kordmeister Bayern München. Die STARAMBA GmbH 
wird künftig originalgetreue 3D-Figuren der Spieler 
des deutschen Fußballrekordmeisters Bayern Mün-
chen im Miniaturformat produzieren. 

Am 2. Dezember 2015 verkündete die Gesellschaft 
eine Lizenzpartnerschaft mit einem der führenden 
spanischen Fußballclubs: Atlético Madrid.

Am 14. Dezember konnte die SCGSE verkünden, sich 
im Wettbewerb um das 3D-Merchandising des DFB 
zur EURO 2016 gegen führende deutsche Anbieter 
von 3D-Figuren durchgesetzt zu haben. Als Lizenz-
nehmerin der DFB-Wirtschaftsdienste GmbH (DFB-
WD), einer hundertprozentigen Tochterfirma des 
Deutschen Fußball-Bundes (DFB), werde STARAMBA 
zur EURO 2016 die offiziellen 3D Druckfiguren der 
Spieler der deutschen Nationalmannschaft anferti-
gen und vertreiben. 

Die Nichtfinanziellen Leistungsindikatoren können 
nicht sinnvoll Vorjahren gegenüber gestellt werden, 
da erst mit der faktischen Entstehung des Konzerns 
eine komparative Analyse der Leistungsindikatoren 
sinnvoll ist, mithin pro forma-Indikatoren aus dem 
Vorjahr im Vergleich zu den jetzt vorliegenden de fac-
to-Indikatoren keine sinnvolle Analyse zulassen.

Geschäftsentwicklung  
nach Segmenten

Der Konzern war im Berichtsjahr im Wesentlichen 
wie auch im Vorjahr in folgenden drei Produkt-Seg-
menten aktiv:

1. Entwicklung von 2D- und 3D-Vertriebssoftware 
und Apps: 0,00% (Vorjahr: 0,56%). Erbrachte Leistun-
gen wurden im Berichtsjahr lediglich konzernintern 
verkauft. Im Vorjahr war zusätzlich die Entwicklung 
von Games sowie einer Games Management-Ma-
schine Bestandteil des Softwareportfolios) 

2. Entwicklung von Augmented und Virtual Reali-
ty-Anwendungen: 10,03% (Vorjahr: 24,63%)

3. Entwicklung und Verkauf von 3D-Daten, 3D-Druck- 
figuren und 3D-Scannern: 89,97% (Vorjahr: 18,79%), 
hiervon 3D-Scanner (langfristiger Kundenauftrag) 
46,66% (Vorjahr 0,00%) 
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Die obige Entwicklung ist der Entscheidung der Kon-
zernleitung geschuldet, den Vertrieb von 3D-Daten 
und 3D-Figuren aus Polymergips  gegenüber Fans 
und Endkonsumenten sowie von 3D-Fotogramme-
triescannern gegenüber Geschäftskunden im Be-
richtsjahr als Kerngeschäft des Konzerns zu verste-
hen. Im Vorjahr wurden darüber hinaus 56,6% mit der 
Veräußerung von Anteilen durch die Muttergesell-
schaft erwirtschaftet.

Vergütungsbericht

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft teilt gemäß § 
285 Nr. 9 HGB mit, dass die Mitglieder des Verwal-
tungsrats im Berichtsjahr keinerlei fixe oder variable 
Bezüge erhalten haben und ihnen lediglich die Reise-
kosten für die Anreise zu Präsenzsitzungen erstattet 
wurden. Der Geschäftsführende Direktor bezog im 
Berichtszeitraum monatliche Fixbezüge in Höhe von 
EUR 8.330,00 inkl. Dienstwagen-Sachenbezug und 
Mehrwertsteuer. Variable Vergütungskomponenten  
wurden nicht gezahlt und waren im Berichtsjahr 
seitens des Verwaltungsrats auch nicht vorgese-
hen, wiewohl der Vertrag des Geschäftsführenden  
Direktors perspektivisch eine variable Vergütungs-
komponente vorsieht. Keinem Organmitglied sind 
erfolgsabhängige Bezüge oder Komponenten mit 
langfristiger Anreizwirkung zugesagt worden.

Erklärung zur  
Unternehmensführung /  
Corporate Governance

Der von der Hauptversammlung am 11. Dezember 
2013 gewählte Verwaltungsrat der Gesellschaft 
besteht satzungsgemäß aus drei Mitgliedern, Herrn 
Prof. Klemens Skibicki (Vors.), Frau Marthe Wolbring 
(stv. Vorsitzende) und Herrn Julian von Hassell. 

Der Verwaltungsrat leitet die Gesellschaft, bestimmt 
die Grundlinien ihrer Tätigkeit und überwacht deren 
Umsetzung.

Der Verwaltungsrat hat eine Hauptversammlung 
einzuberufen, wenn das Wohl der Gesellschaft es 
erfordert. Für den Beschluss genügt die einfache 
Mehrheit. Für die Vorbereitung und Ausführung von 
Hauptversammlungsbeschlüssen gilt § 83 AktG ent-
sprechend; der Verwaltungsrat kann einzelne damit 
verbundene Aufgaben auf die Geschäftsführenden 
Direktoren übertragen.

Beschlüsse des Verwaltungsrats werden grundsätz-
lich in Präsenzsitzungen gefasst. Auf Anordnung des 
Verwaltungsratsvorsitzenden können Beschlüsse 
auch schriftlich, per Telefax, per E-Mail, mündlich 
oder telefonisch oder durch eine Kombination der 
vorgenannten Kommunikationsmittel gefasst wer-
den, wenn dies etwa wegen der Dringlichkeit einer 
Beschlussfassung erforderlich ist oder wenn kein 
Mitglied des Verwaltungsrats diesem Verfahren der 
Beschlussfassung widerspricht.

Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn alle 
seine Mitglieder an der Beschlussfassung teilneh-
men. Bei Beschlussfassung in einer Präsenzsitzung 
können abwesende Verwaltungsratsmitglieder an 
der Beschlussfassung teilnehmen, indem sie durch 
anwesende Verwaltungsratsmitglieder schriftliche 
Stimmabgabe überreichen lassen. Die Stimmen kön-
nen auch im Wege des Telefax oder per E-Mail an 
anwesende Verwaltungsratsmitglieder übermittelt 
werden.

Der Verwaltungsrat tritt satzungsgemäß viertel-
jährlich mindestens einmal zu einer Präsenzsitzung 
zusammen, um die Lage des Unternehmens zu beur-
teilen und strategische Maßnahmen für die Zukunft 
zu beraten oder zu beschließen. Darüber hinaus 
werden auch Telefonkonferenzen zu wichtigen Ent-
scheidungen einberufen, wann immer die Lage des 
Unternehmens dies erfordert oder satzungsgemäß 
eine einfache Mehrheit der Verwaltungsratsmitglie-
der eine telefonische oder eine Präsenzsitzung durch 
den Vorsitzenden des Verwaltungsrats einzuberufen 
wünscht. Dabei wird er vom Geschäftsführenden Di-
rektor über den jeweils aktuellen Status des Unter-
nehmens ins Bild gesetzt.
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Willenserklärungen des Verwaltungsrats werden na-
mens des Verwaltungsrats von dem Vorsitzenden, 
im Falle seiner Verhinderung von seiner Stellvertre-
terin abgegeben.

Die folgenden Arten von Geschäften bedürfen eines 
ausdrücklichen Beschlusses des Verwaltungsrats:

a) die Aufstellung von Geschäftsplänen der Gesell-
schaft und des SCG Konzerns sowie der Mittelfrist-
planung und des Jahresbudgets der Gesellschaft und 
des SCG Konzerns;

b) der Erwerb oder die Veräußerung einer Gesell-
schaft oder eines Unternehmens, wenn und soweit 
der Gegenwert vom Verwaltungsrat festgelegte 
Wertgrenzen übersteigt.

Der Verwaltungsrat kann weitere Arten von Geschäf-
ten von seiner Zustimmung abhängig machen.

Die Geschäftsführenden Direktoren führen die Ge-
schäfte der Gesellschaft. Sind mehrere Geschäfts-
führende Direktoren bestellt, so sind sie nur gemein-
schaftlich zur Geschäftsführung befugt. Gesetzlich 
dem Verwaltungsrat zugewiesene Aufgaben können 
nicht auf die geschäftsführenden Direktoren übertra-
gen werden.

Der Verwaltungsrat erlässt für die Geschäftsführen-
den Direktoren eine Geschäftsordnung, wobei Ände-
rungen der Geschäftsordnung dem Verwaltungsrat 
nach seinem Ermessen freistehen. Der Verwaltungs-
rat kann im Übrigen auch sonst für den Einzelfall oder 
generell bestimmen, welche Arten von Geschäften 
der vorherigen Zustimmung durch den Verwal-
tungsrat bedürfen. Der bzw. die Geschäftsführenden 
Direktoren sind verpflichtet, die Anweisungen des 
Verwaltungsrats zu befolgen, insbesondere auch die 
Geschäftsordnung zu beachten.

Die Geschäftsführenden Direktoren vertreten die 
Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich. Die Ge-
sellschaft wird grundsätzlich gemeinschaftlich durch 
zwei Geschäftsführende Direktoren oder durch einen 
Geschäftsführenden Direktor in Gemeinschaft mit 
einem Prokuristen vertreten. Ist nur ein Geschäfts-

führender Direktor vorhanden, so vertritt dieser die 
Gesellschaft allein.

Gemäß der nachstehenden Corporate Governance 
Erklärung besteht der dreiköpfige Verwaltungsrat auf 
Beschluss des Verwaltungsrats vom 23. September 
2015 grundsätzlich aus mindestens einem weibli-
chen Mitglied. 

Gemäß diesem Beschluss haben bei mindestens drei 
Geschäftsführenden Direktoren mindestens 30%, 
mithin ein Mitglied, weiblich zu sein, bei vier Ge-
schäftsführenden Direktoren haben mindestens 25% 
weiblich zu sein, bei fünf 20%, bei sechs 15% und bei 
mehr als sechs Geschäftsführenden Direktoren müs-
sen davon mindestens zwei weiblich sein.

Das Mitbestimmungsgesetz findet auf die Gesell-
schaft keine Anwendung.

Der Verwaltungsrat hat sich eine Geschäftsordnung 
gegeben, innerhalb welcher die jeweiligen Zustän-
digkeiten, Aufgaben und Rechte der Verwaltungsräte 
definiert sind. 

Darüber hinaus hat der Verwaltungsrat eine Ge-
schäftsordnung für Geschäftsführende Direktoren 
erlassen, deren Einhaltung laufend überprüft wird.

Entsprechens-Erklärung des Geschäftsführenden 
Direktors und des Verwaltungsrats der Social Com-
merce Group SE zu den Empfehlungen der Regie-
rungskommission Deutscher Corporate Governan-
ce Kodex gemäß § 161 AktG

Der Geschäftsführende Direktor und der Verwal-
tungsrat der Social Commerce Group SE (die „Gesell-
schaft“) erklären gemäß Art. 9 Abs. 1 lit. c) ii) SE-VO, 
§ 22 Abs. 6 SEAG i.V.m. § 161 AktG, dass die Gesell-
schaft den Empfehlungen der Regierungskommis-
sion Deutscher Corporate Governance-Kodex (der 
„Kodex“) in der Fassung vom 05. Mai 2015 seit Zu-
lassung der Aktien der Gesellschaft zum Regulier-
ten Markt der Frankfurter Wertpapier-börse und der 
Börse Berlin am 15. Mai 2015 (Datum des jeweiligen 
Zulassungsbeschlusses) unter Berücksichtigung der 
unter Ziffer I. dargestellten Besonderheiten des mo-
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nistischen Systems der Gesellschaft mit den unter 
Ziffer II. genannten Ausnahmen entsprochen hat und 
auch in Zukunft entsprechen wird und, soweit nicht, 
warum nicht.

I.  Besonderheiten des monistischen 
Corporate Governance Systems

Das monistische System zeichnet sich gemäß Art. 43-
45 SE-VO i.V.m. §§ 20 ff. SEAG dadurch aus, dass die 
Führung der SE einem einheitlichen Leitungsorgan, 
dem Verwaltungsrat, obliegt, vgl. Abs. 7 der Präambel 
des Kodex. Der Verwaltungsrat leitet die Gesellschaft, 
bestimmt die Grundlinien ihrer Tätigkeit und über-
wacht deren Umsetzung durch die geschäftsführen-
den Direktoren. Die geschäftsführenden Direktoren 
führen die Geschäfte der Gesellschaft, vertreten die 
Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich und sind 
an Weisungen des Verwaltungsrats gebunden.

Die Gesellschaft bezieht die für den Aufsichtsrat gel-
tenden Regelungen des Kodex im Grundsatz auf den 
Verwaltungsrat der Gesellschaft und diejenigen be-
treffend den Vorstand auf ihre/n geschäftsführenden 
Direktor/en. Hiervon gelten im Hinblick auf die ge-
setzliche Ausgestaltung des monistischen Systems 
die folgenden Ausnahmen:

•  Abweichend von Ziffer 2.2.1 Abs. 1 Satz 1 des Ko-
dex hat der Verwaltungsrat den Jahresabschluss 
und den Konzernabschluss der Hauptversammlung 
vorzulegen, § 48 Abs. 2 Satz 2 SEAG.

•  Abweichend von den Ziffern 2.3.1 Satz 1 und 3.7 
Abs. 3 des Kodex ist der Verwaltungsrat zur Ein-
berufung der Hauptversammlung zuständig, §§ 48 
und 22 Abs. 2 SEAG.

•  Die in den Ziffern 4.1.1 (Leitung des Unternehmens) 
und 4.1.2 i.V.m. 3.2 Halbsatz 1 (Entwicklung der 
strategischen Ausrichtung des Unternehmens) des 
Kodex enthaltenen Aufgaben des Vorstandes oblie-
gen dem Verwaltungsrat, § 22 Abs. 1 SEAG.

•  Die in den Ziffern 2.3.2 Satz 2 (weisungsgebunde-
ner Stimmrechtsvertreter), 3.7 Abs. 1 (Stellungnah-
me zu einem Übernahmeangebot) und Abs. 2 (Ver-
halten bei einem Übernahmeangebot) sowie 3.10 

(Corporate Governance-Bericht), 4.1.3 (Einhaltung 
der gesetzlichen Bestimmungen und der unterneh-
mensinternen Richtlinien (Compliance)), 4.1.4 (An-
gemessenes Risikomanagement und -controlling) 
und 4.1.5 Satz 2 (Festlegung von Zielgrößen für den 
Frauenanteil unterhalb des Vorstands) des Kodex 
geregelten Zuständigkeiten des Vorstands obliegen 
dem Verwaltungsrat, § 22 Abs. 6 SEAG.

•  Abweichend von Ziffer 5.1.2 Abs. 2 Satz 1 und 2 des 
Kodex unterliegen Geschäftsführende Direktoren 
anders als Vorstandsmitglieder keiner festen und 
maximal zulässigen Bestelldauer, § 40 Abs. 1 Satz 
1 SEAG.

•  Abweichend von den Ziffern 5.4.2 Satz 2 und 5.4.4 
des Kodex können Mitglieder des Verwaltungsrats 
zu geschäftsführenden Direktoren bestellt werden, 
sofern die Mehrheit des Verwaltungsrats weiterhin 
aus nichtgeschäftsführenden Mitgliedern besteht, 
§ 40 Abs. 1 Satz 2 SEAG.

II.  Ausnahmen zu den  
Empfehlungen des Kodex

ZIFFER 2.3.2 SATZ 1 UND SATZ 2 HALBSATZ 1:

„Die Gesellschaft soll den Aktionären die persönliche 
Wahrnehmung ihrer Rechte und die Stimmrechtsvertre-
tung erleichtern. Der Vorstand soll für die Bestellung ei-
nes Vertreters für die weisungsgebundene Ausübung des 
Stimmrechts der Aktionäre sorgen.“

Eine Erleichterung der persönlichen Wahrnehmung 
der Rechte der Aktionäre bzw. der Stimmrechtsver-
tretung ist bei der Hauptversammlung am 20. Juli 
2015 nicht erfolgt, was ebenso wie das Fehlen eines 
weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreters der 
kurzen Zugehörigkeit der Gesellschaft zum regulier-
ten Markt geschuldet war. Zukünftig beabsichtigt die 
Gesellschaft, den vorgenannten Empfehlungen zu 
folgen.

ZIFFER 3.6 ABSATZ 2:

„Bei Bedarf soll der Aufsichtsrat ohne den Vorstand  
tagen.“ 



34 Geschäftsbericht 2015       Social Commerce Group SE      Konzernlagebericht

Die Gesellschaft ist der Ansicht, dass die genannte 
Empfehlung im Falle einer monistischen SE, bei der – 
wie bei der Gesellschaft – der einzige Geschäftsfüh-
rende Direktor ebenfalls Mitglied des Verwaltungs-
rats ist, nicht anwendbar ist.

ZIFFER 3.10 SATZ 1:

„Über die Corporate Governance sollen Vorstand und 
Aufsichtsrat jährlich berichten (Corporate Governance 
Bericht) und diesen Bericht im Zusammenhang mit der 
Erklärung zur Unternehmensführung veröffentlichen.“

Aufgrund der erst im Mai 2015 erfolgten Zulassung 
der Gesellschaft zum Regulierten Markt hat die Ge-
sellschaft bisher noch keinen Corporate Governance 
Bericht und keine Erklärung zur Unternehmensfüh-
rung abgegeben und veröffentlicht. Angesichts der 
noch sehr jungen Historie als börsennotierte Gesell-
schaft wird auch im Zusammenhang mit dem im April 
2016 zu veröffentlichenden Jahresabschluss für das 
Geschäftsjahr 2015 noch kein Corporate Governance 
Bericht veröffentlicht. In Zukunft will die Gesellschaft 
dieser Empfehlung aber Folge leisten.

ZIFFER 3.10 SATZ 3:

„Die Gesellschaft soll nicht mehr aktuelle Entsprechens-
erklärungen zum Kodex fünf Jahre lang auf ihrer Internet-
seite zugänglich halten.“

Mangels Börsennotierung vor Mai 2015 wurden bis-
lang noch keine Entsprechenserklärungen von der 
Gesellschaft abgegeben. In Zukunft wird die Gesell-
schaft nicht mehr aktuelle Entsprechenserklärungen 
zum Kodex entsprechend der Empfehlung fünf Jahre 
lang auf ihrer Internetseite zugänglich halten.

ZIFFER 4.2.1:

„Der Vorstand soll aus mehreren Personen bestehen und 
einen Vorsitzenden oder Sprecher haben.“

 Die Gesellschaft hat bislang nur einen geschäftsfüh-
renden Direktor. In Anbetracht der Größe der Gesell-
schaft hielt die Gesellschaft die Bestellung nur eines 
geschäftsführenden  Direktors für ausreichend und 

angemessen. Dementsprechend gibt es auch keinen 
Vorsitzenden oder Sprecher der geschäftsführen-
den Direktoren. Die Gesellschaft wird die Bestellung 
von weiteren geschäftsführenden Direktoren von 
der Entwicklung der Gesellschaft abhängig machen 
und die getroffenen Entscheidungen stets sorgfältig 
überprüfen. Sofern die Gesellschaft zukünftig einen 
oder mehrere weitere Geschäftsführende Direktoren 
bestellt, soll zugleich ein Vorsitzender bzw. Sprecher 
benannt werden.

ZIFFER 4.2.3 ABSATZ 2 SATZ 2, 4, 6, 7 UND 8:

„Die monetären Vergütungsteile sollen fixe und variable 
Bestandteile umfassen. Sowohl positiven als auch nega-
tiven Entwicklungen soll bei der Ausgestaltung der va-
riablen Vergütungsteile Rechnung getragen werden. Die 
Vergütung soll insgesamt und hinsichtlich ihrer variablen 
Vergütungsteile betragsmäßige Höchstgrenzen aufwei-
sen. Die variablen Vergütungsteile sollen auf anspruchs-
volle, relevante Vergleichsparameter bezogen sein. Eine 
nachträgliche Änderung der Erfolgsziele oder der Ver-
gleichsparameter soll ausgeschlossen sein.“

Entgegen der Empfehlung umfassen die monetären 
Vergütungsteile der Vergütung des Geschäftsführen-
den Direktors bislang keine variablen Bestandteile. 
Der Geschäftsführende Direktor erhält eine feste 
Vergütung, die in angemessenem Verhältnis zu sei-
nen Aufgaben und Leistungen sowie der Lage der 
Gesellschaft steht und eine übliche Vergütung nicht 
übersteigt. Dabei ist die Vergütung auf eine nachhal-
tige Unternehmensentwicklung ausgerichtet. Das 
Fehlen variabler Vergütungsbestandteile ist dem erst 
kürzlich erfolgten Eintritt der Gesellschaft in den re-
gulierten Markt geschuldet. In Zukunft sollen variable 
Vergütungsbestandteile eingeführt und die diesbe-
züglichen Empfehlungen des Kodex hierzu berück-
sichtigt werden.

ZIFFER 4.2.3 ABSATZ 3:

„Bei Versorgungszusagen soll der Aufsichtsrat das je-
weils angestrebte Versorgungsniveau – auch nach der 
Dauer der Vorstandszugehörigkeit – festlegen und den 
daraus abgeleiteten jährlichen sowie den langfristigen 
Aufwand für das Unternehmen berücksichtigen.“



35Konzernlagebericht      Social Commerce Group SE      Geschäftsbericht 2015

Derzeit gibt es keine Versorgungszusagen der Gesell-
schaft an den Geschäftsführenden Direktor. Sofern in 
Zukunft Versorgungszusagen erfolgen sollten, will 
der Verwaltungsrat bei ihrer Festlegung die Dauer 
der Amtszeit des geschäftsführenden Direktors und 
die Folgen für die Gesellschaft berücksichtigen.

ZIFFER 4.2.3 ABSATZ 4 SÄTZE 1 UND 3  
UND ABSATZ 5:

„Bei Abschluss von Vorstandsverträgen soll darauf ge-
achtet werden, dass Zahlungen an ein Vorstandsmitglied 
bei vorzeitiger Beendigung der Vorstandstätigkeit ein-
schließlich Nebenleistungen den Wert von zwei Jahres-
vergütungen nicht überschreiten (Abfindungs-Cap) und 
nicht mehr als die Restlaufzeit des Anstellungsvertrages 
vergüten. Für die Berechnung des Abfindungs-Caps soll 
auf die Gesamtvergütung des abgelaufenen Geschäfts-
jahres und gegebenenfalls auch auf die voraussichtliche 
Gesamtvergütung für das laufende Geschäftsjahr abge-
stellt werden. Eine Zusage für Leistungen aus Anlass der 
vorzeitigen Beendigung der Vorstandstätigkeit infolge ei-
nes Kontrollwechsels (Change oft Control) soll 150 % des 
Abfindungs-Caps nicht übersteigen.“

Es sind vertraglich derzeit keine Begrenzungen von 
Abfindungszahlungen bei vorzeitiger Beendigung der 
Tätigkeit als Geschäftsführender Direktor vereinbart, 
da bislang insgesamt keine Regelungen zu Abfin-
dungszahlungen zwischen der Gesellschaft und ih-
rem geschäftsführenden Direktor vereinbart wurden. 
Die Gesellschaft ist der Ansicht, dass eine pauschale 
Regelung die jeweilige Situation, die zu einer vorzeiti-
gen Beendigung der Tätigkeit des/der Geschäftsfüh-
renden Direktors/Direktoren führt, und die konkreten 
Umstände  des Einzelfalls bei Beendigung möglicher-
weise nicht sachgerecht berücksichtigen würde. Bei 
neuen Verträgen mit Geschäftsführenden Direktoren 
wird sich die  Gesellschaft erneut mit dieser Empfeh-
lung auseinandersetzen.

ZIFFER 4.2.3 ABSATZ 6:

„Der Vorsitzende des Aufsichtsrats soll die Hauptver-
sammlung einmalig über die Grundzüge des Vergütungs-
systems und sodann über deren Veränderung informie-
ren.“

Aufgrund der kurzen Zeitspanne zwischen Zulassung 
der Aktien der Gesellschaft zum regulierten Markt 
und Einberufung der ordentlichen Hauptversamm-
lung wurde in der ordentlichen Hauptversammlung 
im Juli 2015 nicht über die Grundzüge des Vergü-
tungssystems informiert, zumal die entsprechenden 
Informationen in dem Zulassungsprospekt vom 13. 
Mai 2015 enthalten und damit für die Kapitalmarkt-
teilnehmer öffentlich zugänglich waren und sich bis 
zur vorgenannten Hauptversammlung keine Ände-
rungen ergeben hatten. Im Falle zwischenzeitlicher 
Änderungen des Vergütungssystems soll auf der 
nächsten ordentlichen Hauptversammlung im Juli 
2016 entsprechend der Empfehlung des Kodex die 
Hauptversammlung einmalig über die Grundzüge des 
Vergütungssystems für den/die Geschäftsführen-
de/n Direktor/en informiert werden; gleiches gilt für 
zukünftige Veränderungen des Vergütungssystems.

ZIFFER 4.2.5 ABSATZ 2:

„Der Vergütungsbericht soll auch Angaben zur Art der von 
der Gesellschaft erbrachten Nebenleistungen enthalten.“

Im Berichtszeitraum wurde von der Gesellschaft 
kein Vergütungsbericht veröffentlicht. In dem Vergü-
tungsbericht, welcher den Berichtszeitraum umfasst 
und im April 2016 veröffentlicht wird, werden keine 
Angaben zur Art der von der Gesellschaft erbrach-
ten Nebenleistungen enthalten sein, da die Neben-
leistungen im Berichtszeitraum im Verhältnis zu den 
Gesamtbezügen von untergeordneter Bedeutung 
waren. Dennoch sollen in allen weiteren zukünftigen 
Vergütungsberichten entsprechend der Empfehlung 
des Kodex auch Angaben zur Art der von der Gesell-
schaft erbrachten Nebenleistungen enthalten sein.

ZIFFER 4.2.5 ABSATZ 3 UND 4:

„Ferner sollen im Vergütungsbericht für die Geschäfts-
jahre, die nach dem 31. Dezember 2013 beginnen, für 
jedes Vorstandsmitglied dargestellt werden:

-  die für das Berichtsjahr gewährten Zuwendungen ein-
schließlich der Nebenleistungen, bei variablen Vergü-
tungsteilen ergänzt um die erreichbare Maximal- und 
Minimalvergütung,
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-  der Zufluss für das Berichtsjahr aus Fixvergütung, kurz-
fristiger variabler Vergütung und langfristiger variabler 
Vergütung mit Differenzierung nach den jeweiligen Be-
zugsjahren,

-  bei der Altersversorgung und sonstigen Versorgungs-
leistungen der Versorgungsaufwand im bzw. für das 
Berichtsjahr.

Für diese Informationen sollen die als Anlage beigefüg-
ten Mustertabellen verwandt werden.“

Im Berichtszeitraum wurde von der Gesellschaft 
kein Vergütungsbericht veröffentlicht. In dem Ver-
gütungsbericht, welcher den Berichtszeitraum um-
fasst und im April 2016 veröffentlicht wird, werden 
– wie bereits in der Erläuterung zu Ziffer 4.2.5 Ab-
satz 2 erwähnt – keine Angaben zu den erbrachten 
Nebenleistungen enthalten sein. Mangels im Be-
richtszeitraum gewährter variabler Vergütung wird 
der vorgenannte Vergütungsbericht lediglich einen 
entsprechenden Hinweis enthalten, dass erfolgsab-
hängige Bezüge sowie Komponenten mit langfristi-
ger Anreizwirkung keinem Organmitglied zugesagt 
worden sind. Auch wird in dem Vergütungsbericht 
mangels entsprechender Zusagen kein Versorgungs-
aufwand ausgewiesen. In allen weiteren zukünftigen 
Vergütungsberichten beabsichtigt die Gesellschaft 
jedoch, den vorgenannten Empfehlungen des Kodex 
Folge zu leisten, sofern und soweit entsprechende 
Leistungen gewährt oder zugesagt wurden.

ZIFFER 5.1.2 ABSATZ 2 SATZ 2:

„Eine Wiederbestellung vor Ablauf eines Jahres vor dem 
Ende der Bestelldauer bei gleichzeitiger Aufhebung der 
laufenden Bestellung soll nur bei Vorliegen besonderer 
Umstände erfolgen.“

Im Berichtszeitraum war diese Empfehlung nicht ein-
schlägig, da keine Wiederbestellung von geschäfts-
führenden Direktoren erfolgte. Sofern zukünftig Wie-
derbestellungen von Geschäftsführenden Direktoren 
erfolgen, soll der vorgenannten Empfehlung gefolgt 
werden.

ZIFFER 5.1.2 ABSATZ 2 SATZ 3:

„Eine Altersgrenze für Vorstandsmitglieder soll festgelegt 
werden.“

Die Gesellschaft legt keine Altersgrenze für das Amt 
des geschäftsführenden Direktors fest und beabsich-
tigt auch nicht in Zukunft, eine solche Altersgrenze 
festzulegen. Die Gesellschaft ist der Ansicht, dass die 
Eignung des / der geschäftsführenden Direktors / en 
anhand einer individuellen Beurteilung der Kompe-
tenz, der körperlichen und geistigen Leistungsfä-
higkeit und der Leistungsbereitschaft des jeweiligen 
geschäftsführenden Direktors und nicht anhand ab-
strakter Kriterien festgestellt werden kann. Aus Sicht 
der Gesellschaft würde eine Befolgung der Empfeh-
lung die Auswahl qualifizierter Kandidaten von vorn-
herein einschränken.

ZIFFER 5.2 ABSATZ 2:

„Der Aufsichtsratsvorsitzende soll nicht den Vorsitz im 
Prüfungsausschuss innehaben.“

Aufgrund der Größe des Unternehmens und des 
Verwaltungsrates wurden bislang keine Ausschüsse 
gebildet. Sofern in Zukunft ein Prüfungsausschuss 
eingerichtet wird, wird darauf geachtet, dass der 
Vorsitzende  des Verwaltungsrates nicht gleichzeitig 
Vorsitzender des Prüfungsausschusses ist.

ZIFFER 5.3.1 SATZ 1:

„Der Aufsichtsrat soll abhängig von den spezifischen Ge-
gebenheiten des Unternehmens und der Anzahl seiner 
Mitglieder fachlich qualifizierte Ausschüsse bilden.“

Die Gesellschaft hielt es bislang angesichts der Grö-
ße des Unternehmens und der geringen Anzahl von 
nur drei Verwaltungsratsmitgliedern für nicht erfor-
derlich, Verwaltungsratsausschüsse einzurichten, da 
durch die geringe Größe des Verwaltungsrats bereits 
jetzt eine effiziente Arbeit desselben gewährleistet 
und zugleich ein direkter Informationsfluss und -aus-
tausch unter den Verwaltungsratsmitgliedern sicher-
gestellt ist. Für die Zukunft wird die Gesellschaft Ver-
waltungsratsausschüsse bilden, wenn dies aufgrund 
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der Größe des Unternehmens und des Verwaltungs-
rats sinnvoll und dadurch dem Unternehmen dienlich 
ist.

ZIFFER 5.3.2:

„Der Aufsichtsrat soll einen Prüfungsausschuss einrich-
ten, der sich – soweit kein anderer Ausschuss damit be-
traut ist – insbesondere mit der Überwachung des Rech-
nungslegungsprozesses, der Wirksamkeit des internen 
Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems und 
des internen Revisionssystems, der Abschlussprüfung, 
hier insbesondere der Unabhängigkeit des Abschluss-
prüfers, der vom Abschlussprüfer zusätzlich erbrachten 
Leistungen, der Erteilung des Prüfungsauftrags an den 
Abschlussprüfer, der Bestimmung von Prüfungsschwer-
punkten und der Honorarvereinbarung sowie der Compli-
ance, befasst. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
soll über besondere Kenntnisse und Erfahrungen in der 
Anwendung von Rechnungslegungsgrundsätzen und 
internen Kontrollverfahren verfügen. Er soll unabhängig 
und kein ehemaliges Vorstandsmitglied der Gesellschaft 
sein, dessen Bestellung vor weniger als zwei Jahren en-
dete.“

Die Gesellschaft hielt es bislang angesichts der Größe 
des Unternehmens und der geringen Anzahl von nur 
drei Verwaltungsratsmitgliedern für nicht erforder-
lich, einen Prüfungsausschuss einzurichten. Die in der 
Empfehlung genannten Aufgaben des Prüfungsaus-
schusses nimmt der Verwaltungsrat der Gesellschaft 
bislang zuverlässig wahr. Die Gesellschaft  wird die 
verantwortungsvolle Wahrnehmung der genannten 
Aufgaben beobachten und insbesondere im Falle 
einer Vergrößerung des Verwaltungsrats einen Prü-
fungsausschuss einrichten, wenn dies sachgemäß 
erscheint.

ZIFFER 5.3.3:

„Der Aufsichtsrat soll einen Nominierungsausschuss bil-
den, der ausschließlich mit Vertretern der Anteilseigner 
besetzt ist und dem Aufsichtsrat für dessen Vorschläge 
an die Hauptversammlung zur Wahl von Aufsichtsrats-
mitgliedern geeignete Kandidaten benennt.“

Die Gesellschaft hielt es bislang angesichts der Grö-
ße des Unternehmens und der geringen Anzahl von 
nur drei Verwaltungsratsmitgliedern für nicht erfor-
derlich, einen Nominierungsausschuss einzurichten. 
Die Gesellschaft wird insbesondere im Falle einer 
Vergrößerung des Verwaltungsrats einen Nominie-
rungsausschuss einrichten, wenn dies sachgemäß 
erscheint, wobei die Benennung geeigneter Kandida-
ten für die erstmalige Erweiterung des Verwaltungs-
rats ohne die vorherige Bildung eines Nominierungs-
ausschusses erfolgen soll.

ZIFFER 5.4.1 ABSATZ 2 SATZ 1:

„Der Aufsichtsrat soll für seine Zusammensetzung kon-
krete Ziele benennen, die unter Beachtung der unterneh-
mensspezifischen Situation die internationale Tätigkeit 
des Unternehmens, potentielle Interessenkonflikte, die 
Anzahl der unabhängigen Aufsichtsratsmitglieder im 
Sinn von Nummer 5.4.2, eine festzulegende Altersgrenze 
für Aufsichtsratsmitglieder und eine festzulegende Re-
gelgrenze für die Zugehörigkeitsdauer zum Aufsichtsrat 
sowie Vielfalt (Diversity) berücksichtigen.“

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat bereits in 
der Vergangenheit bei seiner Zusammensetzung 
stets auf Vielfalt (Diversity), potentielle Interessen-
konflikte, Unabhängigkeit, das Alter und die Zuge-
hörigkeitsdauer des jeweiligen Mitglieds zum Ver-
waltungsrat geachtet und wird diese Kriterien auch 
künftig berücksichtigen. Bei der Zusammensetzung 
des Verwaltungsrates stehen jedoch die Erfahrun-
gen, Fähigkeiten und Kenntnisse der einzelnen Per-
sonen – unter Berücksichtigung einer hinreichenden 
Vielfalt im Hinblick auf die unterschiedlichen berufli-
chen Hintergründe und Fachkenntnisse – im Vorder-
grund, weswegen davon abgesehen wurde und auch 
zukünftig darauf verzichtet wird, konkrete Vorgaben 
für die Zusammensetzung zu kodifizieren, da dies 
nach Einschätzung des Verwaltungsrats die notwen-
dige Flexibilität bei der Benennung von Kandidaten 
für die Wahl in den Verwaltungsrat durch die Haupt-
versammlung einschränken könnte. Aus dem glei-
chen Grund sieht der Verwaltungsrat auch davon ab, 
eine Altersgrenze für die Verwaltungsratsmitglieder 
sowie eine Regelgrenze für die Zugehörigkeitsdauer 
zum Verwaltungsrat festzulegen.
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ZIFFER 5.4.1 ABSATZ 3:

„Vorschläge des Aufsichtsrats an die zuständigen Wahlg-
remien sollen diese Ziele berücksichtigen. Die Zielsetzung 
des Aufsichtsrats und der Stand der Umsetzung sollen 
im Corporate Governance Bericht veröffentlicht werden.“

Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum weder 
Wahlen zum Verwaltungsrat vornehmen lassen noch 
einen Corporate Governance Bericht veröffentlicht. 
Sie wird auch im Zusammenhang mit dem Jahres-
abschluss für das Geschäftsjahr 2015 keinen Cor-
porate Governance Bericht veröffentlichen. Mangels 
Kodifizierung richten sich die Vorschläge des Verwal-
tungsrats an die Hauptversammlung auch nicht nach 
festgeschriebenen Zielsetzungen, jedoch achtet der 
Verwaltungsrat bei seinen Vorschlägen auf die vom 
Kodex genannten Kriterien, insbesondere auf Vielfalt 
(Diversity), potentielle Interessenkonflikte und Unab-
hängigkeit, sowie auf eine dem Gesellschaftsinteres-
se dienende Zusammensetzung des Gremiumsunter 
Berücksichtigung der unterschiedlichen beruflichen 
Hintergründe und Fachkenntnisse. In den in Zukunft 
zu veröffentlichenden Corporate Governance Berich-
ten wird die Gesellschaft daher auch nur Ausführun-
gen im Hinblick auf seine tatsächliche Zusammen-
setzung machen, d.h. hinsichtlich der im jeweiligen 
Berichtszeitraum amtierenden Verwaltungsratsmit-
glieder.

ZIFFER 5.4.1 ABSATZ 5 UND 6:

„Der Aufsichtsrat soll bei seinen Wahlvorschlägen an 
die Hauptversammlung die persönlichen und die ge-
schäftlichen Beziehungen eines jeden Kandidaten zum 
Unternehmen, den Organen der Gesellschaft und einem 
wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär of-
fenlegen. Die Empfehlung zur Offenlegung beschränkt 
sich auf solche Umstände, die nach der Einschätzung des 
Aufsichtsrats ein objektiv urteilender Aktionär für seine 
Wahlentscheidung als maßgebend ansehen würde.“

Im Berichtszeitraum sind keine Wahlvorschläge zur 
Wahl neuer Verwaltungsratsmitglieder an die Haupt-
versammlung ergangen. Bei zukünftig anstehenden 
Wahlen neuer Verwaltungsratsmitglieder wird die 
Gesellschaft die Empfehlungen des Kodex beachten.

ZIFFER 5.4.3 SATZ 1:

„Wahlen zum Aufsichtsrat sollen als Einzelwahl durchge-
führt werden.“

Im Berichtszeitraum fanden keine Wahlen zum Ver-
waltungsrat statt. In Zukunft wird die Gesellschaft 
die Wahlen als Einzelwahl durchführen.

ZIFFER 5.4.3 SATZ 2:

„Ein Antrag auf gerichtliche Bestellung eines Aufsichts-
ratsmitglieds soll bis zur nächsten Hauptversammlung 
befristet sein.“

Im Berichtszeitraum war kein Antrag auf gerichtliche 
Bestellung eines Aufsichtsratsmitglieds zu stellen. 
Sofern zukünftig die gerichtliche Bestellung eines 
Aufsichtsratsmitglieds beantragt werden muss, soll 
die Empfehlung beachtet werden.

ZIFFER 5.4.3 SATZ 3:

„Kandidatenvorschläge für den Aufsichtsratsvorsitz sol-
len den Aktionären bekannt gegeben werden.“

Im Berichtszeitraum wurde kein neuer Verwaltungs-
ratsvorsitzender gewählt. Die Gesellschaft wird den 
Aktionären zukünftig entsprechend der Empfehlung 
des Kodex Kandidaten für den Vorsitz des Verwal-
tungsrats im Zusammenhang mit Wahlen zum Ver-
waltungsrat bekannt geben.

ZIFFER 5.4.6 ABSATZ 2 SATZ 2:

„Wird den Aufsichtsratsmitgliedern eine erfolgsorientier-
te Vergütung zugesagt, soll sie auf eine nachhaltige Un-
ternehmensentwicklung ausgerichtet sein.“

Die Verwaltungsratsmitglieder erhalten keine er-
folgsorientierte Vergütung. Die Gesellschaft überlegt 
jedoch, eine erfolgsorientierte Vergütung in Zukunft 
einzuführen. Eine solche würde sich entsprechend 
der Empfehlung des Kodex an einer nachhaltigen Un-
ternehmensentwicklung orientieren.
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ZIFFER 5.4.6 ABSATZ 3:

„Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder soll im An-
hang oder im Lagebericht individualisiert, aufgegliedert 
nach Bestandteilen ausgewiesen werden. Auch die vom 
Unternehmen an die Mitglieder des Aufsichtsrats gezahl-
ten Vergütungen oder gewährten Vorteile für persönlich 
erbrachte Leistungen, insbesondere Beratungs- und Ver-
mittlungsleistungen, sollen individualisiert angegeben 
werden.“

Im Berichtszeitraum ist weder ein Lagebericht noch 
ein Anhang veröffentlicht worden. In den im April 
2016 zu veröffentlichenden Jahresabschlussdo-
kumenten für das Geschäftsjahr 2015 werden die 
Vergütungen der Verwaltungsratsmitglieder nicht 
individualisiert angegeben, da die Verwaltungs-
ratsmitglieder bislang keinerlei Vergütung erhalten 
(Vergütungen und vereinzelte Sachleistungen wer-
den bislang nur dem Geschäftsführenden Direktor 
in ebendieser Eigenschaft gewährt) und sich seit der 
Veröffentlichung des Zulassungsprospektes diesbe-
züglich keine Veränderungen ergeben haben. In Zu-
kunft möchte die Gesellschaft die Vergütung der Ver-
waltungsratsmitglieder individualisiert im Anhang 
oder Lagebericht offenlegen, sofern eine Vergütung 
gewährt wird und die entsprechenden Informationen 
nicht bereits andernorts für den Kapitalmarkt ver-
fügbar sind.

Ebenso wenig wurden im Berichtszeitraum per-
sönlich erbrachte Leistungen der Verwaltungsrats-
mitglieder gesondert vergütet und werden daher 
ebenfalls nicht im Anhang oder Lagebericht für das 
Geschäftsjahr 2015 angegeben. Sofern zukünftig 
Leistungen, insbesondere Beratungs- und Vermitt-
lungsleistungen, von den Verwaltungsratsmitglie-
dern erbracht und als Gegenleistung von der Gesell-
schaft Vergütungen gezahlt oder Vorteile gewährt 
werden, beabsichtigt die Gesellschaft ebenfalls die 
individualisierte Angabe der Vergütungen bzw. Vor-
teile im Anhang oder Lagebericht.

ZIFFER 6.2. SATZ 2:

„Übersteigt der Gesamtbesitz aller Vorstands- und Auf-
sichtsratsmitglieder 1% der von der Gesellschaft ausge-

gebenen Aktien, soll der Gesamt-besitz getrennt nach 
Vorstand und Aufsichtsrat im Corporate Governance Be-
richt angegeben werden.“

Im Berichtszeitraum wurde aufgrund der erst im Mai 
2015 erfolgten Börsennotierung noch kein Corpo-
rate Governance Bericht erstellt. Auch der Jahres-
abschluss für das Geschäftsjahr 2015 wird keinen 
Corporate Governance Bericht enthalten, allerdings 
können die entsprechenden Angaben dem Zulas-
sungsprospekt und den bislang veröffentlichten 
Stimmrechtsmitteilungen entnommen werden. Die 
Kodex-Empfehlung soll in den künftigen Corporate 
Governance Berichten berücksichtigt werden.

ZIFFER 7.1.2 SATZ 4:

„Der Konzernabschluss soll binnen 90 Tagen nach Ge-
schäftsjahresende, die Zwischenberichte sollen binnen 
45 Tagen nach Ende des Berichtszeitraums, öffentlich 
zugänglich sein.“ 

Die Gesellschaft beabsichtigt, die empfohlenen Zeit-
räume zur Veröffentlichung des Konzernabschlusses 
und der Zwischenberichte einzuhalten, auch wenn 
dies noch nicht für das abgelaufene Geschäftsjahr 
erfolgen konnte. Allerdings kann es unter Umständen 
auch zukünftig zu einer Veröffentlichung des Kon-
zernabschlusses später als 90 Tage nach Geschäfts-
jahresende und der Zwischenberichte später als 45 
Tage nach Ende des Berichtszeitraums kommen. 
Diese möglicherweise auftretende Verzögerung ist 
– ebenso wie die im Berichtszeitraum eingetretenen 
Verzögerungen – der noch sehr jungen Historie als 
börsennotierte Gesellschaft geschuldet.

ZIFFER 7.1.3:

„Der Corporate Governance Bericht soll konkrete Anga-
ben über Aktienoptionsprogramme und ähnliche wertpa-
pierorientierte Anreizsysteme der Gesellschaft enthalten, 
soweit diese Angaben nicht bereits im Jahresabschluss, 
Konzernabschluss oder Vergütungsbericht gemacht wer-
den.“

Im Berichtszeitraum wurde aufgrund der erst im Mai 
2015 erfolgten Börsennotierung noch kein Corporate 
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Governance Bericht erstellt. Auch der Jahresabschluss 
für das Geschäftsjahr 2015 wird keinen Corporate 
Governance Bericht enthalten, allerdings können die 
entsprechenden Angaben dem Zulassungsprospekt 
entnommen werden. Die Kodex-Empfehlung soll in 
den künftigen Corporate Governance Berichten be-
rücksichtigt werden.

ZIFFER 7.2.1 ABSATZ 1:

„Vor Unterbreitung des Wahlvorschlags soll der Auf-
sichtsrat bzw. der Prüfungsausschuss eine Erklärung des 
vorgesehenen Prüfers einholen, ob und gegebenenfalls 
welche geschäftlichen, finanziellen, persönlichen oder 
sonstigen Beziehungen zwischen dem Prüfer und seinen 
Organen und Prüfungsleitern einerseits und dem Unter-
nehmen und seinen Organmitgliedern andererseits be-
stehen, die Zweifel an seiner Unabhängigkeit begründen 
können. Die Erklärung soll sich auch darauf erstrecken, in 
welchem Umfang im vorausgegangenen Geschäftsjahr 
andere Leistungen für das Unternehmen, insbesondere 
auf dem Beratungssektor, erbracht wurden bzw. für das 
folgende Jahr vertraglich vereinbart sind.“

Aufgrund der kurzen Zugehörigkeit der Gesellschaft 
zum Regulierten Markt wurde auf der letzten Haupt-
versammlung im Juli 2015 vor Unterbreitung des 
Wahlvorschlags keine Erklärung des vorgesehenen 
Prüfers eingeholt, ob und gegebenenfalls welche 
geschäftlichen, finanziellen, persönlichen oder sons-
tigen Beziehungen zwischen dem Prüfer und seinen 
Organen und Prüfungsleitern einerseits und der Ge-
sellschaft und seinen Organmitgliedern andererseits 
bestehen, die Zweifel an seiner Unabhängigkeit be-
gründen können. Allerdings waren derartige Bezie-
hungen, welche Zweifel an der Unabhängigkeit des 
Abschlussprüfers begründen könnten, der Gesell-
schaft auch nicht bekannt. Zukünftig beabsichtigt die 
Gesellschaft jedoch, der vorgenannten Empfehlung 
zu folgen.

ZIFFER 7.2.1 ABSATZ 2:

„Der Aufsichtsrat soll mit dem Abschlussprüfer verein-
baren, dass der Vorsitzende des Aufsichtsrats bzw. des 
Prüfungsausschusses über während der Prüfung auftre-
tende mögliche Ausschluss- oder Befangenheitsgründe 

unverzüglich unterrichtet wird, soweit diese nicht unver-
züglich beseitigt werden.“

Der Verwaltungsrat hat im Berichtszeitraum keine 
gesonderte Vereinbarung mit dem Abschlussprüfer 
darüber getroffen, dass der Vorsitzende des Ver-
waltungsrats über während der Prüfung auftreten-
de mögliche Ausschluss- oder Befangenheitsgründe 
unverzüglich unterrichtet wird, soweit diese nicht 
unverzüglich beseitigt werden. Allerdings entsprach 
das Bestehen einer derartigen Informationspflicht 
des Abschlussprüfers auch bisher dem Verständnis 
der beteiligten Personen. Zukünftig beabsichtigt die 
Gesellschaft jedoch, der vorgenannten Empfehlung 
Folge zu leisten und eine entsprechende Verpflich-
tung des Abschlussprüfers ausdrücklich zu verein-
baren.

ZIFFER 7.2.3:

„Der Aufsichtsrat soll vereinbaren, dass der Abschluss-
prüfer über alle für die Aufgaben des Aufsichtsrats 
wesentlichen Feststellungen und Vorkommnisse un-
verzüglich berichtet, die sich bei der Durchführung der 
Abschlussprüfung ergeben. Der Aufsichtsrat soll verein-
baren, dass der Abschlussprüfer ihn informiert bzw. im 
Prüfungsbericht vermerkt, wenn er bei Durchführung der 
Abschlussprüfung Tatsachen feststellt, die eine Unrich-
tigkeit der von Vorstand und Aufsichtsrat abgegebenen 
Erklärung zum Kodex ergeben.“

Im Berichtszeitraum hat der Verwaltungsrat mit dem 
Abschlussprüfer weder ausdrücklich vereinbart, dass 
der Abschlussprüfer über alle für die Aufgaben des 
Verwaltungsrats wesentlichen Feststellungen und 
Vorkommnisse unverzüglich berichtet, die sich bei 
der Durchführung der Abschlussprüfung ergeben, 
noch dass der Abschlussprüfer den Verwaltungsrat 
informiert bzw. im Prüfungsbericht vermerkt, wenn 
er bei Durchführung der Abschlussprüfung Tat- 
sachen feststellt, die eine Unrichtigkeit der vom 
Verwaltungsrat abgegebenen Erklärung zum Kodex  
ergeben. Allerdings entsprach das Bestehen derar-
tiger Hinweispflichten des Abschlussprüfers auch 
bisher dem Verständnis der Parteien. Zukünftig 
beabsichtigt die Gesellschaft, den vorgenannten 
Empfehlungen zu folgen und entsprechende Ver-
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pflichtungen des Abschlussprüfers ausdrücklich zu 
vereinbaren.

Berlin, 24. März 2016
Der Verwaltungsrat

Nachtragsbericht
Am 1. Januar 2016 wurde die Position des Vorstan-
des der MXM Mixed Reality Marketing AG, Magde-
burg neu besetzt. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft 
übertrug Herrn Rechtsanwalt Dominik Heer, Rostock, 
mit Wirkung vom 01. Januar 2016 das Mandat zur 
Wahrnehmung der Geschäfte als Vorstand der MXM 
AG.

Am 14. Januar 2016 teilte der Geschäftsführende Di-
rektor, Herr Julian v. Hassell, gemäß §21 Abs.1 WpHG 
mit, dass sein Stimmrechtsanteil an der Social Com-
merce Group SE am 13. Januar 2016 die Schwelle von 
3% überschritten und zu diesem Tag 3,89% ( 65.000 
Stimmrechte) betragen haben.

Am 14. Februar 2016 verkündete die SCGSE die Ko-
operation der STARAMBA GmbH mit einem der größ-
ten britischen Druckdienstleister, ft solutions, der im 
Vereinigten Königreich exklusiv für STARAMBA den 
3D Druckfiguren- und Scanner-Vertrieb sowie das 
Lizenzakquisitionsgeschäft vor Ort betreuen wird. 

Am 7. April 2016 gab die Social Commerce Group 
SE bekannt, mit der Real Madrid Business Unit der 
Adidas Group einen Lizenzvertrag geschlossen zu 
haben, der es der Mehrheitsbeteiligung STARAMBA 
GmbH erlauben wird, über einen Zeitraum von min-
destens 3 Jahren die Spieler des CHAMPIONS LE-
AGUE Rekordmeisters Real Madrid als 3D Figuren zu 
drucken.

Am 25. April einigte sich die SCGSE mit einem Schuld-
ner auf eine Rückzahlung von EUR 80.000 von ins-
gesamt EUR 120.000 eines im Dezember 2014 ge-
währten Kredits. EUR 40.000 nebst Zinsen wurden 
im Berichtsjahr abgeschrieben.

Am 13. Mai 2016 fasste der Verwaltungsrat der Ge-
sellschaft den Beschluss, das Grundkapital aus dem 
genehmigten Kapital 2015/I um EUR 141.999 von 
EUR 1.670.000 auf EUR 1.811.000 zu erhöhen, wo-
bei die neuen Aktien zum Preis von EUR 6,20 aus-
gegeben wurden, sodass sich die Kapitalrücklage 
um EUR 738.394,80 erhöhen wird. Die neuen Aktien 
wurden am 13. Mai 2016 gezeichnet. 

Am 19. Mai 2016 gab die SCGSE bekannt, dass die 
von dem Immobilienunternehmer Rolf Elgeti geführ-
te Obotritia Capital KGaA sämtliche der ausgegebe-
nen neuen 141.999  Aktien zeichnete.

Des Weiteren sind nach dem Ende des Berichtszeit-
raums keine Ereignisse eingetreten, die für die Social 
Commerce Group SE von wesentlicher Bedeutung 
sind und zu einer veränderten Beurteilung des Un-
ternehmens führen könnten. 

Wesentliche Chancen und 
Risiken der zukünftigen  
Entwicklung und Ausblick

Chancen und Risikobericht

CHANCEN

Die SCGSE ist zurzeit schwerpunktmäßig auf dem 
Markt des 3D – Merchandisings sowie perspekti-
visch in der digitalen Sportvermarktung tätig. Beide 
Märkte sind bislang unterentwickelt und werden in 
absehbarer Zeit hohe Wachstumsraten aufweisen.

Auf diesen Märkten hat sich die SCGSE bereits einen 
guten Stand innerhalb ihrer Marktnische erarbeitet. 
So scheiden immer mehr „3D-Selfie“ und 3D-Figu-
ren-Anbieter aus dem Anbieter-Markt aus, da die-
ses Geschäftsmodell nicht trägt. STARAMBA erhielt 
im Berichtsjahr zahlreiche Anfragen, diese Gesell-
schaften zu übernehmen oder ihr Star-Angebot ge-
genüber diesen Marktteilnehmern unter zu lizenzie-
ren. Sie versagte sich diesen Angeboten, da für das 
Management evident ist, dass der 3D-Figurendruck 
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wirtschaftlich nur darstellbar ist, insoweit im Fokus 
gerade nicht jedes Mal aufs Neue zu scannende, 
nachzubearbeitende und zu druckende Figuren ste-
hen, sondern Figuren von Prominenten mit großer 
Fangemeinde, die nur einmal gescannt und bearbei-
tet und anschließend tausendfach ausgeliefert wer-
den können. Eine Unterlizenzierung ist in den meis-
ten Fällen lizenzgeberseitig nicht gewünscht, sodass 
diese Option von vorneherein ausschied.

Die starke Marktposition der STARAMBA in der Ni-
sche weist schon jetzt aus der Blickrichtung der 
Nachfrager in Richtung eines Kompetenzmonopols, 
welches dazu führt, dass STARAMBA perspektivisch 
immer weniger in die Vermarktung des eigenen An-
gebots investieren muss, da es keinen vergleichbar 
gut aufgestellten Wettbewerber gibt. Nicht umsonst 
konnte sich STARAMBA gegenüber 5 Wettbewer-
bern, trotz eines späten Einstieges in den Pitch, er-
folgreich durchsetzen und nicht umsonst arbeitet 
die MSH-Gruppe seit Ende des Berichtsjahres als 
Retailer exklusiv mit STARAMBA zusammen und 
bewirbt die STARAMBA-Produkte mit dem STARAM-
BA-Markennamen. 

Für STARAMBA zeichnete sich im Berichtsjahr ab, 
dass die beiden anderen Gesellschaften MXM und 
yoyo Synergiegewinne beitragen werden. Diese Ge-
winne liegen yoyo-seitig bei deren Kompetenzen und 
Erfahrungen auf den Gebieten der App-Entwicklung 
und der E-Commerce-Applikationen und MXM-seitig 
bei deren Expertise auf dem Gebiet der Virtual und 
der Augmented Reality. 

Risikobericht

DARSTELLUNG DER LAGE DER GESELLSCHAFT

Die SCGSE ist im Rahmen der gewöhnlichen Ge-
schäftstätigkeit Risiken ausgesetzt. Hierbei handelt 
es sich um die in der nachstehenden Tabelle ange-
gebenen Risikofelder. Alle Risiken können dazu füh-
ren, dass einzelne oder mehrere Vermögenswerte 
abzuschreiben sind und die Ertragslage sich negativ 
entwickelt. 

Da die finanzwirtschaftlichen Risiken direkten Ein-
fluss auf einzelne Positionen in der Bilanz bzw. in der 
Gewinn- und Verlustrechnung haben, wird im Fol-
genden explizit auf diese Risiken eingegangen. Un-
ternehmenspolitik ist es, diese Risiken zu begrenzen.

DARSTELLUNG DES GESAMTRISIKOS

Bei der operativen Risikobegegnung unterscheidet 
das Konzernmanagement zwischen dem Risiko-
handling auf der Ebene der operativ tätigen Tochter-
gesellschaften der SCGSE einerseits und der Risiko-
begegnung auf der Ebene der Holding andererseits.

In der Verantwortung des Verwaltungsrates und des 
Geschäftsführenden Direktors liegt es, die Bewer-
tungsrisiken im Kontext der jeweiligen Märkte früh-
zeitig vorausschauend zu erkennen und situationsa-
däquate Entscheidungen bezüglich der Veräußerung 
von Anteilen der Tochterunternehmen sowie des Zu-
kaufs neuer Anteile zu treffen. Im Berichtsjahr wurde 
prinzipiell davon Abstand genommen, Anteile neuer 
Unternehmen zu kaufen oder Bestände zu veräu-
ßern, da dies nicht mehr der Strategie des Unterneh-
mens entspricht, die auf ein dauerhaftes Halten der 
Beteiligungen und auf Profitabilität ausgerichtet ist. 

Die benannten Risiken lassen sich nur durch pro-
funde Marktkenntnis sowie eine situationsadäqua-
te Beurteilung der jeweiligen Situation angemessen 
beherrschen. Insoweit versagen an dieser Stelle Prä-
ventionssysteme. 

Das SCGSE-Management beherrscht die benannten 
Risiken nach Maßgabe des Möglichen im Wege des 
kontinuierlichen intensiven Austauschs mit Experten 
der jeweiligen Märkte auf Messen, Kongressen und 
Veranstaltungen sowie durch die Lektüre der ein-
schlägigen Fachliteratur. 

Das zentrale Risiko ist das Liquiditätsrisiko, da die 
Tochterunternehmen als Start-ups vorläufig noch 
keine hinreichenden Deckungsbeiträge erwirtschaf-
ten und ihnen darüber hinaus aus diesem Grund 
auch der Zugang zu Fremdkapital erschwert wird. Die 
SCGSE ist von daher nicht nur aus eigenem Interes-
se, sondern auch juristisch gezwungen, ihre Toch-
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Darstellung des Gesamtrisikos

Risikofelder Beispiele

Geschäftsrisiken
Konjunkturrisiken, Risiken aus der allgemeinen Wettbewerbssituation für 
die SCGSE sowie deren Kunden, Risiken aus dem Ausfall der Beteiligungen, 
Wachstumsrisiken

Operationelle Risiken Personalrisiken, Risiken aus Produktinnovation

Informations- und IT-Risiken
Risiken aus dem Betrieb und der Gestaltung von IT-Systemen sowie Risiken 
im Zusammenhang mit der Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität von 
Daten

Finanzwirtschaftliche Risiken
Finanzierungsrisiken, Risiken aus dem Ausfall von Eigenkapital im Wege der 
Außenfinanzierung, Risiken aus dem Ausfall von Krediten, Wechselkurs- 
risiken, Zinsänderungsrisiken, börsenkursbezogene Risiken

Debitorenrisiken Risiken aus dem Ausfall von Zahlungsverpflichtungen 

Rechtliche und 
regulatorische Risiken

Risiken aus der Änderung des rechtlichen und regulatorischen Rahmens 
sowie Risiken aus Rechtsstreitigkeiten, lizenzrechtliche Risiken

Liquiditätsrisiken

Risiken durch die bei Venture Capital Beteiligungsgesellschaften im Early 
Stage und Seedmarkt unausweichlichen anfänglichen operativen Verluste 
der Beteiligungen, die den Nachschuss von Eigenkapital durch die SCGSE 
und/oder externe Investoren zwingend machen. Ein spezifisches Risiko für 
börsennotierte Unternehmen wie die SCGSE liegt in der Abhängigkeit von 
Kapitalerhöhungsentscheidungen vom jeweils aktuellen Kursniveau der Aktie

Lieferantenrisiken Risiko von Qualitätsdefiziten angesichts teilweise junger Märkte ohne 
etablierte Qualitätsmerkmale

Bezugspreisrisiken wesentliche Preissteigerungen

Sonstige Risiken Reputationsrisiken sowie Risiken aus Notfällen; Risiken von Anfechtungs- 
und Nichtigkeitsklagen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
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terunternehmen mit ausreichendem Eigenkapital 
auszustatten – sei es im Wege der Aufstockung des 
eigenen Anteils oder im Wege des Beschaffens von 
externen VC-Investments. Dies zwingt die SCGSE, 
selber Kapitalerhöhungen durchzuführen, um die Ka-
pitalbedarfe der Tochtergesellschaften und den eige-
nen  Bestand zu sichern. 

Ein weiterer Weg der Liquiditätssicherung ist die Ver-
äußerung von Anteilen an den Tochtergesellschaften, 
der jedoch nur im Falle eines akuten Liquiditätsrisikos 
und bzw. oder unter der Voraussetzung der Erzielung 
eines adäquaten Preises in Betracht gezogen werden 
kann und daher im Berichtsjahr nicht stattfand.

Liquiditätsrisiken im Besonderen und finanzwirt-
schaftliche Risiken im Allgemeinen werden auf allen 
Ebenen – der Konzernebene ebenso wie der opera-
tiven Ebene – dadurch beherrschbar gestaltet, dass 
im Berichtsjahr damit begonnen wurde, gemeinsam 
mit einem externen Steuerberater einen integrier-
ten Buchhaltungs- und Controlling-Prozess mit ta-
gesaktueller Buchung, wöchentlicher Auswertung 
und kennzahlengestütztem Frühwarnsystem zu 
implementieren. Hierzu wurde im Berichtsjahr eine 
IT-Infrastruktur entworfen, die insbesondere das 
Bestellwesen, die Warenwirtschaft, die Auftragsbü-
cher, die Ist-Umsätze und die Planumsätze, die in-
terne Vorkontierung und die externe Kontierung auf 
allen Ebenen (Kreditoren, Debitoren, Personal, Dach-
gesellschaft, Mehrheits- und Minderheitsbeteiligun-
gen) sowie die Kunden- und Key-Accounts umfasst 
und den ständigen online-Einblick in mindestens 
wochenaktuelle Kontenstände vorsieht. Mit der Im-
plementierung des Systems wurde im Berichtsjahr 
begonnen. Die Vollimplementierung soll im dem Be-
richtsjahr folgenden Jahr abgeschlossen sein. 

Forderungen und Verbindlichkeiten des Unterneh-
mens werden damit ständig überwacht, so dass 
frühzeitig bei drohenden Risikolagen Maßnahmen 
zur Gegensteuerung ergriffen werden können.

RISIKEN IN BEZUG AUF DIE VERWENDUNG  
VON FINANZINSTRUMENTEN

Die SCGSE setzt grundsätzlich folgende Finanz- 
instrumente ein:

•  Schaffung von Eigenkapital im Wege der Zeichnung 
neuer SCGSE-Aktien durch Dritte

•  Darlehensverträge
•  Ausreichung verzinslicher Darlehen gegenüber 

Dritten

Kreditlinien von Finanzinstituten wurden im Berichts- 
jahr nicht in Anspruch genommen.

Die SCGSE steht grundsätzlich in exponierter Form 
vor dem Risiko, dass Eigenkapital mangels Markt- 
liquidität oder aufgrund eines niedrigen Kurses nicht 
oder nicht in ausreichendem Umfang geschaffen 
werden kann. Mit diesem Risiko wurde der Konzern 
auch im Berichtsjahr konfrontiert und verzichtete im 
Interesse der Schonung Genehmigten Kapitals auf 
eine Kapitalerhöhung. Diese wurde im Folgejahr (vgl. 
Nachtragsbericht) durchgeführt.

Zur Sicherung liquider Mittel und einer anhaltenden 
Investitionsfähigkeit der SCGSE wurden zwischen 
Konzerntöchtern, SCGSE-Gesellschaftern und ande-
ren Dritten kurzfristige Darlehensverträge geschlos-
sen. Die Konzernleitung hält diesen Weg, unbescha-
det hoher zu tragender Zinsen, für das Mittel der 
Wahl, da ein niedriges Finanzergebnis im Ergebnis 
weniger nachteilige Konsequenzen hat als die Un-
fähigkeit zu investieren, um Umsatz generieren zu 
können. Das Risiko, einer etwaigen Zahlungsver-
pflichtung im Zeitpunkt der Fälligkeit eines Darlehens 
nicht nachkommen zu können, wird seitens der Kon-
zernleitung für gering erachtet, da aufgrund der Ak-
tionärsstruktur stets als ultima ratio, mithin auch bei 
ungünstiger Kursentwicklung, eine Kapitalerhöhung 
betrieben werden kann.

Die SCGSE zeichnete nicht nur kurzfristige Darlehens-
verträge; sie investierte auch und machte wiederholt 
von der Möglichkeit Gebrauch, ihre Tochtergesell-
schaften mit verzinslichem Fremdkapital auszustat-
ten. Hintergrund für die konzerninterne Kreditverga-
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be ist der vergleichsweise geringe Bürokratieaufwand 
im Vergleich zu einer Eigenkapitalerhöhung, sowie die 
Möglichkeit, diverse vergebene Kredite zu saldieren, 
um in Höhe des verzinsten Saldos anschließend eine 
Eigenkapitalerhöhung der Tochtergesellschaften zu 
betreiben.

Die SCGSE vergab per Vertrag vom 10.12.2014 
einen Kredit in Höhe von EUR 120.000 an einen 
externen Dritten. Ziel des Kredits war es, das Un-
ternehmen, welches in 2014/15 unter deutlichen Li-
quiditätsengpässen litt, gleichzeitig aber eine für das 
SCGSE-Technologieportfolio interessante Auftrags-
lage zeigte, Zug um Zug zu erwerben. Am 14.10.2015 
wurde über das Vermögen des externen Dritten das 
Insolvenzverfahren eröffnet. Die SCGSE hatte den 
Kredit privat über den Gesellschafter-Geschäftsfüh-
rer abgesichert. Mit dem Ziel, eine wenig einträgliche 
Anmeldung  zur Insolvenztabelle zu umgehen, ver-
ständigte sich das Leitungsgremium der SCGSE dem 
Gesellschafter-Geschäftsführer im April 2016 dar-
auf, in 2016 EUR 80.000 einschließlich Zinsen gegen 
Verzicht auf die Rückzahlung der Restschuld in Höhe 
von EUR 40.000 zzgl. Zinsen zu erhalten. Die Zahlung 
soll in zwei Raten erfolgen, von denen die erste am 
27. April 2016 eintraf und die zweite bis 31.12.2016 
eintreffen soll. Die Restforderung in Höhe von EUR 
40.000 nebst Zinsen war daher im Berichtsjahr ab-
zuschreiben.

Grundsätzlich stehen Beteiligungsgesellschaften wie 
der SCGSE-Konzern immer unter dem Beteiligungs-
risiko, welches sich im beschriebenen Fall als Kredit-
risiko darstellte. Beteiligungsrisiken sind ihrer Natur 
nach schwer zu evaluieren. 

ABSICHERUNG DER WÄHRUNGSRISIKEN

Währungsrisiken bestehen insbesondere dort, wo 
Forderungen, Verbindlichkeiten, Schulden, Zahlungs-
mittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie geplan-
te Transaktionen in einer anderen als in der lokalen 
Währung der Gesellschaft bestehen bzw. entstehen 
werden. Dies betraf im Geschäftsjahr das Darlehen 
der Staramba Corporation einerseits und Rechnun-
gen der STARAMBA USA Corp. sowie der STARAMBA 
Corp. andererseits. Verbindlichkeiten und Forderun-

gen wurden zum Kurswert bilanziert. Es wurden kei-
ne Sicherungsgeschäfte abgeschlossen.

 
ABSICHERUNG DER LIQUIDITÄTSRISIKEN

Die SCGSE steuert Liquiditätsrisiken durch das Halten 
von angemessenen Beständen an liquiden Mitteln, 
Kreditlinien bei Banken sowie durch das ständige 
Überwachen der prognostizierten und tatsächlichen 
Cashflows sowie durch das vorausschauende Durch-
führen von Kapitalerhöhungen sowohl auf Hol-
ding-Ebene als auch auf der Ebene der Tochterun-
ternehmen. Die Liquiditätssituation der SCGSE und 
ihrer Tochterunternehmen ist angespannt. Dieser 
Umstand ist geschäftsmodellimmanent. 

Ihm wird jeweils durch frühzeitig initiierte Barkapi-
talerhöhungen auf der Ebene der Holding und auf 
der Ebene ihrer Tochterunternehmen einerseits und 
durch als erforderlich anzusehende Anteilsveräu-
ßerungen andererseits vorausschauend begegnet. 
Letzteres war im Berichtsjahr nicht erforderlich.

Aufgrund des von der positiven operativen Entwick-
lung unbeeindruckten Kursverlaufs der SCGSE im 
Berichtsjahr konnte eine ursprünglich für das erste 
Quartal vorgesehene Kapitalerhöhung der SCGSE zur 
Finanzierung des Wachstums der STARAMBA GmbH, 
die im vierten Quartal hätte vorbereitet werden sol-
len, noch nicht durchgeführt werden. Nachdem sich 
der Kursverlauf der Aktie zum Ende des ersten Quar-
tals 2016 erholen konnte, ist diese nun für das zwei-
te Quartal 2016 vorgesehen. Zur Überbrückung von 
Liquiditätsengpässen haben die STARAMBA GmbH 
und die SCGSE im ersten Quartal 2016 diverse kurz-
fristige Kredite aufgenommen. Nachdem sich die ne-
gative Kursentwicklung der SCGSE-Aktie mit Beginn 
des zweiten Quartals 2016 entspannte, beschloss 
die Konzernleitung am 13. Mai 2016 eine Kapitaler-
höhung um EUR 141.999 zum Preis von EUR 6,20 
durchzuführen. 

Die Gefahr der Nichterreichung der Umsatzplanung 
besteht im Geschäft des Aufbaus junger Unterneh-
men grundsätzlich immer in ausgeprägterer Gestalt 
als in anderen Branchen. Dabei ist zu berücksichtigen, 
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dass z.B. das Nichterreichen des Break-even bei eini-
gen Tochterunternehmen im Interesse der Wertstei-
gerung der betreffenden Tochtergesellschaft durch-
aus intendiert ist. In der digitalen Wirtschaft tragen 
technische Parameter und / oder nicht-kaufmänni-
sche Kennzahlen unter bestimmten Voraussetzun-
gen stärker zum Wert eines Unternehmens und sei-
ner Assets bei als der Umsatz.

Lead-Indikatoren, die frühzeitig darauf hinweisen, 
dass angestrebte Absatz- und Umsatzziele mit dem 
gegebenen Ressourceneinsatz nicht erwirtschaf-
tet werden können und die gleichzeitig Hinweise  
darauf geben, aus welchen Gründen dies der Fall ist, 
sind:

•  Fallquote: Die Relation zwischen generierten Kon-
takten und generierten Leads

•  Angebotsquote: Die Relation zwischen generierten 
Leads und gelegten Angeboten

•  Abschlussquote: Die Relation zwischen gelegten 
Angeboten und generierten Abschlüssen

Die erreichten Kennzahlen geben, zusammen genom-
men, anhand branchenunabhängiger Benchmarks 
Aufschluss über die Qualität der vertrieblichen Per-
formance und direkte Hinweise über die spezifischen 
Defizite. Auf der Grundlage errechneter durchschnitt-
licher Produkt-Marktsegmentspezifischer Angebots- 
volumina lassen sich anhand von Benchmarks für die 
oben benannten Quoten Planabsätze und Planum-
sätze ermitteln und mit den tatsächlich realisierten 
Planabsätzen und -Umsätzen vergleichen, die die 
monatlichen BWA liefern.

Neben diesen vertrieblichen Metriken, die der Ge-
schäftsführende Direktor seit Langem sporadisch 
einsetzt, im Berichtsjahr jedoch erstmals konsequent 
bei den am Drittmarkt tätigen Tochterunternehmen 
als Leistungskriterien nutzt, wird die Gesellschaft 
auch mittels  sogenannter „weicher“ Leistungsindi-
katoren gesteuert.

FORDERUNGSRISIKEN

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen be-
standen zum Bilanzstichtag in Höhe von TEUR 346 

sowie künftige Forderungen aus langfristiger Auf-
tragsfertigung in Höhe von TEUR 482 und sonstige 
Forderungen in Höhe von TEUR 329. 

Hier ist insbesondere die Rückforderung der TEUR 
120, die für den geplanten Erwerb der Geschäfts-
anteile an einem externen Unternehmen gezahlt 
wurden, zu nennen. Ein Teil der Forderung war abzu-
schreiben, da das Unternehmen in 2015 in die Insol-
venz ging. Zwar sind die Forderungen über den vor-
maligen Gesellschafter-Geschäftsführer abgesichert. 
Jedoch konnte mit dem Gesellschafter-Geschäfts-
führer nur eine Rückzahlung von TEUR 80 sicherge-
stellt werden.

Ansonsten versucht der Konzern durch regelmäßi-
ge Kontrolle des Forderungsbestands (wöchentliche 
Einsichtnahme in die aktuell erstellte Buchführung), 
das Forderungsrisiko einzudämmen, um rechtzeitig 
auf Schwierigkeiten reagieren zu können.

Bei identifizierbaren Bedenken bezüglich der Wert-
haltigkeit von Forderungen werden diese Forderun-
gen umgehend einzelwertberichtigt oder ausgebucht 
und die Risiken erfolgswirksam verbucht. 

Grundsätzlich stellt der Buchwert der im Einzelab-
schluss erfassten finanziellen Vermögenswerte ab-
züglich etwaiger Wertminderungen das maximale 
Ausfallrisiko der Gesellschaft dar. 

KAPITALRISIKOMANAGEMENT

Die SE steuert ihr Kapital mit dem Ziel, die Liquidi-
tät sicherzustellen und die Erträge zu maximieren. 
Dabei wird sichergestellt, dass der Konzern unter 
der Unternehmensfortführungsprämisse operie-
ren kann. Die Kapitalstruktur des Unternehmens 
besteht aus Verbindlichkeiten, Rückstellungen so-
wie dem den Eigenkapitalgebern des Mutterun-
ternehmens zustehenden Eigenkapital. Letzteres 
setzt sich zusammen aus den ausgegebenen Ak-
tien (Gezeichnetes Kapital: EUR 1.670.000,00; (31. 
Dezember 2014: EUR 1.420.000,00), den Kapital-
rücklagen (EUR 3.883.955,25; 31. Dezember 2014: 
EUR 1.167.369,77), den Verlustvorträgen von EUR 
-1.620.491,25 (2014: EUR -828.264,14) sowie dem 
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k Tabellen zu „Absicherung der Liquiditätsrisiken“ 

Undiskontierte Cashflows gemäß vertraglich vereinbarter Zahlungstermine zum 31.12.2015

bis 1 Jahr 1 – 5 Jahre über 5 Jahre Summe

EUR EUR EUR EUR

Verzinsliche Darlehen und Kredite 1.865.656,10 -11.748,04 0,00 -1.877.404,14

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und  
Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten -763.261,47 0,00 0,00 -763.261,47

Kurzfristige Rückstellungen -232.016,22 0,00 0,00 -232.016,22

Steuerschulden -194.400,79 -34.305,01 0,00 -228.705,80

Zahlungsmittel und  
Zahlungsmitteläquivalente 18.765,28 0,00 0,00 18.765,28

Undiskontierte Cashflows gemäß vertraglich vereinbarter Zahlungstermine zum 31.12.2014

bis 1 Jahr 1 – 5 Jahre über 5 Jahre Summe

EUR EUR EUR EUR

Verzinsliche Darlehen und Kredite -1.842.431,31 -269.744,52 0,00 -2.112.175,83

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und  
Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten -669.702,79 0,00 0,00 -669.702,79

Kurzfristige Rückstellungen -86.578,50 0,00 0,00 -86.578,50

Steuerschulden -10.932,22 -48.576,10 0,00 -59.508,32

Zahlungsmittel und  
Zahlungsmitteläquivalente 174.848,51 0,00 0,00 174.848,51
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Jahresfehlbetrag von EUR -3.572.832,98 (31. De-
zember 2014: EUR -1.643.566,87). 

Aufgrund der angespannten Liquiditätslage beschloss 
der Verwaltungsrat der Gesellschaft in seiner Sitzung 
vom 07. Juli 2015, im Juli 2015 eine Barkapitalerhö-
hung aus dem gesamten genehmigten Kapital 2013 
über EUR 250.000 durchzuführen. Die Eintragung der 
Barkapitalerhöhung (EUR 250.000) erfolgte im Han-
delsregister am 23. Juli 2015. Als Folge der Barkapi-
talerhöhung flossen der Gesellschaft rund EUR 2,2 
Mio. zu (nach Abzug der in diesem Zusammenhang 
angefallenen Kosten). Die neuen Aktien wurden am 
31. Juli 2015 auf Beschluss der Frankfurter Wertpa-
pierbörse (FWB) zum Handel im Regulierten Markt 
zugelassen. 

Ziel des Kapitalmanagements ist die Sicherstellung 
der Unternehmensfortführung und des Eigenkapi-
tals. Zur Umsetzung wird das Kapital ins Verhältnis 
zum Gesamtkapital gesetzt.

Ziel des Unternehmens bleibt dies auch für die Ge-
schäftsjahre 2016 und 2017.

Das Kapital wird auf Basis des wirtschaftlichen Ei-
genkapitals überwacht. Wirtschaftliches Eigenkapital 
ist das bilanzielle Eigenkapital. Das Fremdkapital ist 
nach allgemeiner Definition definiert als lang- und 
kurzfristige Finanzverbindlichkeiten, Rückstellungen 
und sonstige Verbindlichkeiten.

Kapitalstruktur 

Die SE überprüft die Kapitalstruktur regelmäßig.

Ausblick

Die Geschäftsführung beurteilt die Geschäftspers-
pektiven für das kommende Geschäftsjahr und dar-
über hinaus weiterhin sehr positiv. 

Der Konzern konnte im Berichtsjahr beweisen, dass 
die angebotenen neuen Produkte (3D Merchandi-
se-Figuren) in einer neuen Marktnische (digital und 
analog vermarktete hochpreisige Merchandise-Pro-
dukte) nicht nur grundsätzlich marktfähig sind, son-
dern auf große Nachfrage bei Lizenzgebern und 
wachsende Nachfrage bei Verbrauchern stoßen. 

Die Entscheidung des Managements der SCGSE, den 
Weg in den Regulierten Markt der Frankfurter Wert-
papierbörse zu suchen, wirkte sich positiv auf das 
operative Geschäft aus und gibt Anlass zu der Erwar-
tung, dass sich dieser Effekt  mittelfristig nachhaltig 
in der Bewertung der SCGSE auch am Kapitalmarkt 
niederschlagen wird.

Über die Börsennotierung ist es der SCGSE im Wege 
der Investor Relations gelungen, das ansonsten teu-
re Generieren von Nachfrage in einem neuen Markt 
für STARAMBA in die Wege zu leiten. Der SCGSE ist 
es ferner gelungen, auch dies wiederum maßgeblich 
aufgrund der Börsennotierung, im Fan-Merchan-
dising-Markt als allein stehender Anbieter seiner 
Produkte wahrgenommen zu werden. Diese Be-
kanntheit wurde von den operativ Verantwortlichen 

Kapitalstruktur

31.12.2015 31.12.2014

EUR
(wenn nicht %)

EUR
(wenn nicht %)

Eigenkapital 641.839,02 452.204,96

Eigenkapital in % 
vom Gesamtkapital 17,14 13,38

Fremdkapital 3.101.387,63 2.927.956,44

Fremdkapital in % 
vom Gesamtkapital 82,85 86,62

Gesamtkapital 
(Eigenkapital plus 
Fremdkapital)

3.743.266,65 3.380.161,40
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der STARAMBA dazu genutzt, die Stellung durch das 
Abschließen neuer wichtiger Lizenzverträge und Ver-
triebspartnerschaften wie der MSH-Gruppe operativ 
auszubauen, sodass STARAMBA heute, angesichts 
der im Regelfall mindestens drei Jahre währenden 
Lizenzverträge sowie unbefristeter Vertriebspart-
nerschaften sowohl fundamental als auch in der 
Wahrnehmung des Marktes auf mittlere Sicht Allein-
stellung besitzt, die sich künftig zunächst in Absatz-
zahlen und später im Wege einer relativ autonomen, 
von Wettbewerbern nicht affizierten Preisgestaltung 
in den Umsatzzahlen bezahlt machen soll. 

Auch die zweite strategisch wesentliche Entschei-
dung des Managements, die auf der Ebene der SCGSE 
vorhandenen und die im Wege der Kapitalerhöhung 
im Juli 2015 eingeworbenen liquiden Mittel nicht 
gleichmäßig auf alle Gesellschaften zu verteilen, son-
dern auf das Kerngeschäft der STARAMBA GmbH 
zu fokussieren, erwies sich angesichts der erreich-
ten Marktstellung der STARAMBA als richtig. Zwar 
konnte aus diesem Grunde nicht schon in 2015, wie 
ursprünglich geplant, ein positives Ergebnis der kon-
solidierten Gesellschaft erreicht werden. Dafür wurde 
aber mit Blick auf die Zukunft der Gesellschaft ihre 
strategische Ausgangsbasis deutlich stabiler aufge-
stellt, da nun nicht allein das Druckfiguren-Geschäft, 
sondern auch das rein digitale 3D-Geschäft als be-
deutende und hochrentable Absatzmärkte winken. 

Der Verwaltungsrat prognostizierte für das Ge-
schäftsjahr 2015 einen Umsatz von über EUR 1,00 
Mio. (EUR 1,00 – EUR 1,50) und ein leicht positives 
Ergebnis. Das Umsatzziel wurde erreicht, obgleich 
aufgrund des strategischen Schwenks bei der  yoyo 
und MXM dort nur bescheidene Umsätze realisiert 
werden konnten. Auf das Erreichen eines positiven 
Ergebnisses verzichtete der Verwaltungsrat, da die 
Realisierung dieses Ziels in Konflikt mit dem in 2015 
realisierten Auf- und Ausbau des Lizenzportfolios 
gestanden hätte, welches wiederum die Vorausset-
zung für ein gesteigertes Wachstum in den Jahren 
2016 ff ist. Für 2016 rechnen wir mit Umsätzen von 
rund EUR 5 Mio. sowie mit einem erstmals leicht po-
sitiven Ergebnis für die SCGSE-Gruppe.  Die Umsat-
zerwartung basiert vor allem auf einer signifikanten 
Steigerung des Umsatzes der STARAMBA GmbH mit 

einem erwarteten Verkauf von insgesamt rund 30 
Scannern und rund 25.000 Figuren. Die Umsatzer-
wartung steht nicht unter dem Risiko einer starken 
Abhängigkeit von einem oder einigen wenigen Kun-
den.  Beim Figurenverkauf ist diese grundsätzlich 
nicht gegeben. Beim künftigen Verkauf des 3D Fo-
togrammetrie-Scanners 3D INSTAGRAPH® ist eine 
besondere Abhängigkeit von einem oder einigen 
wenigen Kunden ebenfalls nicht gegeben. Ereignisse, 
welche die Umsatzerwartung wesentlich torpedie-
ren können, sind nicht zu erwarten. Zwar steht das 
kommende Geschäftsjahr unter dem Einfluss der 
UEFA-Fußball-Europameisterschaft. Jedoch sind ne-
gative Einflussfaktoren, wie beispielsweise etwaiger 
IS-Terror, nicht mit einer hinreichend großen statisti-
schen Signifikanz zu erwarten. Demgegenüber wer-
den für 2016 auf der Ebene der operativen Töchter, 
gemessen an der Stärkung des jeweiligen Umsatzes, 
keine signifikanten Steigerungen der indirekten Kos-
ten erwartet. Direkte Kostensteigerungen werden 
bei der STARAMBA GmbH und bei der STARAMBA 
USA Corp. in proportionaler Höhe zur Steigerung des 
Umsatzes geplant. Bei MXM und yoyo dagegen sind 
die direkten Kostensteigerungen, gemessen am Um-
satzzuwachs, gering.

Die Konzernleitung erwartet für das kommende Ge-
schäftsjahr keine signifikante Zunahme an Mitarbei-
tern. Mit Blick auf die Entwicklungsvorhaben auf dem 
Gebiet digitale Produkte sieht sich der Konzern per-
sonell hinreichend stabil aufgestellt. Der 3D-Druck 
soll perspektivisch outgesourct werden. Aufgrund 
der Zunahme administrativer Aufgaben wird mit ei-
nem Mitarbeiterzuwachs im Konzern-Finanzwesen 
und Controlling sowie bei den Investor Relations von 
zusammen ca. drei bis vier Mitarbeitern gerechnet. 
Aufgrund der long tail-Gestalt des Geschäftsmodells 
der STARAMBA ist die Konzernleitung bestrebt, sei-
nen erreichten Marktvorsprung auf dem Gebiet des 
Lizenzportfolios zur Vermarktung von 3D Datenmo-
dellen prominenter Persönlichkeiten qualitativ und 
quantitativ weiter auszubauen. 

Zur Sicherstellung seiner Liquidität wird der Konzern 
bei sich abzeichnender positiver Kursentwicklung 
der SCGSE-Aktie in 2016 weitere Kapitalerhöhungen 
durchzuführen (vgl. Nachtragsbericht). 
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Ergänzende Pflichtangaben 
nach § 315 Abs. 4 HGB

Gemäß § 315 Abs. 4 HGB hat der Konzern über be-
stimmte dem Aktiengesetz und sonstigen Rechts-
vorschriften unterliegende Strukturen zu berichten, 
um einen besseren Überblick über die Gesellschaft zu 
geben und Beschränkungen in Bezug auf ein Über-
nahmeangebot offenzulegen. 

Aktionäre mit direktem oder 
indirektem Anteilsbesitz von mehr 
als 10 % der Stimmrechte 

Sowohl die 11 CHAMPIONS AG, Rostock, als auch 
Herr Christian Daudert, Rostock, verfügen jeweils 
über mehr als 10 Prozent der Stimmrechte. 

Aktien mit Sonderrechten oder  
Beschränkungen

Aktien mit Sonderrechten oder Beschränkungen bei 
der Ausübung der Stimmrechte existieren nicht. 

Rückkauf eigener Aktien

Die Gesellschaft hat von § 71 AktG keinen Gebrauch 
gemacht. 

Zusammensetzung des Grundkapitals

Das Grundkapital der SCGSE setzte sich zum 31. 
Dezember 2015 ausschließlich aus nennwertlosen 
Stückaktien zusammen. Die Anzahl der im Umlauf 
befindlichen Aktien belief sich zum 31. Dezember 
2015 auf insgesamt 1.670.000 Stück. 

Gemäß § 136 AktG sind Aktionäre unter bestimmten 
Voraussetzungen nicht zur Stimmabgabe berech-
tigt. Uns sind keine vertraglichen Beschränkungen 
bekannt, die Stimmrechte oder die Übertragung von 
Aktien betreffen.

Aktien mit Sonderrechten

Aktien mit Sonderrechten, welche Kontrollbefugnisse 
verleihen, sind von der Satzung der Gesellschaft nicht 
vorgesehen. 

Ermächtigung des Verwaltungsrats 
zur Ausgabe von Aktien

GENEHMIGTES KAPITAL

Der Verwaltungsrat der Social Commerce Group 
SE hat am 07. Juli 2015 beschlossen, das Geneh-
migte Kapital 2013 in voller Höhe auszunutzen und 
das Grundkapital der Gesellschaft von zuvor EUR 
1.420.000,- um EUR 250.000,– auf EUR 1.670.000,–
durch Ausgabe von 250.000 neuen, auf den Inhaber 
lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen An-
teil am Grundkapital von EUR 1,– je Aktie gegen Ba-
reinlagen erhöht. Die vom Verwaltungsrat beschlos-
sene Kapitalerhöhung aus dem Genehmigtem Kapital 
2013 wurde durch Ausgabe von 250.000 neuen, auf 
den Inhaber lautenden Stückaktien der Social Com-
merce Group SE mit einem rechnerischen Anteil am 
Grundkapital von je EUR 1,– gegen Bareinlage und 
mit Gewinnberechtigung ab dem 01. Januar 2015 
durchgeführt. Die Durchführung der Kapitalerhöhung 
ist am 23. Juli 2015 im Handelsregister des Amtsge-
richts Charlottenburg (HRB 158018 B) eingetragen 
worden.

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.  
April 2015 wurde der Verwaltungsrat ermächtigt, 
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum Ablauf von 
fünf Jahren, gerechnet ab dem Tag der Eintragung 
dieses genehmigten Kapitals in das Handelsregister, 
durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden 
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Stückaktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen um 
bis zu insgesamt EUR 460.000,00 zu erhöhen (Ge-
nehmigtes Kapital 2015 / I). Die Ermächtigung kann 
einmal oder mehrmals, ganz oder in Teilbeträgen 
ausgenutzt werden. Die neuen Aktien sind den Ak-
tionären grundsätzlich zum Bezug anzubieten. Der 
Verwaltungsrat wird jedoch ermächtigt, das Bezugs-
recht der Aktionäre auszuschließen:

• für Spitzenbeträge;

•  bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, sofern 
der auf die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht 
ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende an-
teilige Betrag des Grundkapitals 10% des im Zeit-
punkt der Ausgabe der neuen Aktien vorhandenen 
Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebe-
trag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits 
an einer Wertpapierbörse gehandelten Aktien glei-
cher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der 
endgültigen Festlegung des Ausgabebetrags durch 
den Verwaltungsrat nicht wesentlich im Sinne der 
§§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG un-
terschreitet. Bei der Berechnung der 10%-Grenze 
sind Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit 
dieser Ermächtigung aufgrund einer Ermächtigung 
gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erworben und un-
ter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre in 
entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 S. 4  
AktG veräußert werden. Ferner sind bei der Be-
rechnung der 10%-Grenze Aktien anzurechnen, 
die während der Laufzeit dieser Ermächtigung zur 
Bedienung von Wandel- und / oder Optionsschuld-
verschreibungen ausgegeben wurden oder auszu-
geben sind, sofern die Schuldverschreibungen in 
entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 
4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausge-
geben wurden;

•  bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbe-
sondere in Form von Unternehmen und Unterneh-
mensteilen, Forderungen oder sonstigen Vermö-
gensgegenständen;

•  um den Inhabern von Wandelschuldverschreibun-
gen, Optionsschuldverschreibungen oder Options- 
scheinen, die von der Gesellschaft oder ihren Toch-

tergesellschaften ausgegeben werden, ein Bezugs-
recht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, 
wie es ihnen nach Ausübung des Options- bzw. 
Wandlungsrechts oder nach Erfüllung der Wand-
lungspflicht zustehen würde;

•  um Aktien an Mitglieder des Verwaltungsrats, Ge-
schäftsführende Direktoren und Arbeitnehmer der 
Gesellschaft sowie an Führungspersonal und Ar-
beitnehmer von mit der Gesellschaft verbundenen 
Unternehmen ausgeben zu können;

•  im Falle der Kooperation mit einem anderen Un-
ternehmen, wenn das Zusammenwirken dem Ge-
sellschaftsinteresse dient und das kooperierende 
Unternehmen eine Beteiligung verlangt. 

•  Sofern das Bezugsrecht der Aktionäre nicht ausge-
schlossen wird, kann das Bezugsrecht auch einge-
räumt werden, indem die Aktien von Kreditinstitu-
ten oder anderen die Voraussetzungen des § 186 
Abs. 5 AktG erfüllenden Unternehmen mit der Ver-
pflichtung übernommen werden, sie den Aktionären 
zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht).

Die neuen Aktien sind den Aktionären grundsätzlich 
zum Bezug anzubieten. Der Verwaltungsrat wird je-
doch ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre aus-
zuschließen:
 
•  für Spitzenbeträge;

•  bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, sofern 
der auf die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht 
ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende an-
teilige Betrag des Grundkapitals 10% des im Zeit-
punkt der Ausgabe der neuen Aktien vorhandenen 
Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebe-
trag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits 
an einer Wertpapierbörse gehandelten Aktien glei-
cher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der 
endgültigen Festlegung des Ausgabebetrags durch 
den Verwaltungsrat nicht wesentlich im Sinne der 
§§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG un-
terschreitet. Bei der Berechnung der 10%-Grenze 
sind Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit 
dieser Ermächtigung aufgrund einer Ermächtigung 
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gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erworben und un-
ter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre in 
entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 
4 AktG veräußert werden. Ferner sind bei der Be-
rechnung der 10%-Grenze Aktien anzurechnen, 
die während der Laufzeit dieser Ermächtigung zur 
Bedienung von Wandel- und/oder Optionsschuld-
verschreibungen ausgegeben wurden oder auszu-
geben sind, sofern die Schuldverschreibungen in 
entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 
4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausge-
geben wurden;

•  bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbe-
sondere in Form von Unternehmen und Unterneh-
mensteilen, Forderungen oder sonstigen Vermö-
gensgegenständen;

•  um den Inhabern von Wandelschuldverschreibun-
gen, Optionsschuldverschreibungen oder Options- 
scheinen, die von der Gesellschaft oder ihren Toch-
tergesellschaften ausgegeben werden, ein Bezugs-
recht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, 
wie es ihnen nach Ausübung des Options- bzw. 
Wandlungsrechts oder nach Erfüllung der Wand-
lungspflicht zustehen würde;

•  um Aktien an Mitglieder des Verwaltungsrats, Ge-
schäftsführende Direktoren und Arbeitnehmer der 
Gesellschaft sowie an Führungspersonal und Ar-
beitnehmer von mit der Gesellschaft verbundenen 
Unternehmen ausgeben zu können;

•  im Falle der Kooperation mit einem anderen Un-
ternehmen, wenn das Zusammenwirken dem Ge-
sellschaftsinteresse dient und das kooperierende 
Unternehmen eine Beteiligung verlangt.

•  Sofern das Bezugsrecht der Aktionäre nicht aus-
geschlossen wird, kann das Bezugsrecht auch 
eingeräumt werden, indem die Aktien von Kredit- 
instituten oder anderen die Voraussetzungen des  
§ 186 Abs. 5 AktG erfüllenden Unternehmen mit 
der Verpflichtung übernommen werden, sie den 
Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Be-
zugsrecht).“

BEDINGTES KAPITAL

Das Grundkapital der Gesellschaft wurde durch 
Hauptversammlungsbeschluss vom 14. April 2015 
um bis zu EUR 180.000,00 durch Ausgabe von bis zu 
180.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückak-
tien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015/I). Die 
bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchge-
führt, wie die Inhaber von Options- oder Wandlungs-
rechten bzw. die zur Wandlung / Optionsausübung 
Verpflichteten aus Options- oder Wandelschuldver-
schreibungen, die von der Gesellschaft oder einer 
Tochtergesellschaft der Gesellschaft aufgrund der 
Ermächtigung des Verwaltungsrats durch Haupt-
versammlungsbeschluss vom 04.12.2014 bis zum 
03.12.2019 ausgegeben bzw. garantiert werden, von 
ihren Options- bzw. Wandlungsrechten Gebrauch 
machen oder, soweit sie zur Wandlung/Optionsaus-
übung verpflichtet sind, ihre Verpflichtung zur Wand-
lung / Optionsausübung erfüllen und das bedingte 
Kapital nach Maßgabe der Options- bzw. Wandel-
anleihebedingungen benötigt wird und soweit nicht 
eigene Aktien oder genehmigtes Kapital zur Bedie-
nung dieser Rechte bzw. Verpflichtungen genutzt 
werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu 
dem nach Maßgabe des in der Hauptversammlung 
am 04.12.2014 gefassten Ermächtigungsbeschlus-
ses jeweils zu bestimmenden Options- bzw. Wand-
lungspreis. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn 
des Geschäftsjahres an, in dem sie aufgrund der Aus-
übung von Options- oder Wandlungsrechten bzw. 
der Erfüllung von Wandlungs- bzw. Optionspflichten 
entstehen, am Gewinn teil.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, die weiteren Ein-
zelheiten der Durchführung der bedingten Kapitaler-
höhung festzusetzen.

Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, die Fassung  
§ 6.2 der Satzung entsprechend der jeweiligen 
Ausgabe der Bezugsaktien anzupassen sowie alle 
sonstigen damit in Zusammenhang stehenden An-
passungen der Satzung vorzunehmen, die nur die 
Fassung betreffen. Entsprechendes gilt im Falle der 
Nichtausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe von 
Options- oder Wandelschuldverschreibungen nach 
Ablauf des Ermächtigungszeitraumes sowie im Fal-



53Konzernlagebericht      Social Commerce Group SE      Geschäftsbericht 2015

le der Nichtausnutzung des bedingten Kapitals nach 
Ablauf der Fristen für die Ausübung von Options- 
oder Wandlungsrechten bzw. für die Erfüllung von 
Wandlungs- bzw. Optionspflichten.

Gesetzliche Vorschriften und  
Satzungsbestimmungen über die 
Bestellung von Verwaltungsrats- 
mitgliedern und Geschäftsführenden 
Direktoren sowie über Änderungen 
der Satzung

MONISTISCHES SYSTEM DER  
HOLDING-GESELLSCHAFT

Die Social Commerce Group SE ist eine Europäi-
sche Aktiengesellschaft, welche zum monistischen 
System optierte. Das monistische System zeichnet 
sich gemäß Art. 43-45 SE-VO i.V.m. §§ 20 ff. SEAG 
dadurch aus, dass die Führung der SE einem einheit-
lichen Leitungsorgan, dem Verwaltungsrat, obliegt. 
Der Verwaltungsrat leitet die Gesellschaft, bestimmt 
die Grundlinien  ihrer Tätigkeit und überwacht deren 
Umsetzung durch die geschäftsführenden Direkto-
ren. Die geschäftsführenden Direktoren führen die 
Geschäfte der Gesellschaft, vertreten die Gesell-
schaft gerichtlich und außergerichtlich und sind an 
Weisungen des Verwaltungsrats gebunden.

ORGANE

Organe der SCGSE sind die Hauptversammlung, der 
Verwaltungsrat und der Geschäftsführende Direktor.

VERWALTUNGSRAT

Der Verwaltungsrat besteht satzungsgemäß aus drei 
Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt 
werden. 

Die Wahl der Verwaltungsratsmitglieder erfolgt für 
die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, 
die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr 
nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Jahr, 

in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. 
Die Hauptversammlung kann bei der Wahl eine kür-
zere Amtszeit bestimmen. Die Verwaltungsratsmit-
glieder können einmal oder mehrmals für den zuvor 
festgelegten Zeitraum gewählt werden. 

Gleichzeitig mit den ordentlichen Verwaltungsrats-
mitgliedern können für ein bestimmtes oder für 
mehrere Verwaltungsratsmitglieder Ersatzmitglieder 
gewählt werden. Das Ersatzmitglied tritt in den Ver-
waltungsrat ein, wenn das Verwaltungsratsmitglied, 
als dessen Ersatzmitglied es bestellt ist, vor Ablauf 
der Amtszeit aus dem Verwaltungsrat ausscheidet. 
Findet in der nächsten Hauptversammlung keine 
Ersatzwahl statt, so verlängert sich die Amtszeit bis 
zum Ende der Amtszeit des vorzeitig ausgeschiede-
nen Verwaltungsratsmitglieds. Ersatzwahlen erfol-
gen für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen 
Mitglieds.

Mitglieder des Verwaltungsrats, die von der Haupt-
versammlung ohne Bindung an einen Wahlvorschlag 
gewählt worden sind, können von ihr vor Ablauf der 
Amtszeit abberufen werden. Der Beschluss bedarf 
einer Mehrheit, die mindestens drei Viertel der abge-
gebenen Stimmen umfasst.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrats und jedes  
Ersatzmitglied kann sein Amt unter Einhaltung einer 
einmonatigen Kündigungsfrist auch ohne wichtigen 
Grund durch eine an den Verwaltungsratsvorsit-
zenden zu richtende, schriftliche Erklärung nieder- 
legen.

Der Verwaltungsrat ist durch die Satzung der SCGSE 
befugt, Satzungsänderungen vorzunehmen, die nur 
die Form betreffen.

GESCHÄFTSFÜHRENDE / R DIREKTOR / EN

Der Verwaltungsrat bestellt einen oder mehrere Ge-
schäftsführende Direktoren. Mitglieder des Verwal-
tungsrats können zu Geschäftsführenden Direktoren 
bestellt werden, sofern die Mehrheit des Verwal-
tungsrats weiterhin aus nicht geschäftsführenden 
Mitgliedern besteht.
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Geschäftsführende Direktoren können jederzeit 
durch Beschluss des Verwaltungsrats abberufen 
werden. Ein Geschäftsführender Direktor, der gleich-
zeitig Mitglied des Verwaltungsrats ist, kann nur aus 
wichtigem Grund abberufen werden. Im Berichtsjahr 
war Herr Julian von Hassell der einzige Geschäfts-
führende Direktor der Gesellschaft.

VEREINBARUNGEN MIT DEM VERWALTUNGSRAT 
IM FALLE EINES ÜBERNAHMEANGEBOTS

Es bestehen keine Vereinbarungen mit dem Verwal-
tungsrat, die unter der Voraussetzung eines change 
of control infolge eines Übernahmeangebots stehen. 
Zudem bestehen keine Vereinbarungen mit Mit-
gliedern des Verwaltungsrats, mit dem Geschäfts-
führenden Direktor oder mit Mitarbeitern, die eine 
Entschädigung zu ihren Gunsten im Falle einer Über-
nahme vorsehen.

Erklärung über  
Beziehungen zu ver-
bundenen Unternehmen

Die Gesellschaft steht im Berichtszeitraum im Mehr-
heitsbesitz einer anderen Kapitalgesellschaft bzw. 
im Mehrheitsbesitz eines Unternehmers. In diesem 
Zusammenhang hat der Vorstand gemäß § 312 Abs. 
3 AktG eine Erklärung mit folgendem Wortlaut abge-
geben:

„Unsere Gesellschaft hat bei den im Bericht über die Be-
ziehungen zu verbundenen Unternehmen aufgeführten 
Rechtsgeschäften und Maßnahmen nach den Umstän-
den, die uns im Zeitpunkt, in dem die Rechtsgeschäf-
te vorgenommen wurden, bekannt waren, bei jedem 
Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung erhal-
ten, des Weiteren sprechen bei den aufgeführten Maß-
nahmen keine Umstände für eine wesentlich andere Be-
urteilung als die durch den geschäftsführenden Direktor.“

Social Commerce Group SE

Berlin, im Mai 2016
Der Geschäftsführende Direktor
Julian v. Hassell

UNSER STREBEN 
ZIELT AUF DIE
BELOHNUNG
ZUKUNFT- 
ORIENTIERTER
INVESTOREN
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Versicherung der  
Gesetzlichen Vertreter

Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den 
anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen der 
Konzernabschluss ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-, 
und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt und der 
Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergeb-
nisses und die Lage des Konzerns so dargestellt sind, 
dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild vermittelt wird sowie die wesentlichen 
Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwick-
lung des Konzerns beschrieben sind.

Social Commerce Group SE
Berlin, im Mai 2016

Klemens Skibicki, Marthe Wolbring
Der Verwaltungsrat

Julian v. Hassell 
Der Geschäftsführende Direktor

Mandate des  
Verwaltungsrats

1.  Klemens Skibicki  
Vorsitzender des Verwaltungsrats:

•  Geschäftsführer der Brain Injection Ltd. & Co. KG, 
Köln

•  Director Brain Injection Ltd., Düsseldorf
•  Geschäftsführer der Convidera GmbH, Köln

2.  Julian v. Hassell  
Mitglied des Verwaltungsrats und  
Geschäftsführender Direktor

•  Vorsitzender des Aufsichtsrats der yoyo smart 
social web solutions AG, Hamburg

•  Stv. Vorsitzender des Aufsichtsrats der  
MXM Mixed Reality Marketing AG, Magdeburg





GESCHÄFTSJAHR VOM 
1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2015

KONZERNABSCHLUSS
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Kapitalfluß

01.01.2015  – 31.12.2015 01.04.2014  – 31.12.2014

EUR EUR

Ergebnis vor Zinsen -3.515.320,98 -1.610.280

Abschreibungen 368.206 130.127

Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge 40.098 66.642

Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des  
Sachanlagevermögens

25.082 -45.489

Abnahme anderer Aktiva, die nicht der Investitions- und  
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

-734.455 -286.492

Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten, die nicht der Investitions- und 
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

93.559 64.475

Zunahme anderer kurzfristiger Passiva ohne Finanzschulden 328.915 29.138

gezahlte Zinsen -64.487 -35.396

erhaltene Zinsen 6.975 2.119

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit -3.451.428 -1.685.156,73

Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagevermögen -235.042 -673.028

Investitionen in das Finanzanlagevermögen -69.775 -5.337

Einzahlungen aus Verkäufen des Sachanlagevermögens -70.824 76.913

Cashflow aus Investitionstätigkeit -233.993 -601.451

Einzahlungen in das Eigenkapital 2.645.467 0

Einzahlungen aus Darlehen 1.954.561 1.529.134

Auszahlungen für Darlehen -801.123 -788.947

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 3.798.905,07 740.187

Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 113.484 -1.546.421

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode -94.719 1.451.702

Finanzmittelfonds am Ende der Periode 18.765 -94.719

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds

Kassenbestand, Bankguthaben 18.765 174.849

Bankverbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu drei Monaten 0 -269.568

18.765 -94.719
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Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung zum 31. Dezember 2015

Gezeichnetes 
Kapital

Kapitalrücklagen Bilanzergebnis sonstige  
Rücklagen

auf Gesellschafter 
des Mutter- 
unternehmens 
entfallend

Nicht be-
herrschende 
Gesellschafter

Summe 
Eigenkapital

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Stand 1. April 2014 1.420.000,00 1.181.077,00 -194.944,00 -633.320,00 1.772.813,00 314.425,00 2.087.238,00

Verlustvortrag  
“Listing Aufwand” 0,00 0,00 194.944,00 -194.944,00 0,00 0,00 0,00

Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 -794.609,00 0,00 -794.609,00 -848.948,00 -1.643.557,00

Änderung 
Minderheitenanteile 0,00 -5.933,00 0,00 0,00 -5.933,00 22.230,00 16.298,00

Transaktionskosten 0,00 -7774,39 0,00 0,00 -7.774,00 0,00 -7.774,00

Stand 
31. Dezember 2014 1.420.000,00 1.167.370,00 -794.609,00 -828.264,00 964.497,00 -512.292,00 452.205,00

Stand 
1. Januar 2015 1.420.000,00 1.167.370,00 -794.609,00 -828.264,00 964.497,00 -512.292,00 452.205,00

Verlustvortrag 
Vorjahr 0,00 0,00 794.609,00 -794.609,00 0,00 0,00 0,00

Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 -2.148.160,00 0,00 -2.148.160,00 -1.424.673,00 -3.572.833,00

Barkapitalerhöhung 250.000 0,00 0,00 0,00 2.313.055,00 0,00 2.313.055,00

Kapitalerhöhung 
Staramba 0,00 603.148,00 0,00 0,00 603.148,00 797.018,00 1.400.166,00

Kapitalerhöhung 
Yoyo 0,00 63.954,00 0,00 0,00 63.954,00 0,00 63.954,00

Änderung 
Minderheitenanteile 0,00 -7.390,00 0,00 2.382,00 -5.008,00 -3.518,00 -8.526,00

Transaktionskosten 0,00 -6.183,00 0,00 0,00 -6.183,00 0,00 -6.183,00

Stand 
31. Dezember 2015 1.670.000,00 3.883.955,00 -2.148.160,00 -1.620.491,00 1.785.304,00 -1.143.465,00 641.839,00
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AKTIVA

Anhang 31. Dezember 
2015

31. Dezember 
2014

1. April 2014

EUR EUR EUR

VERMÖGENSWERTE

LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE

IMMATERIELLE VERMÖGENSWERTE

Selbsterstellte immaterielle Vermögenswerte 6.2 1.614.871,00 1.616.970,00 1.396.358,00

sonstige immaterielle Vermögenswerte 6.3 190.720,00 288.877,00 251.349,00

Geschäfts- oder Firmenwert 6.1 108.639,00 108.639,00 108.639,00

FINANZIELLE UND ANDERE VERMÖGENSWERTE

Sachanlagen 6.3 329.579,00 445.393,00 192.057,00

Sonstige Finanzanlagen 6.4 11.201,00 5.337,00 0,00

Sonstige Forderungen 2.300,00 7.400,00 0,00

Summe langfristige Vermögenswerte 2.257.310,00 2.472.617,00 1.948.403,00

KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE

Vorräte 6.5 176.627,00 137.769,00 64.223,00

Steuerforderungen 134.221,00 42,00 17.085,00

künftige Forderungen aus  langfristiger 
Auftragsfertigung

6.8 481.518,00 0,00 0,00

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und 
sonstige Forderungen 6.7 674.786,00 594.885,00 372.296,00

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 18.765,00 174.849,00 1.451.702,00

Summe kurzfristige Vermögenswerte 1.485.917,00 907.545,00 1.905.306,00

Bilanzsumme 3.743.227,00 3.380.161,00 3.853.709,00
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PASSIVA

Anhang 31. Dezember 
2015

31. Dezember 
2014

1. April 2014

EUR EUR EUR

EIGENKAPITAL

Gezeichnetes Kapital 6.9 1.670.000,00 1.420.000,00 1.420.000,00

Kapitalrücklage 6.10 3.883.955,00 1.167.370,00 1.181.077,00

sonstige Rücklage 6.11 -1.620.491,00 -828.264,00 -633.320,00

Bilanzergebnis 6.12 -2.148.160,00 -794.609,00 -194.944,00

Den Gesellschaftern des Mutterunternehmens 
zuzurechnender Teil des Eigenkapitals 1.785.304,00 964.497,00 1.772.813,00

Nicht beherrschende Gesellschafter 6.13 -1.143.465,00 -512.292,00 314.425,00

Summe Eigenkapital 641.839,00 452.205,00 2.087.238,00

SCHULDEN

Langfristige Schulden

Finanzverbindlichkeiten 11.748,00 269.745,00 282.417,00

Latente Steuerschulden 34.305,00 48.576,00 60.455,00

Summe langfristige Schulden 46.053,00 318.321,00 342.872,00

Kurzfristige Schulden

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
und sonstige Verbindlichkeiten

6.15 763.261,00 669.703,00 597.214,00

Steuerschulden 194.401,00 10.923,00 0,00

Finanzverbindlichkeiten 1.865.656,00 1.842.431,00 761.887,00

Sonstige Rückstellungen 6.14 232.016,00 86.579,00 64.499,00

Summe kurzfristige Schulden 3.055.335,00 2.609.636,00 1.423.600,00

Summe Schulden 3.101.388,00 2.927.956,00 1.766.471,00

Bilanzsumme 3.743.227,00 3.380.161,00 3.853.709,00
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Konzernanlagenspiegel für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

Anschaffungs- und Herstellungskosten kumulierte Abschreibungen Buchwert

01.01.2015 Zugänge Abgänge 31.12.2015 01.01.2015  Zugänge  Abgänge 31.12.2015  31.12.2015   31.12.2014 

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

IMMATERIELLE VERMÖGENSWERTE

selbsterstellte immaterielle  
Vermögenswerte

1.617.870,00 165.337,00 0,00 1.783.207,00 900,00 167.436,00 0,00 168.336,00 1.614.871,00 1.616.970,00

sonstige immaterielle Vermögenswerte 424.816,00 18.428,00 0,00 443.244,00 135.939,00 116.585,00 0,00 252.524,00 190.719,00 288.877,00

Goodwill 108.639,00 0,00 0,00 108.639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.639,00 108.639,00

Immaterielle Vermögensgegenstände 2.151.325,00 183.764,00 0,00 2.335.090,00 136.839,00 284.021,00 0,00 420.860,00 1.914.230,00 2.014.486,00

SACHANLAGEN

Betriebs- und Geschäftsausstattung 528.855,00 51.277,00 104.347,00 475.784,00 83.461,00 84.185,00 21.441,00 146.206,00 329.579,00 445.393,00

Sachanlagen 528.855,00 51.277,00 104.347,00 475.784,00 83.461,00 84.185,00 21.441,00 146.206,00 329.579,00 445.393,00
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Konzernanlagenspiegel für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

Anschaffungs- und Herstellungskosten kumulierte Abschreibungen Buchwert

01.01.2015 Zugänge Abgänge 31.12.2015 01.01.2015  Zugänge  Abgänge 31.12.2015  31.12.2015   31.12.2014 

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

IMMATERIELLE VERMÖGENSWERTE

selbsterstellte immaterielle  
Vermögenswerte

1.617.870,00 165.337,00 0,00 1.783.207,00 900,00 167.436,00 0,00 168.336,00 1.614.871,00 1.616.970,00

sonstige immaterielle Vermögenswerte 424.816,00 18.428,00 0,00 443.244,00 135.939,00 116.585,00 0,00 252.524,00 190.719,00 288.877,00

Goodwill 108.639,00 0,00 0,00 108.639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.639,00 108.639,00

Immaterielle Vermögensgegenstände 2.151.325,00 183.764,00 0,00 2.335.090,00 136.839,00 284.021,00 0,00 420.860,00 1.914.230,00 2.014.486,00

SACHANLAGEN

Betriebs- und Geschäftsausstattung 528.855,00 51.277,00 104.347,00 475.784,00 83.461,00 84.185,00 21.441,00 146.206,00 329.579,00 445.393,00

Sachanlagen 528.855,00 51.277,00 104.347,00 475.784,00 83.461,00 84.185,00 21.441,00 146.206,00 329.579,00 445.393,00



Geschäftsbericht 2015       Social Commerce Group SE      Notes64 Geschäftsbericht 2015       Social Commerce Group SE      Konzernabschluss64

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung und Konzerngesamtergebnisrechnung 
für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

Anhang 1. Januar bis 
31. Dezember 2015

1. April bis 
31. Dezember 2014

EUR EUR

Umsatzerlöse 5.1 1.032.946,00 739.807,00

Sonstige betriebliche Erträge 5.2 121.855,00 165.558,00

andere aktivierte Eigenleistungen 165.337,00 153.881,00

Veränderung des Bestands an fertigen und 
unfertigen Erzeugnissen

46.300,00 4.665,00

Materialaufwand 885.688,00 348.325,00

Personalaufwand 1.714.277,00 1.007.342,00

Abschreibungen 5.6 368.206,00 130.127,00

sonstige betriebliche Aufwendungen 1.772.967,00 1.132.461,00

Betriebsergebnis -3.374.699,00 -1.554.344,00

Ergebnisanteil assoziiertes Unternehmen 6.4 -61.136,00 0,00

Finanzaufwand 64.487,00 35.396,00

Finanzerträge 6.975,00 2.119,00

Ergebnis vor Steuern -3.493.347,00 -1.587.621,00

Ertragsteuern 5.4 -79.486,00 -55.936,00

Verlust aus der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit nach Steuern -3.572.833,00 -1.643.557,00

Konzernergebnis -3.572.833,00 -1.643.557,00

Erfolgsneutral im Eigenkapital erfasste 
Aufwendungen und Erträge 0,00 0,00

Konzerngesamtergebnis -3.572.833,00 -1.643.557,00

davon entfallen auf:  
Gesellschafter des Mutterunternehmens -2.148.160,00 -794.609,00

Nicht beherrschende Gesellschafter -1.424.673,00 -848.948,00

Unverwässertes/verwässertes Ergebnis 
je Aktie (EUR) 

5.7 -2,34 -1,16
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KONZERNABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR  
VOM 1. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2015

NOTES
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1. Angaben zur 
Social Commerce Group SE

Die Social Commerce Group SE, Berlin, (im Folgenden 
„SE“, oder „Gesellschaft“ genannt) ist das Mutterun-
ternehmen der Social Commerce-Gruppe. Die Gesell-
schaft wurde im August 2011 gegründet (vormals 
Adiantum Beteiligungen SE).

Eingetragener Sitz und Hauptsitz der SE ist Wal-
ter-Benjamin-Platz 3 in 10629 Berlin, Deutschland.
Die Gesellschaft ist eine operativ tätige Dachgesell-
schaft, die in junge, sehr innovative Unternehmen 
an der Schwelle zwischen Spitzensport & Sport Bu-
siness investiert. Die Gesellschaft bietet innovative 
B2B- und B2C-Lösungen in den Bereichen Werbung 
und Sponsoring, App-Entwicklung, 2nd Screens, 
Animation und Film, Augmented Reality, Spiele und 
Merchandising an. Die Gesellschaft ist eine reine Ma-
nagement-Holding. Beteiligungen in Form von Antei-
len werden nach Maßgabe ihres Beitrags zur Lösung 
kritischer Anforderungen an den monetären Erfolg 
des Spitzensports im Hinblick auf die Zielgruppen 
Fans, Markenartikler, Werbewirtschaft und Sponso-
ren erworben. Die Holding definiert für ihre Mehr-
heitsbeteiligungen die wirtschaftlichen und strate-
gischen Ziele und ist daneben als Provider der zur 
Zielerreichung notwendigen Mittel und Infrastruktu-
ren dienstleistend tätig.

Sämtliche Stückaktien der Social Commerce Group 
SE wurden mit Wirkung zum 15. Mai 2015 zum Re-
gulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse 
(Teilbereich General Standard) und an der Börse Ber-
lin zugelassen. Die Zulassung der Aktien zum Re-
gulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse 

sowie der Wechsel vom Freiverkehr der Börse Berlin 
in den Regulierten Markt an der Börse Berlin sind Teil 
der strategischen Neupositionierung der Social Com-
merce Group SE am Kapitalmarkt. Zum 31. Dezember 
2015 ist die SE an der yoyo smart social web Solu-
tions AG, Hamburg, an der MXM Mixed Reality Mar-
keting AG, Magdeburg, und der STARAMBA GmbH, 
Berlin, mehrheitlich beteiligt. Zudem hält die SE eine 
26 %ige Beteiligung an der STARAMBA USA Corpora-
tion, Delaware, USA. 

2. Wesentliche 
Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden

2.1. Grundlagen der Erstellung  
des Konzernabschlusses

Der Konzern gliedert seine Vermögenswerte und 
Schulden in der Bilanz in kurz- und langfristige Ver-
mögenswerte bzw. Schulden. 

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Ge-
samtkostenverfahren aufgestellt.

Der IFRS-Konzernabschluss zum 31. Dezember 
2015 wurde in deutscher Sprache erstellt.

GESCHÄFTLICHES UMFELD UND 
FORTBESTANDSANNAHME

Der vorliegende Konzernabschluss der Gesellschaft 
wurde unter der Annahme der Unternehmensfort-

KONZERNABSCHLUSS 
FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 
01.01. – 31.12.2015
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führung (Going-Concern-Prämisse) aufgestellt, wo- 
nach die Realisierbarkeit des im Unternehmen ge-
bundenen Vermögens und die Rückzahlung von  
ausstehenden Verbindlichkeiten im Rahmen des 
normalen Geschäftsverlaufs unterstellt werden.

RECHNUNGSLEGUNG NACH INTERNATIONAL 
FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS)

Die Aufstellung des Konzernabschlusses erfolgt 
nach den International Financial Reporting Standards 
(IFRS) bzw. International Accounting Standards (IAS), 
wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergän-
zend nach § 315 a Abs. 1 HGB anzuwendenden han-
delsrechtlichen Vorschriften. Alle für das Geschäfts-
jahr 2015 geltenden Auslegungen des International 
Financial Reporting Interpretations Committee (IF-
RIC) und die früheren Interpretationen des Standing 
Interpretations Committee (SIC) wurden berücksich-
tigt. Die Vorjahreszahlen wurden nach denselben 
Grundsätzen ermittelt.

Der Konzernabschluss wurde auf der Grundlage der 
historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten 
aufgestellt. Eine entsprechende Erläuterung erfolgt 
im Rahmen der jeweiligen Bilanzierungs- und Be-
wertungsmethoden.

Der Konzernabschluss enthält Vergleichsinformatio-
nen über die vorangegangene Berichtsperiode.

Die Gesellschaft erstellt erstmals einen Konzernab-
schluss.
 
WÄHRUNGSUMRECHNUNGEN

Die Berichtswährung ist der Euro.

Differenzen aus der Umrechnung von Fremdwährun-
gen zwischen dem Nennwert einer Transaktion und 
dem Kurs zum Zeitpunkt der Zahlung oder Konsoli-
dierung werden erfolgswirksam erfasst und unter 
den sonstigen betrieblichen Aufwendungen / Erträ-
gen ausgewiesen. Im Jahr 2015 ergab sich ein Auf-
wandsüberhang in Höhe von EUR 42.116,06 aus der 
Umrechnung von Fremdwährungsverbindlichkeiten. 
Der zur Bewertung anzusetzende Kurs, bezogen auf 

einen EUR, betrug am 31. Dezember 2015 1,0892 
USD.

ERMESSENSENTSCHEIDUNGEN; 
SCHÄTZUNGEN UND ANNAHMEN

Bei der Erstellung des Konzernabschlusses wer-
den vom Management Ermessensentscheidungen, 
Schätzungen und Annahmen getroffen, die sich auf 
die Höhe der zum Ende der Berichtsperiode ausge-
wiesenen Erträge, Aufwendungen, Vermögenswerte 
und Schulden sowie die Angabe von Eventualver-
bindlichkeiten auswirken. Durch die mit diesen An-
nahmen und Schätzungen verbundene Unsicher-
heit könnten jedoch Ergebnisse entstehen, die in 
zukünftigen Perioden zu erheblichen Anpassungen 
des Buchwerts der betroffenen Vermögenswerte 
oder Schulden führen. Bei der Anwendung der Rech-
nungslegungsmethoden des Konzernabschlusses 
hat das Management Ermessensentscheidungen 
getroffen, die die Beträge im Konzernabschluss we-
sentlich beeinflussen. 

Die wichtigsten zukunftsbezogenen Annahmen so-
wie sonstige am Stichtag bestehende wesentliche 
Quellen von Schätzungsunsicherheiten, aufgrund 
derer ein Risiko besteht, dass innerhalb des nächsten 
Geschäftsjahres eine Anpassung der Buchwerte von 
Vermögenswerten und Schulden erforderlich sein 
wird, werden nachfolgend erläutert:

•  Die Ermittlung der beizulegenden Zeitwerte für Ver-
mögenswerte und Schulden sowie der Nutzungs-
dauer der Vermögenswerte basiert auf Beurtei-
lungen des Managements. Dies gilt ebenso für die 
Ermittlung von Wertminderungen von Vermögens-
werten. Bei Vorliegen von Anhaltspunkten hinsicht-
lich zu schätzender Verluste aus der Zahlungsunfä-
higkeit oder -unwilligkeit von Kunden wäre dem mit 
der Wertberichtigung auf zweifelhafte Forderungen 
Rechnung zu tragen.

•  Zu jedem Bilanzstichtag hat der Konzern einzu-
schätzen, ob irgendein Anhaltspunkt dafür vorliegt, 
dass der Buchwert einer Sachanlage oder eines 
sonstigen immateriellen Vermögenswertes, vor 
allem der selbsterstellten immateriellen Vermö-
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genswerte, wertgemindert sein könnte. In diesem 
Fall wird der erzielbare Betrag des betreffenden 
Vermögenswertes geschätzt. Der erzielbare Betrag 
entspricht dem höheren Wert von beizulegendem 
Zeitwert abzüglich Veräußerungskosten und dem 
Nutzungswert. Zur Ermittlung des Nutzungswertes 
sind die diskontierten künftigen Cash-Flows des 
betreffenden Vermögenswertes zu bestimmen. Die 
Schätzung der diskontierten künftigen Cash-Flows 
beinhaltet wesentliche Annahmen, wie insbeson-
dere solche bezüglich der künftigen Verkaufspreise 
und Verkaufsvolumina, der Kosten und der Diskon-
tierungszinssätze. Obwohl das Management davon 
ausgeht, dass die Schätzungen der relevanten er-
warteten Nutzungsdauern, die Annahmen bezüg-
lich der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und 
der Entwicklung der Branchen, in denen der Kon-
zern tätig ist, und die Einschätzungen der diskon-
tierten künftigen Cash-Flows angemessen sind, 
könnte durch eine Veränderung der Annahmen oder 
Umstände eine Veränderung der Analyse erforder-
lich werden. Hieraus könnten in der Zukunft zu-
sätzliche Wertminderungen oder Wertaufholungen 
resultieren, falls sich die vom Management identi-
fizierten Trends umkehren oder sich die Annahmen 
und Schätzungen als falsch erweisen sollten.

•  Bestimmte Konzerngesellschaften tätigen einen 
Teil ihrer Geschäfte als Fertigungsaufträge, die nach 
der Percentage-of-Completion-Methode bilanziert 
werden, wonach die Umsätze entsprechend dem 
Fertigstellungsgrad auszuweisen sind. Diese Me-
thode erfordert eine exakte Schätzung des Aus-
maßes des Auftragsfortschritts. In Abhängigkeit 
von der Methode zur Bestimmung des Fertigstel-
lungsgrades umfassen die wesentlichen Schätzun-
gen die gesamten Auftragskosten, die bis zur Fer-
tigstellung noch anfallenden Kosten, die gesamten 
Auftragserlöse, die Auftragsrisiken und andere Be-
urteilungen. Das Management der operativen Ein-
heiten überprüft kontinuierlich alle Schätzungen, 
die im Rahmen der Fertigungsaufträge erforderlich 
sind und passt diese gegebenenfalls an.

•  Bei der Bilanzierung und Bewertung von Rückstel-
lungen stellen die erwarteten Verpflichtungen die 
wesentlichen Schätzgrößen dar.

Latente Steueransprüche werden für alle nicht ge-
nutzten steuerlichen Verlustvorträge in dem Maße 
angesetzt, in dem es wahrscheinlich ist, dass hierfür 
zu versteuerndes Einkommen verfügbar sein wird, 
sodass die Verlustvorträge tatsächlich genutzt wer-
den können. Bei der Ermittlung der Höhe der laten-
ten Steueransprüche, die aktiviert werden können, ist 
eine wesentliche Ermessensausübung des Manage-
ments bezüglich des erwarteten Eintrittszeitpunkts 
und der Höhe des künftig zu versteuernden Einkom-
mens sowie der zukünftigen Steuerplanungsstrate-
gien erforderlich.

Bei Bewertungsunsicherheiten werden die bestmög-
lichen Erkenntnisse bezogen auf die Verhältnisse 
am Bilanzstichtag herangezogen. Die tatsächlichen 
Beträge können jedoch von den Schätzungen abwei-
chen. Die im Abschluss erfassten und mit diesen Un-
sicherheiten belegten Buchwerte sind aus der Bilanz 
bzw. den zugehörigen Erläuterungen im Anhang zu 
entnehmen.

Zum Aufstellungszeitpunkt des Konzernabschlusses 
ist nicht von wesentlichen Änderungen der Bilanzie-
rung und Bewertung zugrunde gelegten Annahmen 
auszugehen. Insofern sind aus gegenwärtiger Sicht 
keine nennenswerten Anpassungen der Annahmen 
und Schätzungen oder der Buchwerte der betroffe-
nen Vermögenswerte und Schulden auch im folgen-
den Geschäftsjahr 2016 zu erwarten.

BEMESSUNG DES 
BEIZULEGENDEN ZEITWERTS

Der beizulegende Zeitwert ist der Preis, der in einem 
geordneten Geschäftsvorfall zwischen Marktteil-
nehmern am Bemessungsstichtag für den Verkauf 
eines Vermögenswerts eingenommen bzw. für die 
Übertragung einer Schuld gezahlt würde. Dies gilt 
unabhängig davon, ob der Preis direkt beobachtbar 
oder unter Anwendung einer Bewertungsmethode 
geschätzt worden ist.

Bei der Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts 
eines Vermögenswerts oder einer Schuld berück-
sichtigt der Konzern bestimmte Merkmale des Ver-
mögenswertes oder der Schuld (bspw. Zustand und 
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Standort des Vermögenswertes oder Verkaufs- und 
Nutzungsbeschränkungen), die ein Marktteilnehmer 
bei der Preisbildung für den Vermögenswert bzw. 
die Schuld am Bemessungsstichtag berücksichtigen 
würde.

Der beizulegende Zeitwert ist nicht immer als Markt-
preis verfügbar. Häufig muss er auf Basis verschie-
dener Bewertungsparameter ermittelt werden. In 
Abhängigkeit von der Verfügbarkeit beobachtbarer 
Parameter und der Bedeutung dieser Parameter für 
die Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts im Gan-
zen wird der beizulegende Zeitwert den Stufen 1, 2 
oder 3 zugeordnet. Die Unterteilung erfolgt nach fol-
gender Maßgabe:

•  Eingangsparameter der Stufe 1 sind notierte Prei-
se (unbereinigt) auf aktiven Märkten für identische 
Vermögenswerte oder Schulden, auf die das Unter-
nehmen am Bewertungsstichtag zugreifen kann.

•  Eingangsparameter der Stufe 2 sind andere Ein-
gangsparameter als die auf Stufe 1 enthaltenen 
notierten Preise, die für den Vermögenswert oder 
die Schuld entweder direkt beobachtbar sind oder 
indirekt aus anderen Preisen abgeleitet werden 
können.

•  Eingangsparameter der Stufe 3 sind für den Ver-
mögenswert oder die Schuld nicht beobachtbare 
Parameter.

Der beizulegende Zeitwert von Finanzinstrumen-
ten, die auf organisierten Finanzmärkten gehandelt 
werden, wird durch den am Bilanzstichtag notierten 
Marktpreis (Geldkurs) bestimmt. Der beizulegende 
Zeitwert von Finanzinstrumenten, für die kein akti-
ver Markt besteht, wird unter Anwendung von Be-
wertungsmethoden ermittelt. Zu den Bewertungs-
methoden gehören die Verwendung der jüngsten 
Geschäftsvorfälle zwischen Sachverständigen, Ver-
tragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern, 
der Vergleich mit dem aktuellen beizulegenden Zeit-
wert eines anderen, im Wesentlichen identischen 
Finanzinstruments, die Verwendung von Discoun-
ted-Cashflow-Methoden und anderer Bewertungs-
modelle.

Sofern der beizulegende Zeitwert von in der Bilanz 
erfassten finanziellen Vermögenswerten und finanzi-
ellen Verbindlichkeiten nicht mithilfe von Daten eines 
aktiven Markts bestimmt werden kann, wird er unter 
Verwendung von Bewertungsverfahren einschließ-
lich der Discounted-Cashflow-Methode ermittelt. Die 
in das Modell eingehenden Input-Parameter stützen 
sich soweit möglich auf beobachtbare Marktdaten. Ist 
dies nicht möglich, stellt die Bestimmung der beizu-
legenden Zeitwerte in gewissem Maße eine Ermes-
sensentscheidung dar. Die Ermessensentscheidun-
gen betreffen Input-Parameter wie Liquiditätsrisiko, 
Kreditrisiko und Volatilität. Änderungen der Annah-
men bezüglich dieser Faktoren könnten sich auf den 
erfassten beizulegenden Zeitwert der Finanzinstru-
mente auswirken.

VORGEHENSWEISE VON  
WERTHALTIGKEITSPRÜFUNGEN

Zu jedem Bilanzstichtag überprüft der Konzern die 
Buchwerte der sonstigen immateriellen Vermö-
genswerte und der Sachanlagen dahingehend, ob 
Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass eine Wertmin-
derung eingetreten sein könnte. In diesem Fall wird 
der erzielbare Betrag des betreffenden Vermögens-
wertes ermittelt, um den Umfang einer gegebenen-
falls vorzunehmenden Wertberichtigung zu bestim-
men. Für die Überprüfung der Werthaltigkeit von 
immateriellen Vermögenswerten mit unbestimmter 
Nutzungsdauer (incl. Goodwill) sowie für noch nicht 
nutzungsbereite immaterielle Vermögenswerte wird 
der erzielbare Betrag unabhängig von Anhaltspunk-
ten einmal jährlich ermittelt. Der erzielbare Betrag 
entspricht dem beizulegenden Zeitwert abzüglich 
Veräußerungskosten oder dem Nutzungswert, wo-
bei der höhere der beiden Werte maßgeblich ist. Der 
Nutzungswert entspricht dem Barwert der erwarte-
ten Cash-Flows. Als Diskontierungszinssatz wird ein 
den Marktbedingungen entsprechender Zinssatz vor 
Steuern verwendet. Sofern der erzielbare Betrag für 
einen einzelnen Vermögenswert nicht ermittelt wer-
den kann, wird der erzielbare Betrag für die kleinste 
identifizierbare Gruppe von Vermögenswerten (Cash 
Generating Units) bestimmt, der der betreffende 
Vermögenswert zugeordnet werden kann. 



Geschäftsbericht 2015       Social Commerce Group SE      Notes70

Die Prognose der künftigen Netto-Zahlungsmittelzu-
flüsse zur Ermittlung des erzielbaren Betrags stützt 
sich auf die aktuellen Planungen des SCGSE Kon-
zerns, die im Regelfall einen Planungshorizont von 
drei Jahren haben. Hierfür werden vor allem Annah-
men über künftige Verkaufspreise und –mengen und 
Kosten getroffen. Die für die Werthaltigkeitsprüfung 
der Goodwills verwendeten und zur Diskontierung 
der prognostizierten Cash-Flows herangezogenen 
Kapitalkostensätze betragen zwischen 7,59 % und 
8,59 %. Bei der Ermittlung der ewigen Rente wurde 
hierauf ein Wachstumsfaktor von 1 % verwendet. 
Eine Verwendung eines Diskontierungssatzes von 
30 % sowie ein 30 %iger bzw. 10 %iger Abschlag auf 
die geplanten Umsätze hat keine Auswirkung auf die 
Werthaltigkeit des Goodwills.

Aus Unternehmenserwerben resultierende Good-
wills werden den Cash Generating Units zugeordnet, 
die aus den Synergien des Erwerbs Nutzen ziehen 
sollen. Solche Cash Generating Units stellen die nied-
rigste Berichtsebene im Konzern dar, auf der Good-
wills durch das Management für interne Zwecke 
überwacht werden. Der erzielbare Betrag einer Cash 
Generating Unit, die einen Goodwill enthält, wird re-
gelmäßig jährlich zum Bilanzstichtag auf Werthaltig-
keit überprüft und zusätzlich, wenn zu anderen Zeit-
punkten Hinweise für eine mögliche Wertminderung 
vorliegen.

Ist der erzielbare Betrag eines Vermögenswertes 
niedriger als der Buchwert, erfolgt eine sofortige 
erfolgswirksame Wertberichtigung. Wird der Wert-
berichtigungsbedarf auf Basis von Cash Generating 
Units ermittelt, die einen Goodwill enthalten, werden 
zunächst die Goodwills wertgemindert. Übersteigt 
der Wertberichtigungsbedarf den Buchwert des 
Goodwills, wird der Rest proportional auf die verblei-
benden langfristigen Vermögenswerte der Cash Ge-
nerating Unit verteilt.

Ergibt sich nach einer vorgenommenen Wertmin-
derung zu einem späteren Zeitpunkt ein höherer 
erzielbarer Betrag des Vermögenswertes oder der 
Cash Generating Unit, erfolgt eine Wertaufholung. 
Die Wertaufholung ist begrenzt auf die fortgeführ-
ten Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, die sich 

ohne die Wertberichtigungen in der Vergangenheit 
ergeben hätten. Wertaufholungen auf Goodwills sind 
nicht zulässig. 

Alle Wertminderungen werden erfolgswirksam in 
den Abschreibungen, Werterhöhungen in den sonsti-
gen betrieblichen Erträgen erfasst. Zum 31. Dezem-
ber 2015 und zum 31. Dezember 2014 waren keine 
Wertminderungen von finanziellen Vermögenswer-
ten veranlasst.

2.2. Änderung der Bilanzierungs-  
und Bewertungsmethoden –  
Geänderte Standards und 
Interpretationen

Vom IASB wurden in den vergangenen Jahren ver-
schiedene Änderungen an bestehenden IFRS vor-
genommen sowie neue IFRS und Interpretationen 
des International Financial Reporting Interpretation 
Committee (IFRIC) veröffentlicht.

Nachfolgend aufgelistete neue und überarbeitete 
IFRS traten zudem mit Wirkung für das abgelaufene 
Geschäftsjahr in Kraft:

•  Jährliche Verbesserungen der IFRS – Zyklus 2011-
2013, verpflichtend anzuwenden für Geschäftsjah-
re, die am oder nach dem 1. Januar 2015 beginnen

  IFRS 1  Erstmalige Anwendung der International 
Financial Reporting Standards

IFRS 3  Unternehmenszusammenschlüsse
IFRS 13 Bewertung des beizulegenden Zeitwerts
IAS 40  Als Finanzinvestition gehaltene
 Immobilien

•  IFRIC 21 – Abgaben, verpflichtend anzuwenden 
für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 17. Juni 
2014 beginnen

Wesentliche Auswirkungen auf den Einzelabschluss 
zum 31. Dezember 2015 ergeben sich aus der An-
wendung der neuen Standards und Interpretationen 
nicht.
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Folgende Statements sind verabschiedet, werden aber noch nicht angewendet :

Änderung / Standard Datum der 
Veröffentlichung

Datum der Über-
nahme in EU-Recht

Anwendungs- 
zeitpunkt EU

Jährliche Verbesserungen 
der IFRS Zyklus 2010 – 2012 12.12.2013 17.12.2014 01.02.2015

Leistungsorientierte Pläne:  
Arbeitnehmerbeiträge
(Änderungen an IAS 19)

21.11.2013 17.12.2014 01.02.2015

Fruchttragende Pflanzen 
(Änderungen an IAS 16, IAS 41) 30.06.2014 23.11.2015 01.01.2016

Bilanzierung von Erwerben von Anteilen 
an gemeinschaftlichen Tätigkeiten 
(Änderungen an IFRS 11)

06.05.2014 24.11.2015 01.01.2016

Klarstellung akzeptabler  
Abschreibungsmethoden  
(Änderungen an IAS 16, IAS 38)

12.05.2014 02.12.2015 01.01.2016

Jährliche Verbesserungen der IFRS 
Zyklus 2012 – 2014 25.09.2014 15.12.2015 01.01.2016

Abgabeinitiative (Änderungen an IAS 1) 18.12.2014 18.12.2015 01.01.2016

Equity-Methode in  
Einzel-Abschlüssen 
(Änderungen an IAS 27)

12.08.2014 18.12.2015 01.01.2016

IFRS 9 Financial Instruments 24.07.2014 H1/2016 01.01.2018

IFRS 14 Regulatory Defferal Accounts 30.01.2014 ausgesetzt 01.01.2016

IFRS 15 Revenue from Contracts with 
Customers 28.05.2014 H2/2016 01.01.2018

Sale or Contribution of Assets  
between an Investor and its  
Associate or Joint Venture  
(Amendments to IFRS 10, IAS 28)

11.09.2014 noch zu entscheiden 01.01.2016

Investment Entities – Applying the  
Consolidation Exception (Amendments 
to IFRS 10, IFRS 12, IAS 28)

18.12.2014 Q2/2016 01.01.2016

Leasingverhältnisse
(Änderungen an IFRS 16) 13.01.2016 noch zu entscheiden 01.01.2019
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Die voraussichtlichen Auswirkungen der Änderungen 
der Standards sowie die jeweiligen Verbesserungen 
der IFRS werden geprüft, es werden jedoch keine we-
sentlichen Auswirkungen erwartet. Die Gesellschaft 
erwägt die spätestmögliche Anwendung der neuen 
Standards.

2.3. Konsolidierung

Die Social Commerce Group SE stellt erstmals einen 
IFRS-Abschluss auf, die Erstkonsolidierung wurde 
zum 1.04.2014 vorgenommen.

Der Konzernabschluss beinhaltet den Abschluss des 
Mutterunternehmens und der von ihm beherrsch-
ten Unternehmen. Die Gesellschaft erlangt Beherr-
schung, wenn sie

•  Verfügungsmacht über das Unternehmen ausüben 
kann,

•  schwankenden Renditen aus diesem Unternehmen 
ausgesetzt ist und

•  die Rendite aufgrund ihrer Verfügungsmacht der 
Höhe nach beeinflussen kann.

Wenn die Gesellschaft keine Stimmrechtsmehrheit 
besitzt, so beherrscht sie das Unternehmen dennoch, 
wenn sie durch ihre Stimmrechte über die praktische 
Möglichkeit verfügt, die maßgebliche Tätigkeit des 
Unternehmens zu bestimmen. Bei der Beurteilung, 
ob ihre Stimmrechte für die Bestimmungsmacht 
ausreichen, berücksichtigt die Gesellschaft alle Tat-
sachen und Umstände, insbesondere Rechte aus 
vertraglichen Vereinbarungen sowie den Umfang der 
im Besitz der Gesellschaft befindlichen Stimmrech-
te im Verhältnis zum Umfang und zur Verteilung der 
Stimmrechte anderer Stimmrechtsinhaber.

Ein Tochterunternehmen wird ab dem Zeitpunkt, 
zu dem die Gesellschaft die Beherrschung über das 
Tochterunternehmen erlangt, bis zu dem Zeitpunkt, 
an dem die Beherrschung durch die Gesellschaft 
endet, in den Konzernabschluss einbezogen. Dabei 
werden die Ergebnisse der im Laufe des Jahres er-
worbenen und veräußerten Tochterunternehmen 

entsprechend vom tatsächlichen Erwerbszeitpunkt 
bzw. bis zum tatsächlichen Abgangszeitpunkt in der 
Konzern- Gewinn- und Verlustrechnung und dem 
sonstigen Konzern-Ergebnis erfasst.

Der Gewinn und Verlust und jeder Bestandteil des 
sonstigen Ergebnisses sind den Gesellschaftern des 
Mutterunternehmens und den nicht beherrschenden 
Gesellschaftern zuzuordnen. Dies gilt selbst dann, 
wenn dies dazu führt, dass die nicht beherrschenden 
Gesellschafter einen Negativsaldo aufweisen.

Sofern erforderlich, werden die Jahresabschlüsse der 
Tochtergesellschaften angepasst, um die Bilanzie-
rungs- und Bewertungsmethoden an die im Konzern 
zur Anwendung kommenden Methoden anzuglei-
chen.

Alle konzerninternen Vermögenswerte, Schulden, 
Eigenkapital, Erträge, Aufwendungen und Cashflows 
im Zusammenhang mit Geschäftsvorfällen zwischen 
Konzernunternehmen werden im Rahmen der Kon-
solidierung vollständig eliminiert.

a)  Änderungen der Beteiligungsquote des Konzerns an 
bestehenden Tochterunternehmen

Änderungen der Beteiligungsquoten des Konzerns 
an Tochtergesellschaften, die nicht zu einem Verlust 
der Beherrschung über dieses Tochterunternehmen 
führen, werden als Eigenkapitaltransaktionen bilan-
ziert. Die Buchwerte der vom Konzern gehaltenen 
Anteile und der nicht beherrschenden Anteile werden 
so angepasst, dass sie die Änderungen der an den 
Tochterunternehmen bestehenden Anteilsquoten 
widerspiegeln. Jede Differenz zwischen dem Betrag, 
um den die nicht beherrschenden Anteile angepasst 
werden, und dem beizulegenden Zeitwert der gezahl-
ten oder erhaltenen Gegenleistung wird unmittelbar 
im Eigenkapital erfasst und den Gesellschaftern des 
Mutterunternehmens zugeordnet.

Wenn die Gesellschaft die Beherrschung über ein 
Tochterunternehmen verliert, wird der Endkonsolidie-
rungsgewinn oder -verlust erfolgswirksam erfasst. 
Dieser wird ermittelt aus der Differenz zwischen:
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•  dem Gesamtbetrag des beizulegenden Zeitwerts 
der erhaltenen Gegenleistung und dem beizulegen-
den Zeitwert der zurückbehaltenen Anteile und

•  dem Buchwert der Vermögenswerte (einschließlich 
des Geschäfts- und Firmenwerts), der Schulden 
des Tochterunternehmens und aller nicht beherr-
schenden Anteile.

Alle im Zusammenhang mit diesem Tochterunterneh-
men im sonstigen Ergebnis ausgewiesenen Beträge 
werden so bilanziert, wie dies bei einem Verkauf der 
Vermögenswerte erfolgen würde, d.h. Umgliederung 
in die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung oder 
direkte Übertragung in die Gewinnrücklagen.

Sofern die Gesellschaft Anteile an dem bisherigen 
Tochterunternehmen zurückbehält, werden diese mit 
dem zum Zeitpunkt des Verlusts der Beherrschung 
festgestellten beizulegenden Zeitwert angesetzt. 
Dieser Wert stellt die Anschaffungskosten der Anteile 
dar, die abhängig vom Grad der Beherrschung in der 
Folge gemäß IAS 39 Finanzinstrumente: Ansatz und 
Bewertung oder nach den Vorschriften für assoziierte 
oder Gemeinschaftsunternehmen bewertet werden. 

b) Erwerb von Tochterunternehmen

Der Erwerb von Geschäftsbetrieben wird nach der 
Erwerbsmethode bilanziert. Die bei einem Unterneh-
menszusammenschluss übertragene Gegenleistung 
wird zum beizulegenden Zeitwert bewertet. Dieser 
bestimmt sich aus der Summe der zum Erwerbszeit-
punkt gültigen beizulegenden Zeitwerte der über-
tragenen Vermögenswerte, der von den früheren 
Eigentümern des erworbenen Unternehmens über-
nommen Schulden und der vom Konzern emittierten 
Eigenkapitalinstrumente im Austausch gegen die 
Beherrschung des erworbenen Unternehmens. Mit 
dem Unternehmenszusammenschluss verbundene 
Transaktionskosten werden bei Anfall erfolgswirk-
sam erfasst. Kosten für die Emission von Aktienpa-
pieren werden gem. IAS 32 und IAS 39 erfasst.

Die erworbenen identifizierbaren Vermögenswerte 
und übernommenen Schulden werden mit ihren bei-
zulegenden Zeitwerten bewertet.

Der Geschäfts- oder Firmenwert (Goodwill) ergibt 
sich als Überschuss der Summe aus der übertrage-
nen Gegenleistung, dem Betrag aller nicht beherr-
schenden Anteile an dem erworbenen Unternehmen 
und dem beizulegenden Zeitwert des zuvor vom 
Erwerber gehaltenen Eigenkapitalanteils an dem er-
worbenen Unternehmen (sofern gegeben) über den 
Saldo der zum Erwerbszeitpunkt ermittelten beizu-
legenden Zeitwerte der erworbenen identifizierbaren 
Vermögenswerte und der übernommenen Schulden. 
Für den Fall, dass sich – auch nach nochmaliger Be-
urteilung – ein negativer Unterschiedsbetrag ergibt, 
wird dieser unmittelbar als Ertrag erfolgswirksam 
erfasst.

Anteile nicht beherrschender Gesellschafter, die 
gegenwärtig Eigentumsrechte vermitteln und dem 
Inhaber im Falle der Liquidation das Recht gewäh-
ren, einen proportionalen Anteil am Nettovermögen 
des Unternehmens zu erhalten, werden bei Zugang 
entweder zum beizulegenden Zeitwert oder zum 
entsprechenden Anteil des identifizierbaren Netto-
vermögens bewertet. Dieses Wahlrecht kann bei je-
dem Unternehmenszusammenschluss neu ausgeübt 
werden. Andere Komponenten von Anteilen nicht 
beherrschender Gesellschafter werden mit ihren 
beizulegenden Zeitwerten oder den Wertmaßstäben 
bewertet, die sich aus anderen Standards ergeben.

Enthält die übertragene Gegenleistung eine bedingte 
Gegenleistung, wird diese mit dem zum Erwerbs- 
zeitpunkt geltenden beizulegenden Zeitwert be-
wertet. Änderungen des beizulegenden Zeitwerts 
der bedingten Gegenleistung innerhalb des Bewer-
tungszeitraums werden rückwirkend korrigiert und 
entsprechend gegen den Geschäfts- und Firmen-
wert gebucht. Berichtigungen während des Bewer-
tungszeitraumes sind Anpassungen, um zusätzliche 
Informationen über Fakten und Umstände widerzu-
spiegeln, die zum Erwerbszeitpunkt bestanden. Der 
Bewertungszeitraum darf jedoch ein Jahr vom Er-
werbszeitpunkt an nicht überschreiten.

Die Bilanzierung von Änderungen des beizulegenden 
Zeitwerts der bedingten Gegenleistung, die keine 
Berichtigungen während des Bewertungszeitrau-
mes darstellen, erfolgt in Abhängigkeit davon, wie 
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die bedingte Gegenleistung einzustufen ist. Handelt 
es sich bei der bedingten Gegenleistung um Eigen-
kapital, erfolgt keine Folgebewertung an nachfol-
genden Abschlussstichtagen; ihre Erfüllung wird 
innerhalb des Eigenkapitals bilanziert. Eine bedingte 
Gegenleistung, die einen Vermögenswert oder eine 
Schuld darstellt, wird an nachfolgenden Abschluss-
stichtagen gem. IAS 39 oder IAS 37 Rückstellungen, 
Eventualverbindlichkeiten und Eventualforderungen, 
sofern anzuwenden, bewertet und ein resultierender 
Gewinn oder Verlust in der Konzern-Gewinn- und 
Verlustrechnung erfasst.

Im Falle eines sukzessiven Unternehmenszusam-
menschlusses wird der zuvor von der Gesellschaft an 
dem erworbenen Unternehmen gehaltene Eigenka-
pitalanteil mit dem zum Erwerbszeitpunkt geltenden 
beizulegenden Zeitwert neu bewertet. Ein daraus 
resultierender Gewinn bzw. Verlust wird erfolgswirk-
sam erfasst.

Vor dem Erwerbszeitpunkt im sonstigen Ergebnis er-
fasste Wertänderungen an den zuvor an dem erwor-
benen Unternehmen gehaltenen Eigenkapitalanteilen 
werden in die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 
umgebucht, wenn die Gesellschaft die Beherrschung 
über das erworbene Unternehmen erlangt.

Ist die erstmalige Bilanzierung eines Unternehmens-
zusammenschlusses am Ende eines Geschäftsjahres 
noch nicht abgeschlossen, gibt die Gesellschaft für 
die Posten mit derartiger Bilanzierung vorläufige Be-
träge an.

Sofern innerhalb des Bewertungszeitraums neue 
Informationen bekannt werden, die die Verhältnisse 
zum Erwerbszeitpunkt erhellen, werden die vorläufig 
angesetzten Beträge korrigiert bzw. es werden zu-
sätzliche Vermögenswerte oder Schulden angesetzt, 
falls erforderlich.

ASSOZIIERTE UNTERNEHMEN UND 
GEMEINSCHAFTSUNTERNEHMEN

Ein assoziiertes Unternehmen ist ein Unternehmen, 
auf das der Konzern maßgeblichen Einfluss hat. Maß-
geblicher Einfluss ist die Möglichkeit, an den finanz- 

und geschäftspolitischen Entscheidungen des Un-
ternehmens, an dem die Beteiligung gehalten wird, 
mitzuwirken. Dabei liegt weder Beherrschung noch 
gemeinschaftliche Führung der Entscheidungspro-
zesse vor.

Ein Gemeinschaftsunternehmen ist eine gemeinsa-
me Vereinbarung, bei der die Parteien, die gemein-
same Beherrschung ausüben, Rechte am Nettover-
mögen der Vereinbarung haben. Gemeinschaftliche 
Führung ist die vertraglich vereinbarte, gemeinsam 
ausgeübte Führung einer Vereinbarung. Diese ist nur 
dann gegeben, wenn Entscheidungen über die maß-
geblichen Tätigkeiten die einstimmige Zustimmung 
der an der gemeinschaftlichen Führung beteiligten 
Parteien erfordern.

Die Ergebnisse, Vermögenswerte und Schulden von 
assoziierten Unternehmen sind in diesem Abschluss 
unter Verwendung der Equity-Methode einbezogen, 
außer wenn die Anteile als zur Veräußerung ver-
fügbar klassifiziert werden. In diesem Fall wird nach 
Maßgabe von IFRS 5 Zur Veräußerung gehaltene 
langfristige Vermögenswerte und aufgegebene Ge-
schäftsbereiche bilanziert.

Nach der Equity-Methode sind Anteile an assoziier-
ten Unternehmen oder Gemeinschaftsunternehmen 
mit ihren Anschaffungskosten in die Konzernbilanz 
aufzunehmen, die um Veränderungen des Anteils des 
Konzerns am Gewinn oder Verlust und am sonstigen 
Ergebnis des assoziierten Unternehmens oder Ge-
meinschaftsunternehmens nach dem Erwerbszeit-
punkt angepasst werden. Verluste eines assoziierten 
Unternehmens oder Gemeinschaftsunternehmen, 
die den Anteil des Konzern an diesem assoziierten 
Unternehmens oder Gemeinschaftsunternehmen 
übersteigen, werden nicht erfasst. Eine Erfassung 
erfolgt lediglich dann, wenn der Konzern rechtliche 
oder faktische Verpflichtungen zur Verlustübernah-
me eingegangen ist bzw. Zahlungen an Stelle des 
assoziierten Unternehmens oder Gemeinschaftsun-
ternehmens leistet.

Eine Beteiligung an einem assoziierten Unternehmen 
oder einem Gemeinschaftsunternehmen wird ab dem 
Zeitpunkt, zu dem die Voraussetzungen für ein asso-
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ziiertes Unternehmen oder ein Gemeinschaftsunter-
nehmen vorliegen, nach der Equity-Methode bilan-
ziert. Jeglicher Überschuss der Anschaffungskosten 
des Anteilserwerbs über den erworbenen Anteil an 
den beizulegenden Zeitwerten der identifizierbaren 
Vermögenswerte, Schulden und Eventualschulden 
wird als Geschäfts- oder Firmenwert erfasst. Der Ge-
schäfts- oder Firmenwert ist Bestandteil des Buch-
wertes der Beteiligung und wird nicht separat auf das 
Vorliegen einer Wertminderung geprüft.

Jeglicher Überschuss des Konzernanteils der beizule-
genden Zeitwerte der identifizierbaren Vermögens-
werte, Schulden und Eventualschulden über die An-
schaffungskosten des erworbenen Anteils (negativer 
Unterschiedsbetrag) wird nach erneuter Beurteilung 
sofort als Gewinn erfasst. Im Berichtsjahr wurde ein 
Betrag in Höhe von TEUR 16 im Gewinn erfasst.

Um zu ermitteln, ob Indikatoren dafür vorliegen, dass 
die Anteile an assoziierten Unternehmen oder Ge-
meinschaftsunternehmen in ihrem Wert gemindert 
sind, werden die Vorschriften des IAS 39 herangezo-
gen. Sofern ein Wertminderungstest vorzunehmen ist, 
wird der Beteiligungsbuchwert (inklusive Geschäfts- 
oder Firmenwert) nach den Vorschriften des IAS 36 
auf Werthaltigkeit getestet. Dazu wird der erzielbare 
Betrag, d.h. der höhere Betrag aus Nutzwert und bei-
zulegendem Zeitwert abzüglich Veräußerungskosten, 
der Beteiligung mit ihrem Beteiligungsbuchwert ver-
glichen. Der ermittelte Wertminderungsbedarf wird 
gegen den Beteiligungsbuchwert verrechnet. Eine 
Aufteilung des Wertminderungsaufwands auf die im 
Buchwert des Anteils enthaltenen Vermögenswerte 
einschließlich Geschäfts- oder Firmenwert wird nicht 
vorgenommen. Sofern der erzielbare Betrag in Folge-
jahren wieder ansteigt, wird in Übereinstimmung mit 
IAS 36 eine Wertaufholung vorgenommen.

Der Konzern beendet die Anwendung der Equi-
ty-Methode ab dem Zeitpunkt, an dem seine Be-
teiligung kein assoziiertes Unternehmen oder Ge-
meinschaftsunternehmen mehr darstellt oder die 
Beteiligung nach IFRS 5 als zur Veräußerung gehal-
ten zu klassifizieren ist. Behält der Konzern einen 
Anteil am ehemaligen assoziierten Unternehmen 
oder Gemeinschaftsunternehmen zurück und stellt 

dieser Anteil einen finanziellen Vermögenswert im 
Sinne des IAS 39 dar, so wird er zum Zeitpunkt der 
erstmaligen Erfassung mit seinem beizulegenden 
Zeitwert bewertet. Die Differenz zwischen dem vor-
herigen Buchwert des assoziierten Unternehmens 
oder Gemeinschaftsunternehmens zum Zeitpunkt 
der Beendigung der Equity-Methode und dem bei-
zulegenden Zeitwert eines zurückbehaltenen Anteils 
und jeglichen Erlösen aus dem Abgang eines Teils der 
Anteile an dem assoziierten Unternehmen oder Ge-
meinschaftsunternehmens ist bei der Bestimmung 
des Veräußerungsgewinns / -verlusts zu berücksich-
tigen. Zusätzlich bilanziert der Konzern alle bezüglich 
dieses assoziierten Unternehmens oder Gemein-
schaftsunternehmens bislang im sonstigen Ergebnis 
erfassten Beträge so, wie es verlangt würde, wenn 
das assoziierte Unternehmen oder Gemeinschafts-
unternehmen direkt die Vermögenswerte oder 
Schulden verkauft hätte. Demzufolge ist bei Beendi-
gung der Equity-Methode ein Gewinn oder Verlust, 
der vom assoziierten Unternehmen oder Gemein-
schaftsunternehmen bislang im sonstigen Ergebnis 
erfasst und bei Verkauf der Vermögenswerte oder 
Schulden in die Gewinn- und Verlustrechnung umge-
gliedert würde, vom Konzern aus dem Eigenkapital in 
die Gewinn- und Verlustrechnung umzugliedern.

Wird die Beteiligung an einem assoziierten Unter-
nehmen zu einer Beteiligung an einem Gemein-
schaftsunternehmen oder umgekehrt, wendet der 
Konzern die Equity-Methode weiter an und nimmt 
keine Neubewertung zum beizulegenden Zeitwert 
aufgrund der Änderungen der Art der Beteiligung  
vor.

Sofern sich die Beteiligungsquote des Konzerns an 
einem assoziierten Unternehmen oder Gemein-
schaftsunternehmen ändert, aber der Konzern wei-
terhin die Equity-Methode anwendet, wird der Teil 
des zuvor im sonstigen Ergebnis erfassten Gewinns 
oder Verlusts, der auf die Verringerung der Beteili-
gungsquote entfällt, aufwands- oder ertragswirksam 
umgegliedert, falls dieser Gewinn oder Verlust bei der 
Veräußerung der dazugehörigen Vermögenswerte 
und Schulden aufwands- oder ertragswirksam um-
gegliedert werden müsste.
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Geht ein Konzernunternehmen Geschäftsbeziehun-
gen mit einem assoziierten Unternehmen oder Ge-
meinschaftsunternehmen des Konzerns ein, werden 
Gewinne und Verluste im Umfang des Konzernanteils 
an dem entsprechenden assoziierten Unternehmen 
oder Gemeinschaftsunternehmen eliminiert.

2.4. Fremdwährung

Bei der Aufstellung der Abschlüsse jedes einzelnen 
Konzernunternehmens werden Geschäftsvorfälle, 
die auf andere Währungen als die funktionale Wäh-
rung des Konzernunternehmens (Fremdwährung) 
lauten, mit den am Tag der Transaktion gültigen 
Kursen umgerechnet. An jedem Abschlussstichtag 
werden monetäre Posten in Fremdwährung mit dem 
gültigen Stichtagskurs umgerechnet. Nichtmonetäre 
Posten in Fremdwährung, die zum beizulegenden 
Zeitwert bewertet wurden, werden mit den Kursen 
umgerechnet, die zum Zeitpunkt der Ermittlung des 
beizulegenden Zeitwertes Gültigkeit hatten. Zu An-
schaffungs- oder Herstellungskosten bewertete 
nichtmonetäre Posten werden mit dem Wechselkurs 
zum Zeitpunkt der erstmaligen bilanziellen Erfassung 
umgerechnet.

Umrechnungen aus monetären Posten werden er-
folgswirksam in der Periode erfasst, in der sie auftre-
ten. Davon ausgenommen sind:

•  Umrechnungsdifferenzen aus auf fremde Währung 
lautenden Fremdmittelaufnahmen, die bei für die 
produktive Verwendung vorgesehenen Vermögens- 
werten im Erstellungsprozess auftreten. Diese 
werden den Herstellungskosten zugerechnet, falls 
sie Anpassungen des Zinsaufwands aus diesen auf 
fremde Währung lautenden Fremdmittelaufnah-
men darstellen,

•  Umrechnungsdifferenzen aus Geschäftsvorfällen, 
die eingegangen wurden, um bestimmte Fremd-
währungsrisiken abzusichern,

•  Umrechnungsdifferenzen aus zu erhaltenden bzw. 
zu zahlenden monetären Posten von / an einen 
ausländischen Geschäftsbetrieb, deren Erfüllung 
weder geplant noch wahrscheinlich ist und die des-

wegen Teil der Nettoinvestition in diesen auslän-
dischen Geschäftsbetrieb sind, die anfänglich im 
sonstigen Ergebnis erfasst und bei Veräußerung 
vom Eigenkapital in den Gewinn und Verlust umge-
gliedert werden.

Zur Aufstellung eines Konzernabschlusses werden 
die Vermögenswerte und Schulden der ausländi-
schen Geschäftsbetriebe des Konzern in EURO (€) 
umgerechnet, wobei die am Abschlussstichtag gül-
tigen Wechselkurse herangezogen werden. Erträge 
und Aufwendungen werden zum Durchschnittskurs 
der Periode umgerechnet, es sei denn, die Umrech-
nungskurse während der Periode unterlagen starken 
Schwankungen. In diesem Fall finden die Umrech-
nungskurse zum Zeitpunkt der Transaktion Anwen-
dung. Umrechnungsdifferenzen aus der Umrechnung 
ausländischer Geschäftsbetriebe in Konzernwährung 
werden im sonstigen Ergebnis erfasst und im Eigen-
kapital angesammelt.

Bei der Veräußerung eines ausländischen Geschäfts-
betriebs werden alle angesammelten Umrechnungs- 
differenzen, die dem Konzern aus diesem Geschäfts-
betrieb zuzurechnen sind, in die Gewinn- und Ver-
lustrechnung ungegliedert. Dabei werden folgende 
Transaktionen als Veräußerung eines ausländischen 
Geschäftsbetriebs angesehen:

•  die Veräußerung des gesamten Konzernanteils an 
einem ausländischen Geschäftsbetrieb,

•  eine Teilveräußerung mit Verlust der Beherrschung 
über ein ausländisches Tochterunternehmen oder

•  eine Teilveräußerung einer Beteiligung an einer ge-
meinsamen Vereinbarung oder einem assoziierten 
Unternehmen, welche einen ausländischen Ge-
schäftsbetrieb einschließt.

Werden Teile eines Tochterunternehmens, das ei-
nen ausländischen Geschäftsbetrieb einschließt, 
veräußert, ohne dass es zu einem Verlust der Be-
herrschung kommt, wird der Anteil am Betrag der 
Umrechnungsdifferenzen, der auf den veräußerten 
Anteil entfällt, ab dem Veräußerungszeitpunkt den 
nicht beherrschenden Anteilen zugerechnet. Bei ei-
ner teilweisen Veräußerung von Anteilen an assozi-
ierten Unternehmen oder gemeinsamen Vereinba-
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rungen ohne Statuswechsel wird der entsprechende 
Anteil am Betrag der Umrechnungsdifferenzen hin-
gegen erfolgswirksam umgegliedert.

Ein aus dem Erwerb eines ausländischen Geschäfts-
betriebs entstehender Geschäfts- oder Firmenwert 
sowie Anpassungen an die beizulegenden Zeitwerte 
der identifizierbaren Vermögenswerte und Schulden 
werden als Vermögenswerte oder Schulden des aus-
ländischen Geschäftsbetriebs behandelt und zum 
Stichtagskurs umgerechnet. Resultierende Umrech-
nungsdifferenzen werden in der Rücklage aus der 
Währungsumrechnung erfasst.

Der für die Umrechnung verwendete Wechselkurs im 
Konzern beträgt zum Bilanzstichtag: 
• 1 EUR = 1,0892 USD.

2.5. Ertragsrealisierung

Umsatzerlöse werden zum beizulegenden Zeitwert 
der erhaltenen oder zu erhaltenen Gegenleistung be-
wertet und um erwartete Kundenrückgaben, Rabatte 
und andere ähnliche Abzüge gekürzt.

VERKAUF VON GÜTERN

Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Gütern werden 
erfasst, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

•  Der Konzern hat die wesentlichen Chancen und Ri-
siken aus dem Eigentum der Güter auf den Käufer 
übertragen,

•  der Konzern behält weder ein Verfügungsrecht, 
wie es gewöhnlich mit dem Eigentum verbunden 
ist, noch eine wirksame Verfügungsmacht über die 
verkauften Waren und Erzeugnisse,

•  die Höhe der Umsatzerlöse kann verlässlich be-
stimmt werden,

•  es ist wahrscheinlich, dass der wirtschaftliche  
Nutzen aus dem Geschäft dem Konzern zufließen 
wird und

•  die im Zusammenhang mit dem Verkauf angefalle-
nen oder noch anfallenden Kosten können verläss-
lich bestimmt werden.

ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN

Erträge aus Dienstleistungsverträgen werden nach 
Maßgabe des Fertigstellungsgrades erfasst, sofern 
das Ergebnis eines Dienstleistungsgeschäfts ver-
lässlich geschätzt werden kann. Eine verlässliche 
Schätzung des Ergebnisses ist dann möglich, wenn 
die Höhe der Umsatzerlöse sowie die angefallenen 
bzw. noch anfallenden Kosten für das Geschäft und 
der Fertigstellungsgrad verlässlich bestimmbar sind 
und es wahrscheinlich ist, dass der wirtschaftliche 
Nutzen aus dem Geschäft der Gesellschaft zufließen 
wird.
 
Der Fertigstellungsgrad wird folgendermaßen ermit-
telt:

•  Einrichtungsgebühren für Software werden nach 
Maßgabe des Anteils der am Abschlussstichtag 
verstrichenen Zeit im Verhältnis zu der gesamten 
für die Installation erwarteten Zeit erfasst.

•  Dienstleistungsentgelte, die im Preis des verkauf-
ten Produktes enthalten sind, werden nach Maß-
gabe ihres Anteils an der gesamten Dienstleistung 
des verkauften Produktes erfasst.

•  Erträge aus auf Zeit- und Materialkostenbasis ab-
gerechneten Verträgen werden zu den vertraglich 
vereinbarten Sätzen für Arbeitsstunden und direkt 
entstandene Kosten erfasst.

NUTZUNGSENTGELTE

Erträge aus Nutzungsentgelten werden auf jährlicher 
Basis in Übereinstimmung mit der wirtschaftlichen 
Substanz der relevanten Vereinbarung erfasst. Dies 
setzt voraus, dass es wahrscheinlich ist, dass der 
wirtschaftliche Nutzen dem Konzern zufließen wird 
und die Höhe der Umsatzerlöse verlässlich bestimmt 
werden kann. Nutzungsentgelte auf zeitlicher Basis 
werden linear über den Zeitraum der Vereinbarung 
erfasst. Vereinbarungen über Nutzungsentgelte, die 
auf Produktion, Verkäufen oder anderen Maßnah-
men beruhen, werden nach Maßgabe der zugrunde 
liegenden Vereinbarung erfasst.
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DIVIDENDEN UND ZINSERTRÄGE

Dividendenerträge aus Anteilen werden erfasst, 
wenn der Rechtsanspruch der Gesellschaft auf 
Zahlung entstanden ist. Voraussetzung ist, dass es 
wahrscheinlich ist, dass der wirtschaftliche Nutzen 
dem Konzern zufließen wird und die Höhe der Erträge 
verlässlich bestimmt werden kann.

Zinserträge werden erfasst, wenn es wahrscheinlich 
ist, dass der wirtschaftliche Nutzen dem Konzern 
zufließen wird und die Höhe der Erträge verlässlich 
bestimmt werden kann. Zinserträge werden nach 
Maßgabe des ausstehenden Nominalbetrages mit-
tels des maßgeblichen Effektivzinssatzes zeitlich ab-
gegrenzt. Der Effektivzinssatz ist derjenige Zinssatz, 
mit dem die erwarteten zukünftigen Einzahlungen 
über die Laufzeit des finanziellen Vermögenswertes 
exakt auf den Nettobuchwert dieses Vermögenswer-
tes bei erstmaliger Erfassung abgezinst werden.

MIETERTRÄGE

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethode des 
Konzerns zur Erfassung von Erträgen aus Opera-
ting-Leasingverhältnissen ist in Tz. 2.11 (Leasing) 
beschrieben.

FERTIGUNGSAUFTRÄGE (IAS 11)

Umsätze und Aufwendungen aus Fertigungsauf-
trägen werden nach der Percentage-of-Completi-
on-Methode bilanziert, wonach Umsätze entspre-
chend dem Fertigstellungsgrad ausgewiesen werden. 
Der Fertigstellungsgrad ergibt sich aus dem Verhält-
nis der bis zum Bilanzstichtag angefallenen Auftrags-
kosten zu den insgesamt zum Stichtag geschätzten 
Auftragskosten (cost-to-cost-Verfahren). Ist für die 
Abwicklung eines Fertigungsauftrags ein beträchtli-
cher Zeitraum erforderlich, umfassen die Auftrags-
kosten auch zurechenbare Fremdkapitalkosten. Nach 
der Percentage-of-Completion-Methode bilanzierte 
Fertigungsaufträge werden entsprechend den zum 
Stichtag aufgelaufenen Auftragskosten zuzüglich 
des sich aus dem erreichten Fertigstellungsgrad er-
gebenden anteiligen Gewinns in den Forderungen 
aus Lieferungen und Leistungen erfasst. Auftrags-

änderungen, Nachforderungen oder Leistungsprämi-
en werden insoweit berücksichtigt, wie sie mit dem 
Kunden bereits verbindlich vereinbart wurden. Wenn 
das Ergebnis eines Fertigungsauftrags nicht verläss-
lich schätzbar ist, werden wahrscheinlich erzielbare 
Umsätze bis zur Höhe der angefallen Kosten erfasst. 
Auftragskosten werden in der Periode erfasst, in der 
sie anfallen. Ist absehbar, dass die gesamten Auf-
tragskosten die Auftragserlöse übersteigen, werden 
die erwarteten Verluste unmittelbar als Aufwand er-
fasst.

Zum Bilanzstichtag wird diese Methode auf einen 
Vertrag zur Herstellung von 12 kundenspezifischen 
Scannern angewendet. Der Fertigstellungsgrad wur-
de mit 67% angegeben, dementsprechend wurden 
Umsätze in Höhe von EUR 481.517,62 aus diesem 
Auftrag nach dem Leistungsfortschritt erfasst.

2.6. Ertragsteuern

Der Ertragsteueraufwand stellt die Summe des lau-
fenden Steueraufwands und der latenten Steuern 
dar.

Laufende oder latente Steuern werden in der Kon-
zern-Gewinn und Verlustrechnung erfasst, es sei 
denn, dass sie im Zusammenhang mit Posten ste-
hen, die entweder im sonstigen Ergebnis oder direkt 
im Eigenkapital erfasst werden. In diesem Fall wird 
die laufende und latente Steuer ebenfalls im sons-
tigen Ergebnis oder direkt im Eigenkapital erfasst. 
Wenn laufende oder latente Steuern aus der erst-
maligen Bilanzierung eines Unternehmenszusam-
menschlusses resultieren, werden die Steuereffekte 
bei der Bilanzierung des Unternehmenszusammen-
schlusses einbezogen.
 
LAUFENDE STEUERN

Der laufende Steueraufwand wird auf Basis des zu 
versteuernden Einkommens für das Jahr ermittelt. 
Das zu versteuernde Einkommen unterscheidet sich 
vom Jahresüberschuss aus der Konzern-Gewinn und 
Verlustrechnung aufgrund von Aufwendungen und 
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Erträgen, die in späteren Jahren oder niemals steu-
erbar bzw. steuerlich abzugsfähig sind. Die Verbind-
lichkeit des Konzerns für die laufenden Steuern wird 
auf Grundlage der geltenden bzw. in Kürze geltenden 
Steuersätze berechnet.

UMSATZSTEUER

Umsatzerlöse und Aufwendungen werden nach Ab-
zug der Umsatzsteuer erfasst. Auch die Anschaf-
fungskosten von Vermögensgegenständen sind ohne 
die Umsatzsteuer zu erfassen. Eine Ausnahme bildet 
die beim Kauf von Vermögenswerten oder Dienst-
leistungen angefallene Umsatzsteuer, die nicht von 
der Steuerbehörde eingefordert werden kann. Diese 
wird als Teil der Herstellungskosten des Vermögens-
werts bzw. als Teil der Aufwendungen erfasst. Forde-
rungen und Verbindlichkeiten werden mitsamt dem 
darin enthaltenen Umsatzsteuerbetrag angesetzt.

Der Umsatzsteuerbetrag, der von der Steuerbehör-
de erstattet oder an diese abgeführt wird, wird in der 
Bilanz unter den Forderungen bzw. Verbindlichkeiten 
saldiert erfasst. Steueransprüche und Steuerschul-
den werden saldiert, soweit sie Steuern betreffen, 
die von der gleichen Steuerbehörde für das gleiche 
Unternehmen erhoben werden, und die Gesellschaft 
beabsichtigt, den Ausgleich seiner laufenden Steuer-
ansprüche und Steuerschulden auf Nettobasis vor-
zunehmen.

Im Geschäftsjahr wurden die Umsatzsteuern nach 
vereinnahmten Entgelten berechnet, die Abführung 
an das Finanzamt erfolgte erst nach Begleichung ei-
ner Forderung durch den Kunden.

LATENTE STEUERN

Latente Steuern werden für die Unterschiede zwi-
schen den Buchwerten der Vermögenswerte und 
Schulden im Konzernabschluss und den entsprechen- 
den steuerlichen Wertansätzen im Rahmen der Be-
rechnung des zu versteuernden Einkommens erfasst. 
Latente Steuerschulden werden im Allgemeinen für 
alle zu versteuernden temporären Differenzen bi-
lanziert; latente Steueransprüche werden insoweit 
erfasst, wie es wahrscheinlich ist, dass steuerbare 

Gewinne zur Verfügung stehen, für welche die ab-
zugsfähigen temporären Differenzen genutzt wer-
den können. Solche latenten Steueransprüche und 
latenten Steuerschulden werden nicht angesetzt, 
wenn sich die temporären Differenzen aus einem 
Geschäfts- oder Firmenwert oder aus der erstma-
ligen Erfassung (außer bei Unternehmenszusam-
menschlüssen) von anderen Vermögenswerten und 
Schulden ergeben, welche aus Vorfällen resultieren, 
die weder das zu versteuernde Einkommen noch den 
Jahresüberschuss berühren.

Für zu versteuernde temporäre Differenzen, die aus 
Anteilen an Tochterunternehmen oder assoziierten 
Unternehmen sowie Anteilen an Gemeinschaftsun-
ternehmen entstehen, werden latente Steuerschul-
den gebildet, es sei denn, dass der Konzern die Um-
kehrung der temporären Differenzen steuern kann 
und es wahrscheinlich ist, dass sich die temporäre 
Differenz in absehbarer Zeit nicht umkehren wird.

Latente Steueransprüche die sich aus temporä-
ren Differenzen im Zusammenhang mit Anteilen an 
Tochterunternehmen oder assoziierten Unterneh-
men sowie Anteilen an Gemeinschaftsunternehmen 
ergeben, werden nur in dem Maße erfasst, in dem 
es wahrscheinlich ist, dass ausreichend steuerbares 
Einkommen zur Verfügung steht, mit dem Ansprü-
che aus den temporären Differenzen genutzt werden 
können. Zudem muss davon ausgegangen werden, 
dass sich diese temporären Differenzen in absehba-
rer Zukunft umkehren werden.

Der Buchwert der latenten Steueransprüche wird je-
des Jahr am Abschlussstichtag geprüft und im Wert 
gemindert, falls es nicht mehr wahrscheinlich ist, 
dass genügend zu versteuerndes Einkommen zur 
Verfügung steht, um den Anspruch vollständig oder 
teilweise zu realisieren.

Latente Steueransprüche werden auf Basis der er-
warteten Steuersätze und der Steuergesetze ermit-
telt, die im Zeitpunkt der Erfüllung der Schuld oder der 
Realisierung des Vermögenswertes voraussichtlich 
Geltung haben werden. Die Bewertung von latenten 
Steueransprüchen und Steuerschulden spiegelt die 
steuerlichen Konsequenzen wider, die sich aus der 
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Art und Weise ergeben, wie der Konzern zum Ab-
schlussstichtag erwartet, die Schuld zu erfüllen bzw. 
den Vermögenswert zu realisieren.

2.7. Ergebnis je Aktie

Das unverwässerte Ergebnis je Aktie wurde gemäß 
IAS 33.10 als Quotient aus dem den Aktionären zu-
zuordnenden Periodenergebnis nach Steuern und 
dem gewichteten Durchschnitt der während des Ge-
schäftsjahres in Umlauf befindlichen Aktienzahl er-
mittelt. Das verwässerte Ergebnis je Aktie wird unter 
der Annahme berechnet, dass alle potenziell verwäs-
serten aktienbasierten Vergütungspläne umgewan-
delt beziehungsweise ausgeübt werden.
 
Verwässerungseffekte (IAS 33.30-60) waren weder 
im Berichtsjahr 2015, noch im Vorjahr 2014 zu be-
rücksichtigen. 

Zum 31. Dezember 2015 waren 1.670.000 Aktien 
(Vorjahr: 1.420.000 Aktien) ausgegeben.

Die gewichtete durchschnittliche Anzahl von Stamm- 
aktien, die für die Berechnung des verwässerten Er-
gebnisses je Aktie herangezogen wurde, lässt sich 
wie folgt aus der gewichteten durchschnittlichen 
Anzahl von Stammaktien, die für die Berechnung des 
verwässerten Ergebnisses je Aktie herangezogen 
wurde ableiten. Durchschnittlich ist von 1.529.331 
(Vorjahr 1.420.000 vom 1. April 2014 bis 31. Dezem-
ber 2014) Stammaktien auszugehen; die Eintragung 
der Stammkapitalerhöhung von EUR 1.420.000 auf 
EUR 1.670.000 erfolgte am 23. Juli 2015.

2.8. Immaterielle Vermögenswerte

SEPARAT ERWORBENE IMMATERIELLE 
VERMÖGENSWERTE

Separat, d.h. nicht im Rahmen eines Unternehmens-
zusammenschlusses erworbene immaterielle Ver-
mögenswerte mit einer bestimmbaren Nutzungs-

dauer werden zu Anschaffungskosten aktiviert und 
über ihre planmäßige Nutzungsdauer amortisiert. 
Die Abschreibungen werden linear über die erwar-
tete Nutzungsdauer aufwandswirksam erfasst. Die 
erwartete Nutzungsdauer sowie die Abschreibungs-
methode werden an jedem Abschlussstichtag über-
prüft und sämtliche Schätzungsänderungen pros-
pektiv berücksichtigt.

Separat erworbene immaterielle Vermögenswerte 
mit einer unbestimmten Nutzungsdauer werden zu 
Anschaffungskosten abzüglich kumulierter Wertmin-
derungen erfasst.

Für die separat erworbenen immateriellen Vermö-
genswerte wurden Nutzungsdauern für die Berech-
nung der Abschreibungen von drei bis fünf Jahren 
zugrunde gelegt.

GESCHÄFTS- ODER FIRMENWERT

Der aus einem Unternehmenszusammenschluss 
resultierende Geschäfts- oder Firmenwert wird zu 
Anschaffungskosten abzüglich ggf. erforderlicher 
Wertminderungen bilanziert und ist gesondert in der 
Konzernbilanz ausgewiesen.

Für Zwecke der Wertminderungsprüfung wird der 
Geschäfts- oder Firmenwert bei Erwerb auf jene 
zahlungsmittelgenerierenden Einheiten (oder Grup-
pen davon) des Konzerns aufgeteilt, von denen er-
wartet wird, dass sie einen Nutzen aus den Synergien 
des Zusammenschlusses ziehen können.

Zahlungsmittelgenerierende Einheiten, welchen ein 
Teil des Geschäfts- oder Firmenwertes zugeteilt 
wurde, sind wenigstens jährlich auf Wertminderung 
zu prüfen. Liegen Hinweise für eine Wertminderung 
einer Einheit vor, kann es erforderlich sein, häufiger 
Wertminderungstests durchzuführen. Wenn der er-
zielbare Betrag einer zahlungsmittelgenerierenden 
Einheit kleiner ist als der Buchwert der Einheit, ist der 
Wertminderungsaufwand zunächst dem Buchwert 
eines jeglichen der Einheit zugeordneten Geschäfts- 
oder Firmenwertes und dann anteilig den anderen 
Vermögenswerten auf Basis der Buchwerte eines 
jeden Vermögenswertes im Verhältnis zum Gesamt-
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buchwert der Vermögenswerte innerhalb der Ein-
heit zuzuordnen. Dabei ist der erzielbare Betrag der 
höhere Wert aus Nutzungswert und beizulegendem 
Zeitwert abzüglich Veräußerungskosten.

Jeglicher Wertminderungsaufwand des Geschäfts- 
oder Firmenwertes wird direkt in der Gewinn- und 
Verlustrechnung erfasst. Ein für den Geschäfts- oder 
Firmenwert erfasster Wertminderungsaufwand darf 
in künftigen Perioden nicht aufgeholt werden.

Bei der Veräußerung einer zahlungsmittelgenerie-
renden Einheit wird der darauf entfallende Betrag 
des Geschäfts- oder Firmenwertes im Rahmen der 
Ermittlung des Abgangserfolges berücksichtigt.

Die Konzernrichtlinie für Geschäfts- oder Firmen-
werte, die beim Erwerb eines assoziierten Unter-
nehmens oder eines Gemeinschaftsunternehmens 
entstehen, ist in Tz. 2.3 Konsolidierung, Assoziierte 
Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen be-
schrieben.

SELBST ERSTELLTE IMMATERIELLE 
VERMÖGENSWERTE - FORSCHUNGS- UND 
ENTWICKLUNGSKOSTEN

Kosten für Forschungsaktivitäten werden in der Peri-
ode als Aufwand erfasst, in der sie anfallen.

Ein selbst erstellter immaterieller Vermögenswert, 
der sich aus der Entwicklungsfähigkeit oder aus der 
Entwicklungsphase eines internen Projektes ergibt, 
wird dann bilanziert, wenn die folgenden Nachweise 
erbracht wurden:

•  Die Fertigstellung des immateriellen Vermögens-
wertes ist technisch realisierbar, sodass er zur Nut-
zung oder zum Verkauf zur Verfügung stehen wird.

•  Es besteht die Absicht, den immateriellen Vermö-
genswert fertigzustellen sowie ihn zu nutzen oder 
zu verkaufen.

•  Die Fähigkeit, den immateriellen Vermögenswert zu 
nutzen oder zu verkaufen, ist vorhanden.

•  Der immaterielle Vermögenswert wird voraus-
sichtlich einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen 
erzielen.

•  Die Verfügbarkeit adäquater technischer, finanziel-
ler oder sonstiger Ressourcen, um die Entwicklung 
abschließen und den immateriellen Vermögens-
wert nutzen oder verkaufen zu können, ist gege-
ben.

•  Die Fähigkeit zur verlässlichen Bestimmung der im 
Rahmen der Entwicklung des immateriellen Ver-
mögenswertes zurechenbaren Aufwendungen ist 
vorhanden.

Der Betrag, mit dem ein selbst erstellter immateri-
eller Vermögenswert erstmalig aktiviert wird, ist die 
Summe der entstandenen Aufwendungen von dem 
Tag an, an dem der immaterielle Vermögenswert die 
oben genannten Bedingungen erstmals erfüllt. Wenn 
ein immaterieller Vermögenswert nicht aktiviert 
werden kann bzw. noch kein immaterieller Vermö-
genswert vorliegt, werden die Entwicklungskosten 
erfolgswirksam in der Periode erfasst, in der sie ent-
stehen.

In den Folgeperioden werden selbst erstellte imma-
terielle Vermögenswerte, genauso wie erworbene 
immaterielle Vermögenswerte, zu Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten abzüglich der kumulierten 
Abschreibungen und Wertminderungen bewertet. 
Aktivierte Entwicklungskosten werden im Konzern in 
der Regel über die Nutzungsdauer von 5 Jahren linear 
abgeschrieben.

IM RAHMEN EINES UNTERNEHMENS- 
ZUSAMMENSCHLUSSES ERWORBENE 
IMMATERIELLE VERMÖGENSWERTE 

Immaterielle Vermögenswerte, die im Rahmen ei-
nes Unternehmenszusammenschlusses erworben 
wurden, werden gesondert vom Geschäfts- oder  
Firmenwert erfasst und im Erwerbszeitpunkt mit ih-
rem beizulegenden Zeitwert bewertet. 

In den Folgeperioden werden immaterielle Vermö-
genswerte, die im Rahmen eines Unternehmenszu-
sammenschlusses erworben wurden, genauso wie 
einzeln erworbene immaterielle Vermögenswerte 
mit ihren Anschaffungskosten abzüglich kumulierter 
Abschreibungen und etwaiger kumulierter Wertmin-
derungen bewertet.
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Im Rahmen des Unternehmenszusammenschlusses 
erworbene immaterielle Vermögenswerte sind der 
folgenden Aufstellung zu entnehmen:

k siehe Tabelle: Seite 82
 
Immaterielle Vermögensgegenstände der yoyo im 
Wert von 1.382 TEUR wurden durch die Reverse 
Acquisition nicht zum beizulegenden Zeitwert über-
nommen; hier wurden die Buchwerte fortgeführt.

AUSBUCHUNG IMMATERIELLER 
VERMÖGENSWERTE

Ein immaterieller Vermögenswert ist bei Abgang 
oder, wenn kein weiterer wirtschaftlicher Nutzen 
von seiner Nutzung oder seinem Abgang erwartet 
wird, auszubuchen. Der Gewinn oder Verlust aus der 
Ausbuchung eines immateriellen Vermögenswertes, 
bewertet mit der Differenz zwischen dem Nettover-
äußerungserlös und dem Buchwert des Vermögens-
wertes, wird zum Zeitpunkt der Ausbuchung des Ver-
mögenswertes in der Gewinn- und Verlustrechnung 
erfasst. Der Ausweis erfolgt in den sonstigen Erträ-
gen bzw. sonstigen Aufwendungen.

2.9. Sachanlagen

SONSTIGE SACHANLAGEN

Technische Anlagen und Maschinen sowie Büro- und 
Geschäftsausstattung werden zu Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten abzüglich kumulierter plan-
mäßiger Abschreibungen und kumulierter Wertmin-
derungsaufwendungen bewertet.

Für die Ermittlung der Abschreibungen der Sachan-
lagen wurden wirtschaftliche Nutzungsdauern zwi-
schen 3 und 10 Jahren zugrunde gelegt.

Neubewertungen des Sachanlagevermögens werden 
nicht vorgenommen. 

Die erwarteten Nutzungsdauern, Restwerte und Ab-
schreibungsmethoden werden an jedem Abschluss-
stichtag überprüft. Sämtliche notwendigen Schät-
zungsänderungen werden prospektiv berücksichtigt.
Eine Sachanlage wird bei Abgang oder dann, wenn 
kein zukünftiger wirtschaftlicher Nutzen aus der fort-
gesetzten Nutzung des Vermögenswertes erwartet 
wird, ausgebucht. Der sich aus dem Verkauf oder der 

k Tabelle zu „erworbene immaterielle Vermögenswerte“

Tabelle 

Erst- 
konsolidierung

Buchwert
31.12.2014

Buchwert
31.12.2015

EUR EUR EUR

MXM Selbst erstellte immaterielle 
Vermögenswerte (Auftragsbestand) 5.399,91 0,00 0,00

MXM
Selbst erstellte immaterielle  
Vermögenswerte 
(Forschung und Entwicklung)

18.000,00 17.100,00 15.300,00

Staramba Selbst erstellte immaterielle 
Vermögenswerte (Markenname) 163.861,16 131.088,93 87.392,62

Staramba
Selbst erstellte immaterielle 
Vermögenswerte 
(Forschung und Entwicklung)

12.000,00 12.000,00 10.285,71
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Stilllegung einer Sachanlage ergebende Gewinn oder 
Verlust bestimmt sich als Differenz zwischen dem 
Veräußerungserlös und dem Buchwert des Vermö-
genswertes und wird erfolgswirksam erfasst.

2.10. Wertminderungen von 
Sachanlagen und immateriellen 
Vermögenswerten mit Ausnahme von 
Geschäfts- oder Firmenwerten

Zu jedem Abschlussstichtag überprüft der Konzern 
die Buchwerte der Sachanlagen und immateriellen 
Vermögenswerte, um festzustellen, ob es Anhalts-
punkte für eine eingetretene Wertminderung dieser 
Vermögenswerte gibt. Sind solche Anhaltspunkte er-
kennbar, wird der erzielbare Betrag des Vermögens-
wertes geschätzt, um den Umfang eines eventuellen 
Wertminderungsaufwands festzustellen. Kann der 
erzielbare Betrag für den einzelnen Vermögenswert 
nicht geschätzt werden, erfolgt die Schätzung des 
erzielbaren Betrags der zahlungsmittelgenerieren-
den Einheit, zu welcher der Vermögenswert gehört. 
Wenn eine angemessene und stetige Grundlage zur 
Verteilung ermittelt werden kann, werden die ge-
meinschaftlichen Vermögenswerte auf die einzel-
nen zahlungsmittelgenerierenden Einheiten verteilt. 
Andernfalls erfolgt eine Verteilung auf die kleinste 
Gruppe von zahlungsmittelgenerierenden Einheiten, 
für die eine angemessene und stetige Grundlage er-
mittelt werden kann.

Bei immateriellen Vermögenswerten mit unbe-
stimmter Nutzungsdauer bzw. bei solchen, die noch 
nicht für eine Nutzung zur Verfügung stehen, wird 
mindestens jährlich und immer dann, wenn ein An-
haltspunkt für eine Wertminderung vorliegt, ein 
Wertminderungstest durchgeführt.

Der erzielbare Betrag ist der höhere Betrag aus beizu-
legendem Zeitwert abzüglich der Veräußerungskosten 
und dem Nutzwert. Bei der Ermittlung des Nutzwertes 
werden die geschätzten künftigen Zahlungsströme 
mit einem Vorsteuerzinssatz abgezinst. Dieser Vor-
steuerzinssatz berücksichtigt zum einen die momen- 
tane Markteinschätzung über den Zeitwert des Geldes, 

zum anderen die dem Vermögenswert inhärenten  
Risiken, insoweit diese nicht bereits Eingang in die 
Schätzung der Zahlungsströme gefunden haben.

Wenn der geschätzte erzielbare Betrag eines Vermö-
genswertes oder einer zahlungsmittelgenerierenden 
Einheit den Buchwert unterschreitet, wird der Buch-
wert des Vermögenswertes oder der zahlungsmit-
telgenerierenden Einheit auf den erzielbaren Betrag 
vermindert. Der Wertminderungsaufwand wird so-
fort erfolgswirksam erfasst, es sei denn, der entspre-
chende Vermögenswert wird mit seinem Neubewer-
tungsbetrag angesetzt. In einem solchen Fall ist der 
Wertminderungsaufwand als Verminderung der Neu-
bewertungsrücklage zu behandeln.

Sollte sich der Wertminderungsaufwand in der Folge 
umkehren, wird der Buchwert des Vermögenswertes 
oder der zahlungsmittelgenerierenden Einheit auf die 
jüngste Schätzung des erzielbaren Betrages erhöht. 
Die Erhöhung des Buchwertes ist dabei auf den Wert 
beschränkt, der sich ergeben hätte, wenn für den 
Vermögenswert oder die zahlungsmittelgenerieren-
de Einheit in den Vorjahren kein Wertminderungsauf-
wand erfasst worden wäre. Eine Wertaufholung wird 
unmittelbar erfolgswirksam erfasst, es sei denn, der 
Vermögenswert wird mit seinem Neubewertungsbe-
trag angesetzt. In einem solchen Fall ist die Wertauf-
holung als Erhöhung der Neubewertungsrücklage zu 
behandeln.

2.11. Leasing

Leasingverhältnisse werden als Finanzierungsleasing 
klassifiziert, wenn durch die Leasingvereinbarungen 
im Wesentlichen alle mit dem Eigentum verbunde-
nen Chancen und Risiken auf den Leasingnehmer 
übertragen werden. Alle anderen Leasingverhältnisse 
werden als Operating-Leasingverhältnisse klassifi-
ziert.
 
DER KONZERN ALS LEASINGNEHMER

Mietzahlungen aus Operating-Leasingverhältnissen 
werden als Aufwand linear über die Laufzeit des 
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Leasingverhältnisses erfasst, es sei denn, eine an-
dere systematische Grundlage entspricht eher dem 
zeitlichen Nutzenverlauf für den Konzern. Bedingte 
Mietzahlungen im Rahmen eines Operating-Lea-
singverhältnisses werden in der Periode als Aufwand 
erfasst, in der sie anfallen. 

2.12. Fremdkapitalkosten

In unmittelbarem Zusammenhang mit dem Erwerb, 
dem Bau oder der Herstellung von qualifizierten Ver-
mögenswerten stehende Fremdkapitalkosten wer-
den bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Vermögens-
werte im Wesentlichen für ihre vorgesehene Nutzung 
oder zum Verkauf bereit stehen, zu den Herstel-
lungskosten dieser Vermögenswerte hinzugerech-
net. Qualifizierte Vermögenswerte sind Vermögens-
werte, für die ein beträchtlicher Zeitraum erforderlich 
ist, um sie in ihren beabsichtigten gebrauchs- oder 
verkaufsfähigen Zustand zu versetzen.

Erwirtschaftete Erträge aus der zwischenzeitlichen 
Anlage speziell aufgenommenen Fremdkapitals bis 
zu dessen Ausgabe für qualifizierte Vermögenswerte 
werden von den aktivierbaren Fremdkapitalkosten 
abgezogen.

Fremdkapitalkosten in unmittelbarem Zusammen-
hang mit dem Erwerb oder der Herstellung von qua-
lifizierten Vermögenswerten fielen wie im Vorjahr 
nicht an. Alle anderen Fremdkapitalkosten werden 
erfolgswirksam in der Periode erfasst, in der sie an-
fallen.

2.13. Vorräte

Vorräte werden mit dem niedrigeren Wert aus An-
schaffungs- oder Herstellungskosten und Netto-
veräußerungswert bewertet. Die Anschaffungs- und 
Herstellungskosten von Vorräten werden nach der 
FIFO-Methode (First-in-First-out-Methode) oder 
der Durchschnittskostenmethode bewertet. Die 
Herstellungskosten umfassen direkt zurechenbare 

Einzel- und Gemeinkosten. Der Nettoveräußerungs-
wert stellt den geschätzten Verkaufspreis der Vor-
räte abzüglich alle geschätzter Aufwendungen dar, 
die für die Fertigstellung und die Veräußerung noch 
notwendig sind.

2.14. Finanzielle Vermögenswerte

Ein Finanzinstrument ist ein Vertrag, der gleichzeitig 
bei einem Unternehmen zur Entstehung eines finan-
ziellen Vermögenswertes und bei einem anderen 
Unternehmen zu einer finanziellen Verbindlichkeit 
oder einem Eigenkapitalinstrument führt. Hierzu 
gehören grundsätzlich einerseits originäre Finanzin-
strumente und andererseits derivative Finanzinstru-
mente. Der Konzern hat in 2015 und 2014 keine de-
rivativen Finanzinstrumente – weder mit noch ohne 
bilanzielle Sicherungsbeziehung – gehalten. Die ori-
ginären Finanzinstrumente werden unter den sons-
tigen langfristigen finanziellen Vermögenswerten, 
den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 
den sonstigen kurzfristigen Forderungen / Vermö-
genswerten, den flüssigen Mitteln, den langfristigen 
und kurzfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen und 
entsprechend erläutert. Finanzielle Vermögenswer-
te sind bei Zugang zum beizulegenden Zeitwert zu  
bewerten. Transaktionskosten, die direkt dem Er-
werb von finanziellen Vermögenswerten, welche 
nicht erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert 
bewertet werden, zuzurechnen sind, erhöhen den 
beizulegenden Zeitwert der finanziellen Vermögens-
werte bei Zugang. Transaktionskosten, die direkt 
dem Erwerb von finanziellen Vermögenswerten zu-
zurechnen sind, welche erfolgswirksam zum beizu-
legenden Zeitwert bewertet werden, werden unmit-
telbar in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 
erfasst.

Die Zuordnung von finanziellen Vermögenswerten 
erfolgt in die folgenden Kategorien:

a)  erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert be-
wertete finanzielle Vermögenswerte,

b)  bis zur Endfälligkeit gehaltenen Finanzinvestitio-
nen, oder 
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c)  zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermö-
genswerte sowie

d)  Kredite und Forderungen.

Die Zuordnung hängt von der Art und dem Verwen-
dungszweck der finanziellen Vermögenswerte ab und 
erfolgt bei Zugang. Der Ansatz und die Ausbuchung 
finanzieller Vermögenswerte erfolgt zum Handels-
tag, sofern es sich um Finanzanlagen handelt, deren 
Lieferung innerhalb des für den betroffenen Markt 
üblichen Zeitrahmens erfolgt.

KLASSIFIZIERUNG UND BEWERTUNG

a) Effektivzinsmethode

Die Effektivzinsmethode ist eine Methode zur Be-
rechnung der fortgeführten Anschaffungskosten ei-
nes Schuldtitels und der Zuordnung von Zinserträgen 
auf die jeweiligen Perioden. Der Effektivzinssatz ist 
derjenige Zinssatz, mit dem die geschätzten künfti-
gen Einzahlungen (einschließlich aller Gebühren, wel-
che Teil des Effektivzinssatzes sind, Transaktions-
kosten und sonstiger Agien und Disagien) über die 
erwartete Laufzeit des Schuldtitels oder eine kürzere 
Periode, sofern zutreffend, auf den Nettobuchwert 
aus erstmaliger Erfassung abgezinst wurde.

Erträge werden bei Schuldtiteln auf Basis der Effektiv- 
verzinsung erfasst. Davon ausgenommen sind sol-
che Instrumente, die als erfolgswirksam zum beizu-
legenden Zeitwert bewertet klassifiziert wurden.

b)  Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert 
bewertete finanzielle Vermögenswerte

Finanzielle Vermögenswerte werden erfolgswirksam 
zum beizulegenden Zeitwert bewertet, wenn der 
finanzielle Vermögenswert entweder zu Handels-
zwecken gehalten oder als erfolgswirksam zum bei-
zulegenden Zeitwert bewertet designiert wird.

Ein finanzieller Vermögenswert wird als zu Handels-
zwecken gehalten eingestuft, wenn dieser:

•  hautsächlich mit der Absicht erworben wurde, ihn 
kurzfristig zu verkaufen, oder

•  beim erstmaligen Ansatz Teil eines Portfolios ein-
deutig identifizierter und gemeinsam vom Konzern 
gesteuerter Finanzinstrumente ist, für das in der 
jüngeren Vergangenheit Hinweise auf kurzfristige 
Gewinnmitnahmen bestehen, oder

•  ein Derivat ist, das nicht als Sicherungsinstrument 
designiert wurde, als solches effektiv ist und auch 
keine Finanzgarantie darstellt.

c)  Bis zur Endfälligkeit gehaltene 
Finanzinvestitionen

Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinvestitionen 
sind nicht derivative finanzielle Vermögenswerte mit 
festen oder bestimmbaren Zahlungen sowie einer 
festen Laufzeit, bei denen der Konzern die Absicht 
und Fähigkeit besitzt, diese bis zur Endfälligkeit zu 
halten. Nach erstmaliger Erfassung werden bis zur 
Endfälligkeit gehaltene Finanzinvestitionen mit den 
fortgeführten Anschaffungskosten unter Verwen-
dung der Effektivzinsmethode abzüglich Wertminde-
rungen bewertet.

d)  Zur Veräußerung verfügbare finanzielle 
Vermögenswerte

Als zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermö-
genswerte werden nicht derivative finanzielle Ver-
mögenswerte eingestuft, die als zur Veräußerung 
verfügbar bestimmt wurden oder als 

•   Kredite und Forderungen, 
•  bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinvestitionen 

oder 
•  finanzielle Vermögenswerte, die erfolgswirksam 

zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, 

eingestuft sind.

Vom Konzern gehaltene Investitionen in nicht bör-
sennotierte Anteile, die nicht in einem aktiven Markt 
gehandelt werden, werden ebenfalls als zur Veräu-
ßerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte klas-
sifiziert und an jedem Abschlussstichtag zum beizu-
legenden Zeitwert bilanziert, wenn das Management 
davon ausgeht, dass der beizulegende Zeitwert ver-
lässlich ermittelt werden kann.
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e) Kredite und Forderungen

Kredite und Forderungen sind nicht derivative finan-
zielle Vermögenswerte mit festen oder bestimm-
baren Zahlungen, die nicht an einem aktiven Markt 
notiert sind. Kredite und Forderungen, die bspw. For-
derungen aus Lieferungen und Leistungen, sonstige 
Forderungen, Bankguthaben und Barmittel umfas-
sen, werden nach der Effektivzinsmethode zu fort-
geführten Anschaffungskosten abzüglich etwaiger 
Wertminderungen bewertet.

Mit Ausnahme von kurzfristigen Forderungen, bei 
denen der Effekt aus der Diskontierung unwesentlich 
wäre, werden Zinserträge gemäß der Effektivzins-
methode erfasst. Kautionsforderungen in Höhe von 
EUR 2.300 haben eine Laufzeit von über 12 Monaten, 
alle anderen hier ausgewiesenen Forderungen sind 
kurzfristig.

Umklassifizierungen zwischen den Bewertungska-
tegorien wurden in 2015 und 2014 nicht vorgenom-
men.

WERTMINDERUNG VON FINANZIELLEN 
VERMÖGENSWERTEN

Finanzielle Vermögenswerte, mit Ausnahme der er-
folgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerte-
ten finanziellen Vermögenswerte, werden zu jedem 
Abschlussstichtag auf mögliche Wertminderungsin-
dikatoren untersucht. Finanzielle Vermögenswerte 
werden als wertgemindert betrachtet, wenn infolge 
eines oder mehrerer Ereignisse, die nach dem erst-
maligen Ansatz des Vermögenswertes eintraten, ein 
objektiver Hinweis dafür vorliegt, dass sich die er-
warteten künftigen Zahlungsströme der Finanzanla-
ge negativ verändert haben.

Bei Eigenkapitalinvestitionen, die als zur Veräuße-
rung verfügbar kategorisiert wurden, ist eine we-
sentliche oder anhaltende Verringerung des beizu-
legenden Zeitwerts der Vermögenswerte unter ihre 
Anschaffungskosten als objektiver Hinweis auf eine 
Wertminderung zu sehen.

Bei allen anderen finanziellen Vermögenswerten 
können objektive Hinweise für eine Wertminderung 
in Folgendem bestehen:

•  erhebliche finanzielle Schwierigkeiten des Emitten-
ten oder der Gegenpartei

•  ein Vertragsbruch wie etwa ein Ausfall oder Verzug 
von Zins- und Tilgungszahlungen

•  eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass der Kre-
ditnehmer in Insolvenz oder ein sonstiges Sanie-
rungsverfahren geht, oder 

•  das durch finanzielle Schwierigkeiten bedingte Ver-
schwinden eines aktiven Marktes für diesen finan-
ziellen Vermögenswert.

Bei einigen Kategorien von finanziellen Vermögens-
werten, z.B. Forderungen aus Lieferungen und Leis-
tungen, für die keine Wertminderung auf Einzelbasis 
festgestellt wird, erfolgt eine Prüfung auf Wertmin-
derung auf Portfoliobasis. Ein objektiver Hinweis für 
eine Wertminderung eines Portfolios von Forde-
rungen können Erfahrungen des Konzerns mit Zah-
lungseingängen in der Vergangenheit, ein Anstieg 
der Häufigkeit von Zahlungsausfällen innerhalb eines 
Portfolios über die durchschnittliche Kreditdauer von 
60 Tagen sowie beobachtbare Veränderungen des 
nationalen oder lokalen Wirtschaftsumfelds sein, mit 
denen Ausfälle von Forderungen in Zusammenhang 
gebracht werden.

Bei zu fortgeführten Anschaffungskosten bewer-
teten finanziellen Vermögenswerten entspricht der 
Wertminderungsaufwand der Differenz zwischen 
dem Buchwert des Vermögenswerts und dem mit 
dem ursprünglichen Effektivzinssatz des finanziellen 
Vermögenswerts ermittelten Barwert der erwarte-
ten künftigen Zahlungsströme. 

Bei zu Anschaffungskosten bewerteten finanziellen 
Vermögenswerten entspricht der Wertminderungs-
aufwand der Differenz zwischen dem Buchwert 
des Vermögenswerts und dem mit der aktuellen 
Marktrendite eines vergleichbaren finanziellen Ver-
mögenswerts ermittelten Barwert der erwarteten 
zukünftigen Zahlungsströme. Solche Wertberich-
tigungen dürfen in Folgeperioden nicht rückgängig 
gemacht werden.
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Eine Wertminderung führt zu einer direkten Minde-
rung des Buchwerts aller betroffenen finanziellen 
Vermögenswerte, mit Ausnahme von Forderungen 
aus Lieferungen und Leistungen, deren Buchwert 
durch ein Wertminderungskonto gemindert wird. 
Wird eine wertberichtigte Forderung aus Lieferun-
gen und Leistungen als uneinbringlich eingeschätzt, 
erfolgt der Verbrauch gegen das Wertminderungs-
konto. Nachträgliche Eingänge auf bereits als Wert-
berichtigung erfasste Beträge werden ebenfalls ge-
gen das Wertminderungskonto gebucht. Änderungen 
des Buchwerts des Wertminderungskontos werden 
erfolgswirksam über die Konzern-Gewinn und Ver-
lustrechnung erfasst.

Für den Fall, dass ein zur Veräußerung verfügba-
rer klassifizierter finanzieller Vermögenswert als 
wertgemindert eingeschätzt wird, sind die zuvor im  
sonstigen Ergebnis erfassten Gewinne und Verluste 
in der Periode in die Konzern-Gewinn und Verlust-
rechnung umzugliedern.

Verringert sich die Höhe der Wertminderung eines 
zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten 
finanziellen Vermögenswerts in einem der folgenden 
Geschäftsjahre und kann diese Verringerung objek-
tiv auf ein nach der Erfassung der Wertminderung 
aufgetretenes Ereignis zurückgeführt werden, wird 
die vormals erfasste Wertminderung über die Kon-
zern-Gewinn und Verlustrechnung rückgängig ge-
macht. Eine Zuschreibung darf dabei jedoch den Be-
trag nicht übersteigen, der sich bei Fortführung der 
Anschaffungskosten ohne Wertminderung ergeben 
hätte.

Im Fall von als zur Veräußerung verfügbaren klas-
sifizierten Eigenkapitalinstrumenten werden in der 
Vergangenheit erfolgswirksam erfasste Wertmin-
derungen nicht erfolgswirksam rückgängig gemacht. 
Jegliche Erhöhung des beizulegenden Zeitwerts wird 
nach einer erfolgten Wertminderung im sonstigen 
Ergebnis erfasst und in der Neubewertungsrücklage 
für Finanzinvestitionen angesammelt.

Bei zur Veräußerung verfügbar klassifizierten Schuld- 
instrumenten werden in der Vergangenheit erfolgs-
wirksam erfasste Wertminderungen in den nach- 

folgenden Perioden erfolgswirksam rückgängig ge-
macht, sofern sich eine Erhöhung des beizulegenden 
Zeitwerts des Instruments auf ein Ereignis zurück-
führen lässt, dass nach der Erfassung der Wertmin-
derung eingetreten ist.

AUSBUCHUNG VON FINANZIELLEN 
VERMÖGENSWERTEN

Der Konzern bucht einen finanziellen Vermögenswert 
nur aus, wenn die vertraglichen Rechte auf die Zah-
lungsströme aus dem finanziellen Vermögenswert 
auslaufen oder er den finanziellen Vermögenswert 
sowie im Wesentlichen alle mit dem Eigentum des 
Vermögenswerts verbundenen Chancen und Risiken 
auf einen Dritten überträgt.

Sofern der Konzern weder im Wesentlichen alle mit 
dem Eigentum verbundenen Chancen und Risiken 
überträgt noch zurückbehält, aber weiterhin die Ver-
fügungsmacht über den übertragenen finanziellen 
Vermögenswert hat, erfasst der Konzern seinen ver-
bleibenden Anteil am Vermögenswert und eine ent-
sprechende Verbindlichkeit in Höhe der möglicher-
weise zu zahlenden Beträge.

Für den Fall, dass der Konzern im Wesentlichen alle 
mit dem Eigentum verbundenen Chancen und Ri-
siken eines übertragenen finanziellen Vermögens-
werts zurückbehält, erfasst der Konzern weiterhin 
den finanziellen Vermögenswert sowie ein besicher-
tes Darlehen für die erhaltene Gegenleistung.

Bei der vollständigen Ausbuchung eines finanziellen 
Vermögenswerts wird die Differenz zwischen dem 
Buchwert und der Summe aus dem erhaltenen oder 
zu erhaltenden Entgelt und aller kumulierten Gewin-
ne oder Verluste, die im sonstigen Ergebnis erfasst 
und im Eigenkapital angesammelt wurden, in der 
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

Bei nicht vollständiger Ausbuchung eines finanziellen 
Vermögenswerts, z.B. wenn der Konzern eine Option 
behält, einen Teil des übertragenen Vermögenswer-
tes zurückzukaufen, teilt der Konzern den früheren 
Buchwert des finanziellen Vermögenswertes zwi-
schen dem Teil, der von ihm gemäß dem anhaltenden 
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Engagement weiter erfasst wird, und dem Teil, den er 
nicht länger erfasst, auf Grundlage der relativen bei-
zulegenden Zeitwerte dieser Teile am Übertragungs-
tag auf. Die Differenz zwischen dem Buchwert, der 
dem nicht länger erfassten Teil zugeordnet wurde, 
und der Summe aus dem für den nicht länger erfass-
ten Teil erhaltenen Entgelt und allen ihm zugeord-
neten kumulierten Gewinnen und Verlusten, die im 
sonstigen Ergebnis erfasst wurden, wird in der Kon-
zern-Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. Jeglicher 
kumulierter Gewinn oder Verlust, der im sonstigen 
Ergebnis erfasst wurde, wird zwischen dem Teil, der 
weiter erfasst wird, und dem Teil, der nicht länger er-
fasst wird, auf der Grundlage der relativen beizule-
genden Zeitwerte dieser Teile aufgeteilt.

2.15. Barmittel und Bankguthaben

Barmittel und Bankguthaben werden zu Anschaf-
fungskosten bewertet. Sie umfassen Barbestände, 
auf Abruf zur Verfügung stehende Bankguthaben 
und andere kurzfristige hochliquide finanzielle Ver-
mögenswerte, die im Zeitpunkt der Anschaffung eine 
Laufzeit von maximal drei Monaten aufweisen.

2.16. Eigenkapital

Ein Eigenkapitalinstrument ist ein Vertrag, der einen 
Residualanspruch an den Vermögenswerten eines 
Unternehmens nach Abzug aller dazugehörigen 
Schulden begründet. Eigenkapitalinstrumente wer-
den zum erhaltenen Ausgabeerlös abzüglich direkt 
zurechenbarer Ausgabekosten erfasst. Ausgabekos-
ten sind solche Kosten, die ohne die Ausgabe des Ei-
genkapitalinstruments nicht angefallen wären.

Rückkäufe von eigenen Eigenkapitalinstrumenten 
werden direkt vom Eigenkapital abgezogen. Weder 
Kauf noch Verkauf, Ausgabe oder Einziehung von ei-
genen Eigenkapitalinstrumenten werden im Gewinn 
oder Verlust erfasst.

Von einem Konzernunternehmen emittierte Fremd- 
und Eigenkapitalinstrumente werden entsprechend 
dem wirtschaftlichen Gehalt der Vertragsvereinba-
rung und den Definitionen als finanzielle Verbindlich-
keiten oder Eigenkapital klassifiziert.

2.17. Sonstige Rückstellungen

Rückstellungen werden gebildet, wenn der Konzern 
eine gegenwärtige Verpflichtung (rechtlicher oder 
faktischer Natur) aus einem vergangenen Ereignis 
hat und es wahrscheinlich ist, dass die Erfüllung der 
Verpflichtung mit dem Abfluss von Ressourcen ein-
hergeht und eine verlässliche Schätzung des Betra-
ges der Rückstellung möglich ist.

Der angesetzte Rückstellungsbetrag ist der beste 
Schätzwert, der sich am Abschlussstichtag für die 
hinzugebende Leistung ergibt, um die gegenwärtige 
Verpflichtung zu erfüllen. Dabei sind der Verpflich-
tung inhärente Risiken und Unsicherheiten zu be-
rücksichtigen. Wird eine Rückstellung auf Basis der 
für die Erfüllung der Verpflichtung geschätzten Zah-
lungsströme bewertet, sind diese Zahlungsströme 
abzuzinsen, sofern der Zinseffekt wesentlich ist.

Kann davon ausgegangen werden, dass Teile oder 
der gesamte zur Erfüllung der Rückstellung notwen-
dige wirtschaftliche Nutzen durch einen außenste-
henden Dritten erstattet wird, wird dieser Anspruch 
als Vermögenswert aktiviert, wenn die Erstattung 
so gut wie sicher ist und ihr Betrag zuverlässig ge-
schätzt werden kann.

Rückstellungen für Aufbewahrungspflichten (EUR 
11.282, Vorjahr: EUR 4.071) haben Restlaufzeiten 
von über 12 Monaten, die anderen Rückstellungen 
sind kurzfristig.

Der Aufwand zur Bildung der Rückstellung wird in der 
Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen. Erträge 
aus der Auflösung von Rückstellungen werden in den 
sonstigen betrieblichen Erträgen erfasst.
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2.18. Gewährleistungen

Rückstellungen für die erwarteten Aufwendungen 
aus Gewährleistungsverpflichtungen gemäß natio-
nalem Kaufvertragsrecht werden zum Verkaufszeit-
punkt der betreffenden Produkte nach der besten 
Einschätzung der Geschäftsführung hinsichtlich der 
zur Erfüllung der Verpflichtung des Konzerns not-
wendigen Ausgaben angesetzt.

Zum Bilanzstichtag wurde ein entsprechendes Risiko 
wie im Vorjahr nicht gesehen.

2.19. Finanzielle Verbindlichkeiten

Finanzielle Verbindlichkeiten werden erfasst, wenn 
ein Konzernunternehmen Vertragspartei des Finanz- 
instruments wird. Sie werden entweder als erfolgs-
wirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete fi-
nanzielle Verbindlichkeiten oder als sonstige finanzi-
elle Verbindlichkeiten kategorisiert.

Finanzielle Verbindlichkeiten sind bei Zugang zum bei-
zulegenden Zeitwert zu bewerten. Transaktionskos-
ten, die direkt der Emission von finanziellen Verbind- 
lichkeiten, die nicht erfolgswirksam zum beizulegen-
den Zeitwert bewertet werden, zuzurechnen sind, re-
duzieren den beizulegenden Zeitwert der finanziellen 
Verbindlichkeiten bei Zugang. Transaktionskosten, die 
direkt der Emission von finanziellen Verbindlichkeiten 
zuzurechnen sind, die erfolgswirksam zum beizulegen-
den Zeitwert bewertet werden, werden unmittelbar 
in der Konzern-Gewinn und Verlustrechnung erfasst.

ERFOLGSWIRKSAM 
ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE 
FINANZIELLE VERBINDLICHKEITEN

Finanzielle Verbindlichkeiten werden als erfolgs-
wirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete 
finanzielle Verbindlichkeiten kategorisiert, wenn sie 
entweder zu Handelszwecken gehalten werden oder 
freiwillig als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeit-
wert designiert wurden.

Eine finanzielle Verbindlichkeit wird als zu Handels-
zwecken gehalten kategorisiert, wenn:

•  sie hauptsächlich mit der Absicht erworben wurde, 
kurzfristig zurückgekauft zu werden,

•  beim erstmaligen Ansatz Teil eines Portfolios ein-
deutig identifizierter und vom Konzern gemeinsam 
gesteuerter Finanzinstrumente ist, für das in der 
jüngeren Vergangenheit Hinweise auf kurzfristige 
Gewinnmitnahmen bestehen, oder

•  sie ein Derivat ist, welches nicht als Sicherungsin-
strument designiert und effektiv ist und auch keine 
Finanzgarantie darstellt.

 
Eine andere als zu Handelszwecken gehaltene finan-
zielle Verbindlichkeit kann zum Zeitpunkt des Erstan-
satzes als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeit-
wert bewertet designiert werden, wenn:

•  eine solche Designation einer Bewertungs- und An-
satzinkonsistenz, die andernfalls entstehen würde, 
eliminiert oder deutlich mindert,

•  die finanzielle Verbindlichkeit einer Gruppe von  
finanziellen Vermögenswerten und / oder finanzi-
ellen Verbindlichkeiten angehört, die entsprechend 
einer dokumentierten Risiko- oder Investitionsma-
nagementstrategie des Konzerns auf Grundlage 
von beizulegenden Zeitwerten gesteuert und be-
wertet wird und für welche der interne Informati-
onsfluss basiert, oder

•  sie Teil einer Vertragsvereinbarung ist, welche ein 
oder mehrere eingebettete Derivate enthält, und 
IAS 39 Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung 
es zulässt, den Gesamtvertrag (Vermögenswert 
oder Verbindlichkeit) als zum beizulegenden Zeit-
wert bewertet zu designieren.

Als zum beizulegenden Zeitwert bewertet designier-
te finanzielle Verbindlichkeiten werden zum beizule-
genden Zeitwert bewertet. Dabei werden sämtliche 
aus der Bewertung resultierende Gewinne oder Ver-
luste erfolgswirksam vereinnahmt. Der in der Kon-
zern-Gewinn- und Verlustrechnung erfasste Netto-
gewinn oder -verlust schließt die für die finanzielle 
Verbindlichkeit bezahlten Zinsen mit ein und wird im 
Posten Sonstige Erträge/Sonstige Aufwendungen 
ausgewiesen.
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SONSTIGE FINANZIELLE VERBINDLICHKEITEN

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten, bspw. aufge-
nommene Kredite, Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten, wer-
den gemäß Effektivzinsmethode zu fortgeführten 
Anschaffungskosten angesetzt. 

Die Effektivzinsmethode ist eine Methode zur Be-
rechnung der fortgeführten Anschaffungskosten 
einer finanziellen Verbindlichkeit und der Zuordnung 
von Zinsaufwendungen auf die jeweiligen Perioden. 
Der Effektivzinssatz ist derjenige Zinssatz, mit dem 
die geschätzten künftigen Auszahlungen – ein-
schließlich sämtlicher Gebühren und gezahlten oder 
erhaltenen Entgelte, die integraler Bestandteil des 
Effektivzinssatzes sind, Transaktionskosten und an-
deren Agien oder Disagien – über die erwartete Lauf-
zeit des Finanzinstruments oder eine kürzere Periode 
auf den Nettobuchwert aus der erstmaligen Erfas-
sung abgezinst werden.

AUSBUCHUNG FINANZIELLER VERBINDLICHKEITEN

Der Konzern bucht finanzielle Verbindlichkeiten aus, 
wenn die entsprechende Verpflichtung beglichen, 
aufgehoben oder ausgelaufen ist. Die Differenz zwi-
schen dem Buchwert der ausgebuchten finanziellen 
Verbindlichkeit und der erhaltenen oder zu erhalte-
nen Gegenleistung wird in der Konzern-Gewinn- und 
Verlustrechnung erfasst.

2.20. Eventualverbindlichkeiten 
und -forderungen

Eventualschulden werden nicht angesetzt. Sie wer-
den im Anhang angegeben, es sei denn, die Mög-
lichkeit eines Abflusses von Ressourcen mit wirt-
schaftlichem Nutzen ist sehr unwahrscheinlich. 
Eventualforderungen werden im Abschluss nicht 
angesetzt. Sie werden im Anhang angegeben, wenn 
der Zufluss wirtschaftlichen Nutzens wahrscheinlich 
ist. Zum 31. Dezember 2015 und zum 31. Dezember 
2014 lagen bei der Gesellschaft keine Eventualver-
bindlichkeiten und -forderungen vor.

3. Konsolidierungskreis

Neben der Social Commerce Group SE (kurz SCG) 
werden folgende Gesellschaften in den Konzernab-
schluss einbezogen:

k siehe Tabelle: Seite 90

YOYO SMART SOCIAL WEB SOLUTIONS AG,  
HAMBURG

Der Erwerb der Anteile erfolgte am 11. Dezember 
2013 mit Beschluss der Hauptversammlung der Ge-
sellschaft über eine Sachkapitalerhöhung im Nenn-

k Tabelle zu „3. Konsolidierungskreis“

Tabelle

Name des Tochterunternehmens 
bzw. assoziierten Unternehmens Hauptgeschäft Sitz

Stimmrechts- und Kapitalanteil

31.12.2015 (%) 31.12.2014 (%)

yoyo smart social web Solutions AG 
(kurz: yoyo) Software Hamburg 62,18 58,4

STARAMBA GmbH (kurz: Staramba) 3D-Druck Berlin 51,95 50,91

MXM Mixed Reality Marketing AG 
(kurz: MXM)

Augmented 
Reality Magdeburg 54,55 54,55

Staramba USA Corporation 3D-Druck Delaware / USA 26,00 0,00
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wert von TEUR 1.000 bzw. zu einem Ausgabebetrag 
von TEUR 2.500. Die Eintragung der Sachkapitaler-
höhung erfolgte am 25. März 2014.
 
Mit Vertrag vom 9. Mai 2014 wurden weitere 10.000 
Stückaktien mit einem Nominalwert von TEUR 10 zu 
einem Kaufpreis von TEUR 10 erworben. Aufgrund 
des Beschlusses vom 13. August 2015 erfolgte der 
Erwerb von 33.250 Stückaktien mit einem Nominal-
wert von EUR 33.250 zu einem Kaufpreis von EUR 
1.097.250. Der Kapitalrücklage wurden durch diesen 
Erwerb EUR 1.064.000 zugeführt.

BESTIMMUNG DES ERWERBERS  
UND ERWERBSZEITPUNKT

Mit Eintragung der Kapitalerhöhung am 25. März 
2014 erlangt die SCG die rechtliche Mehrheit an der 
yoyo. Zugleich erlangten die bisherigen Gesellschafter 
der yoyo durch die Sachkapitalerhöhung die Mehrheit 
der Anteile an der SCG. IFRS 3.B19 ff und IFRS 3.IE1 
ff. unterscheiden für einen solchen Fall zwischen dem 
rechtlichen Erwerber (hier die SCG) und dem wirt-
schaftlichen Erwerber (hier die yoyo). Die yoyo gilt als 
wirtschaftlicher Erwerber, da die Gesellschafter der 
yoyo die Mehrheit an der SCG erlangen. Grundsätzlich 
liegen die Voraussetzungen für eine sog. reverse 
acquisition vor, auf die die spezifischen Regelungen 
gemäß IFRS 3.B19 bis IFRS 3.B27 anzuwenden sind. 
Da die SCG als reiner Börsenmantel/Holdinggesell-
schaft kein Business im Sinne des IFRS 3 darstellt, 
liegt im vorliegenden Fall eine sog. reverse asset ac-
quisition vor, bei dem das zugehende Vermögen mit 
den Anschaffungskosten anzusetzen ist. Nach IFRS IC 
erwirbt bei Einbringung eines Unternehmens in einen 
Börsenmantel der wirtschaftliche Erwerber ein Bör-
senlisting gegen (fiktive) Ausgabe seiner Aktien. Da 
das Börsenlisting nicht aktivierbar ist, entsteht gemäß 
IFRS 2.8 und IFRS 2.13A in Höhe der bei den Alt-Ge-
sellschaftern verbleibenden Anteile ein Aufwand.

Die Erstkonsolidierung erfolgte aus Vereinfachungs-
gründen am 1. April 2014, da zwischen dem 25. März 
2014 und dem 1. April 2014 keine wesentlichen Er-
eignisse stattfanden, die einen wesentlichen Einfluss 
auf die Vermögen-, Finanz- und Ertragslage des Kon-
zerns hätten.

ABBILDUNG DER REVERSE ASSET ACQUISITION

Bei einer sog. Reverse Acquisition wird unter dem 
Namen des rechtlichen Mutterunternehmens der Ab- 
schluss des rechtlichen Tochterunternehmens fort-
geführt.

In analoger Anwendung der Grundsätze der sog. Re-
verse Acquisition wird angenommen, dass der wirt-
schaftliche Erwerber (hier: yoyo) Anteile ausgibt, um 
die Beherrschung des rechtlichen Erwerbers (hier: 
SCG) zu erlangen. Die Ermittlung des Austauschver-
hältnisses bei der Reverse Asset Acquisition ist dabei 
durch eine dem wirtschaftlichen Geschehen folgende 
Fiktivrechnung zu bestimmen. Dabei gelten folgende 
Grundsätze:

•  Die Transaktion hätte so strukturiert werden kön-
nen, dass der wirtschaftliche Erwerber auch recht-
licher Erwerber gewesen wäre.

•  Der wirtschaftliche Erwerber hätte sein Kapital so 
erhöhen müssen, damit nach der Kapitalerhöhung 
das tatsächlich bewirkte Verhältnis zwischen den 
Gesellschaftern beider Unternehmen bestanden 
hätte.

Bei der Ermittlung des Austauschverhältnisses ist im 
Rahmen der Fiktivrechnung die Anzahl der Aktien zu 
ermitteln, die an die Altinhaber der yoyo auszugeben 
wäre, damit sie an der yoyo so beteiligt wären, wie 
sie nach der tatsächlichen Durchführung der Sachka-
pitalerhöhung an der SCG beteiligt sind. 

Im Rahmen dieser Fiktivrechnung ergibt sich folgen-
de fiktive Kapitalerhöhung bei der yoyo:

yoyo – fiktive Kapitalerhöhung

EUR

Gezeichnetes Kapital 40.500

Kapitalrücklage 60.750

101.250
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ERHALTENE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE  
UND SCHULDEN SOWIE LISTING AUFWAND

Auf Grundlage eines Pro-Forma Zwischenabschlus-
ses zum 1. April 2014 der SCG wurden die von der 
yoyo erhaltenen Vermögenswerte und Schulden er-
mittelt. Die yoyo als wirtschaftlicher Erwerber führt 
dabei die Buchwerte der SCG fort.

Der „Listing Aufwand“ ermittelt sich als Unterschieds- 
betrag zwischen der Kapitalerhöhung i. R. d. Fiktiv-
rechnung und dem Saldo aus erhaltenen Vermögens-
werten und Schulden:

In diesem „Listing Aufwand“ ist implizit der laufende 
Verlust für den Zeitraum 1. Januar 2014 bis 31. März 
2014 i. H. v. EUR 68.661 enthalten, so dass der effek-
tive „Listing Aufwand“ EUR 126.283 beträgt.

MINDERHEITENANTEILE

Bei einer Reverse Acquisition ist der wirtschaftliche 
Erwerber rechtliche Tochtergesellschaft. Der rechtli-
chen Betrachtung folgend werden Anteile Dritter an 

dieser Tochtergesellschaft als nicht beherrschende 
Anteile ausgewiesen.

ERWERB VON 
WEITEREN TOCHTERUNTERNEHMEN

Der Erwerb der Tochterunternehmen erfolgte bereits 
im Vorjahr. Da erstmals ein Konzernabschluss erstellt 
wird, werden im Folgenden die wesentlichen Auswir-
kungen der Unternehmenszusammenschlüsse dar- 
gestellt:

Erworbene Tochterunternehmen
k siehe Tabelle 1: Seite 93

Der Erwerb der Unternehmensanteile erfolgt durch 
die Hingabe von Zahlungsmitteln.

Erworbene Vermögensgegenstände und Schulden, 
die zum Erwerbszeitpunkt angesetzt wurden
k siehe Tabelle 2: Seite 93

Im Rahmen der Erstkonsolidierung wurde bei der 
STARAMBA GmbH ein Minderheitenanteil in Höhe 
von TEUR 34 und bei der MXM in Höhe von TEUR -69 
angesetzt.

Mit dem Erwerb entstandener Geschäfts- oder Fir-
menwert
k siehe Tabelle 3: Seite 93

Der Badwill in Höhe von TEUR 43,9 bei der STARAM-
BA ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass 
die Gegenleistung, die der Höhe nach dem anteili-
gen Stammkapital entspricht, zu einem Preis unter 
Marktwert geführt hat.

Die MXM wurde im Wesentlichen aus den folgenden 
Gründen erworben:

•  Im Vergleich zu Wettbewerbern im Marktumfeld 
besitzt die MXM eine nichtproprietäre Technologie, 
welche es dem Unternehmen unter Zeit- und Kos-
tenvorteilen erlaubt, bedarfsgerechte Anwendun-
gen zu entwickeln.

yoyo – Vermögenswerte und Schulden

EUR

Vermögenswerte 402.985

Schulden -496.677

Erhaltene Vermögenswerte 
und Schulden -93.694

EUR

Gegenleistung 101.250

Erhaltene Vermögenswerte und 
Schulden -93.694

194.944
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k Tabelle 1

k Tabelle 2

k Tabelle 3

Erworbene Tochterunternehmen

Name des 
Tochter- 

unternehmens
Hauptgeschäft Zeitpunkt der  

Erstkonsolidierung
Erworbener

Kapitalanteil in %
Kosten des Erwerbs

in TEUR

STARAMBA GmbH 3D-Druck 1.4.2014 52,00 13

MXM Augmented Reality 1.4.2014 50,00 40

Erworbene Vermögensgegenstände und Schulden, die zum Erwerbszeitpunkt angesetzt wurden

STARAMBA GmbH MXM Mixed Reality 
Marketing AG

TEUR TEUR

Langfristige Vermögenswerte 334,6 119,0

Kurzfristige Vermögenswerte 32,1 50,5

Zahlungsmittel 10,8 2,6

Langfristige Verbindlichkeiten -78,1 -175,6

Kurzfristige Verbindlichkeiten -190,0 -133,8

beizulegender Zeitwert des identifizierten erworbenen Nettovermögens 109,4 -137,3

Mit dem Erwerb entstandener Geschäfts- oder Firmenwert

STARAMBA GmbH MXM Mixed Reality 
Marketing AG

TEUR TEUR

Übertragende Gegenleistung  13,0 40,0

Zuzüglich nicht beherrschende Anteile 52,5 -68,6

Abzüglich beizulegender Zeitwert des identifizierten erworbenen 
Nettovermögens -109,4 137,3

Mit dem Erwerb entstandener Geschäfts- oder Firmenwert / Badwill (-) -43,9 108,7
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•  Darüber hinaus besitzt die MXM eine hohe Anwen-
dungsexpertise im Mitarbeiter- und Technologie-
bereich.

•  Die genannten Faktoren stellen zwar einen wirt-
schaftlichen Wert dar, der jedoch nicht vom Good-
will separierbar ist.

Aus den genannten Gründen lässt sich der Groß-
teil des zukünftigen wirtschaftlichen Potenzials der 
MXM nur dem Goodwill zuordnen.

STARAMBA GMBH

Am 4. April 2014 hat die Social Commerce Group SE 
26 Anteile mit einem gesamten Nennwert von TEUR 
13 erworben, welche 52 % des Stammkapitals in 
Höhe von TEUR 25 zum Erwerbszeitpunkt repräsen-
tieren. Die Erstkonsolidierung erfolgte aus Vereinfa-
chungsgründen am 1. April 2014, da zwischen dem 
1. April 2014 und 4. April 2014 keine wesentlichen 
Ereignisse stattfanden, die einen wesentlichen Ein-
fluss auf die Vermögen-, Finanz- und Ertragslage des 
Konzerns hätten.

Das Stammkapital der STARAMBA GmbH wurde 
mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 
4. April 2014 um TEUR 2,5 erhöht. Die Eintragung 
der Kapitalerhöhung erfolgte am 22. April 2014. Die 
neuen Geschäftsanteile wurden von der Social Com-
merce Group SE übernommen. Zusätzlich wurde ein 
Aufgeld in Höhe von TEUR 345 gezahlt (TEUR 340 
zzgl. Transaktionskosten in Höhe von TEUR 5).

Mit notariellem Kaufvertrag vom 4. August 2014 
wurden Kapitalanteile im Nennwert von EUR 1.500 
verkauft. Der Kaufpreis betrug TEUR 417. 

Mit Eintragung vom 5. Februar 2015 hat die STA-
RAMBA GmbH ihr Stammkapital in Höhe von TEUR 5 
erhöht. Die neuen Anteile sowie ein in bar zu leisten-
des Aufgeld in Höhe von TEUR 228 wurden von der 
Staramba Corporation, USA, übernommen. Zusätzlich 
verzichtete die Staramba Corporation auf im zweiten 
Halbjahr 2014 gewährte Darlehen in Höhe von insge-
samt TEUR 1.117. Trotz des zwischenzeitlich dadurch 
auf 43,08 % gesunkenen Kapitalanteils wurde auf-

grund von Rechten aus vertraglichen Vereinbarun-
gen (Teilbetriebsführungsvertrag) sowie einer am 31. 
August 2015 eingetragenen Kapitalerhöhung durch 
die Social Commerce Group SE in Höhe von TEUR 6  
weiterhin von einer Beherrschung durch die Social 
Commerce Group ausgegangen. Nach dieser Kapital- 
erhöhung beträgt der Anteil der Social Commerce 
Group 51,95 % an der STARAMBA GmbH. Da durch 
die Änderungen der Beteiligungsquoten kein Status-
wechsel bei der STARAMBA auftrat, wurde die Trans-
aktion als Eigenkapitaltransaktion bilanziert.

Am 14. August 2015 beschloss die Gesellschafter-
versammlung der STARAMBA GmbH im Wege eines 
notariell beurkundeten Gesellschaftervertrages die 
Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft um 
6.000 EUR auf 33.500 EUR, bei der die SCGSE als 
einzige Zeichnerin zugelassen wurde. Zudem wurde 
ein Aufgeld von 831.000 EUR von der SCGSE gezahlt.

 
MXM MIXED REALITY MARKETING AG

Der Erwerb von 40.000 Aktien der MXM (50 % der An-
teile an der MXM) erfolgte am 11. April 2014 zu einem 
Kaufpreis von TEUR 40. Das Kapital der MXM wurde 
im Zuge einer Kapitalerhöhung aus dem genehmig-
ten Kapital in Höhe von TEUR 8 erhöht. Die Aktien 
wurden zu einem Ausgabebetrag von 40 EUR / Aktie 
ausgegeben. Die neuen Geschäftsanteile wurden 
von der Social Commerce Group SE übernommen. 
Insgesamt wurde ein Aufgeld in Höhe von TEUR 312 
gezahlt (TEUR 309 zzgl. Transaktionskosten in Höhe 
von TEUR 3). Somit repräsentieren die gesamten An-
teile der SCG 54,5 % des Stammkapitals der MXM i. H. 
v. TEUR 88. Aufgrund des Umfangs der im Besitz der 
Gesellschaft befindlichen Stimmrechte im Verhältnis 
zum Umfang und zur Verteilung der Stimmrechte an-
derer Stimmrechtsinhaber wurde bereits mit Erwerb 
der 50 % der Anteile am 11. April 2014 Beherrschung 
an der Gesellschaft angenommen. Da durch die Än-
derungen der Beteiligungsquoten kein Statuswechsel 
bei der MXM auftrat, wurde die Transaktion als Ei-
genkapitaltransaktion bilanziert. Die Erstkonsolidie-
rung erfolgte aus Vereinfachungsgründen am 1. April 
2014, da zwischen dem 1. April 2014 und 11. April 
2014 keine wesentlichen Ereignisse stattfanden, die 
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einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage des Konzerns hätten.

STARAMBA USA CORPORATION

Am 17. August 2015 wurde der Erwerb einer Betei-
ligung an der Staramba USA Corporation, Delaware, 
USA vermeldet. Die Social Commerce Group SE er-
warb 78 Anteile zu einem Kaufpreis von USD 78.000, 
dies entspricht einem Anteil von 26 %.
 

ZUSAMMENFASSENDE FINANZINFORMATIONEN 

Die zusammenfassenden Finanzinformationen hin-
sichtlich der Tochterunternehmen des Konzerns, 
an denen wesentliche nicht beherrschende Anteile 
bestehen, sind nachfolgend angegeben. Die zusam-
menfassenden Finanzinformationen entsprechen 
den Beträgen vor konzerninternen Eliminierungen. 
Die dargestellten Finanzinformationen betreffen  
die Gewinn- und Verlustrechnung 2014 und zeigen 
jeweils  den in den Konzernabschluss einbezogenen 
Zeitraum ab dem 1. April 2014. 

k siehe Tabellen: Seite 95 – 98

yoyo smart social web Solutions AG (kurz: yoyo)

31.12.2015 (TEUR) 31.12.2014 (TEUR)

kurzfristige Vermögenswerte 277 224

langfristige Vermögenswerte 1.501 2.122

kurzfristige Schulden 1.034 1.292

langfristige Schulden 0 768 

Den Gesellschaftern des Mutterunternehmens zurechenbarer Anteil 
an Eigenkapital 434 168 

Nicht beherrschende Gesellschafter 310 119

2015 (TEUR) 2014 (TEUR)

Umsatzerlöse 120 2

Aufwendungen 817 546

Jahresergebnis -697 -544

Auf die Gesellschafter des Mutterunternehmens entfallendes 
Jahresergebnis -416 -318

Auf die nicht beherrschenden Gesellschafter entfallendes 
Jahresergebnis -281 -226

Gesamtes Jahresergebnis -697 -544
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Die Angaben zu den Umsatzerlösen, Aufwendungen 
und Jahresergebnis der Staramba USA Corporati-
on stellen Jahresbeträge dar. Die Social Commerce 
Group SE erwarb die Anteile an der Gesellschaft erst 
im August 2015, deshalb sind ihr die Ergebnisse nur 
anteilig zuzurechnen.

4. Segmentinformationen

Aufwendungen und Erträge der in 2014 erworbenen 
Tochtergesellschaften MXM, STARAMBA und Yoyo 
werden ab dem Erstkonsolidierungszeitpunkt (1. April 
2014) einbezogen.

PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN,  
AUS DENEN DIE ERTRÄGE DER  
BERICHTSPFLICHTIGEN SEGMENTE RESULTIEREN

Gemäß IFRS 8 sind Geschäftssegmente auf Basis 
der internen Berichterstattung über Konzernberei-
che abzugrenzen, die regelmäßig vom Hauptent-
scheidungsträger der Gesellschaft im Hinblick auf 
Entscheidungen über die Verteilung von Ressourcen 
zu diesen Segmenten und der Bewertung ihrer Er-
tragskraft überprüft wird. An den geschäftsführen-
den Direktor als Hautentscheidungsträger berichtete 
Informationen zum Zwecke der Allokation von Res-
sourcen auf die Geschäftssegmente des Konzerns 
sowie der Bewertung ihrer Ertragskraft beziehen sich 

STARAMBA GmbH (kurz STARAMBA)

31.12.2015 (TEUR) 31.12.2014 (TEUR)

kurzfristige Vermögenswerte 1015 408

langfristige Vermögenswerte 500 517

kurzfristige Schulden 1.717 407

langfristige Schulden 0 0

Den Gesellschaftern des Mutterunternehmens zurechenbarer Anteil 
an Eigenkapital -105 264

Nicht beherrschende Gesellschafter -97 255 

2015 (TEUR) 2014 (TEUR)

Umsatzerlöse 929 139

Aufwendungen 2.761 1.067

Jahresergebnis -1.832 -928

Auf die Gesellschafter des Mutterunternehmens entfallendes 
Jahresergebnis -952 -472

Auf die nicht beherrschenden Gesellschafter entfallendes 
Jahresergebnis -880 -456

Gesamtes Jahresergebnis -1.832 -928

k Tabelle zu „zusammenfassende Finanzinformationen“
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auf die Arten von Gütern oder Dienstleistungen, die 
hergestellt oder erbracht werden. Die Segmentierung 
erfolgt in Übereinstimmung mit der internen Aus-
richtung ausschließlich nach Geschäftsfeldern. Die 
einzelnen Segmente sind hierbei jeweils die Einzel-
gesellschaften bzw. Tochterunternehmen MXM AG, 
STARAMBA GmbH und yoyo AG. Diese sind allesamt 
in Deutschland ansässig.

Die berichtspflichten Segmente des Konzerns gemäß 
IFRS 8 sind danach folgende:

•  Entwicklung und Verkauf von 3D-Daten, 3D-Druck-
figuren und 3D-Scannern (nachfolgend kurz: 3D- 
Druck):

•  Entwicklung von 2D- und 3D-Vertriebssoftware 
und Apps (nachfolgend kurz: Software)

•  Entwicklung von Augmented und Virtual Reality- 
Anwendungen (nachfolgend kurz: Augmented Re-
ality)

 
SEGMENTUMSATZERLÖSE UND  
SEGMENTERGEBNISSE

Im Folgenden sind die Umsatzerlöse und Ergebnisse 
der einzelnen berichtspflichtigen Segmente des Kon-
zerns dargestellt:

k siehe Tabellen: Seite 99 oben

MXM Mixed Reality Marketing (kurz: MXM) 

31.12.2015 (TEUR) 31.12.2014 (TEUR)

kurzfristige Vermögenswerte 38 71

langfristige Vermögenswerte 46 69

kurzfristige Schulden 685 184

langfristige Schulden 12 16

Den Gesellschaftern des Mutterunternehmens zurechenbarer Anteil 
an Eigenkapital -334 -32

Nicht beherrschende Gesellschafter 947 91

2015 (TEUR) 2014 (TEUR)

Umsatzerlöse 104 182

Aufwendungen 658 405

Jahresergebnis -554 -223

Auf die Gesellschafter des Mutterunternehmens entfallendes 
Jahresergebnis -302 -122

Auf die nicht beherrschenden Gesellschafter entfallendes 
Jahresergebnis -252 -101

Gesamtes Jahresergebnis -554 -223

k Tabelle zu „zusammenfassende Finanzinformationen“
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Staramba USA Corporation

31.12.2015 (TEUR) 31.12.2014 (TEUR)

kurzfristige Vermögenswerte 6 0

langfristige Vermögenswerte 100 0

kurzfristige Schulden 278 0

langfristige Schulden 0 0

Eigenkapital -172 0

2015 (TEUR) 2014 (TEUR)

Umsatzerlöse 6

Aufwendungen 405 0

Jahresergebnis -399 0

31.12.2015 (TEUR) 31.12.2014 (TEUR)

Nettoreinvermögen des assoziierten Unternehmens -172 0

Beteiligungsquote 26 % 0

Kaufpreis 70 0

Badwill 16 0

Anteiliges Ergebnis 2015 -77 0

Buchwert 31.12.2015 9 0

Der SCGSE zurechenbarer Anteil am Eigenkapital -45 0

Andere Gesellschafter -127 0

Auf die Gesellschafter des Mutterunternehmens entfallendes 
Jahresergebnis -77 0

Auf die nicht beherrschenden Gesellschafter entfallendes 
Jahresergebnis -322 0

Gesamtes Jahresergebnis -399 0

k Tabelle zu „zusammenfassende Finanzinformationen“
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k Tabellen zu „Segmentumsatzerlöse und Segmentergebnisse“

k Tabellen zu „Segmentvermögen und Segmentverbindlichkeiten“

Segmentumsatzerlöse

2015 2014

TEUR TEUR

3D-Druck 929 139

Software 120 2

Augmented Reality 104 182

Summe Segmente 1.153 323

Holding 757 476

Konzernanpassung -877 -59

Konzernergebnis 1.033 740

Segmentvermögen

31.12.2015 31.12.2014

TEUR TEUR

3D-Druck 1.612 1.068

Software 1.778 1.833

Augmented Reality 208 266

Summe 
Segmentvermögen 3.598 3.167

Holding 6.681 4.244

Konzernanpassung -6.536 -4.031

Konsolidierte 
Summe 
Vermögenswerte

3.743 3.380

Segmentergebnis

31.12.2015 31.12.2014

TEUR TEUR

3D-Druck -1.864 -907

Software -697 -544

Augmented Reality -555 -227

Summe Segmente -3.116 -1.679

Holding -371 93

Konzernanpassung -68 -56

Konzernergebnis -3.555 -1.643

Segmentverbindlichkeiten

31.12.2015 31.12.2014

TEUR TEUR

3D-Druck 1.746 1.568

Software 1.034 2.059

Augmented Reality 702 205

Summe Segment-
verbindlichkeiten 3.482 3.832

Holding 907 412

Konzernanpassung -1.288 -1.316

Konsolidierte 
Summe 
Verbindlichkeiten

3.101 2.928
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Bei den dargestellten Segmentumsatzerlösen (Ta-
belle zu „Segmentumsatzerlöse und Segmentergeb-
nisse“ Seite 99 oben) handelt es sich grundsäzlich um 
Umsatzerlöse aus Geschäften mit externen Kunden, 
außer die in 2015 vom Segment Software ausgewie-
senen Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 120 wurden 
an das Segment 3D-Druck erbracht und im Rahmen 
der Konsolidierung eliminiert.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der 
berichtspflichtigen Segmente entsprechen den in 
Tz.2 beschriebenen Konzern- Bilanzierungs- und Be-
wertungsmethoden. 
 
SEGMENTVERMÖGEN UND -VERBINDLICHKEITEN

a) Segmentvermögen
k siehe Tabellen: Seite 99 unten

b) Segmentverbindlichkeiten
k siehe Tabellen: Seite 99 unten

IFRS 8.27:

Zum Zwecke der Überwachung der Ertragskraft und 
der Verteilung der Ressourcen zwischen den Seg-
menten werden die nachfolgenden Zuordnungen 
vorgenommen:

•  Sämtliche Vermögenswerte außer Anteilen an 
assoziierten Unternehmen, Anteilen an Gemein-
schaftsunternehmen, sonstigen finanziellen Ver-
mögenswerten und den tatsächlichen und latenten 
Steuern werden den berichtspflichtigen Segmenten 
zugeordnet. Geschäfts- oder Firmenwerte werden 
den berichtspflichtigen Segmenten zugeordnet wie 
in Tz. 15 beschrieben. Von den Segmenten gemein-
sam genutzte Vermögenswerte werden auf Grund-
lage der Erlöse zugeordnet, die von den einzelnen 
berichtspflichtigen Segmenten erzielt werden.

•  Sämtliche Verbindlichkeiten außer den Krediten 
und sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten sowie 
tatsächlichen und latenten Steuern werden den 

k Tabellen zu „Sonstige Segmentinformationen“

Planmäßige Abschreibung

2015 2014

TEUR TEUR

3D-Druck 159 94

Software 171 5

Augmented Reality 37 30

367 129

Holding 1 1

Konsolidierung
Konzernabschreibung/
Zugänge

368 130

Investitionen

31.12.2015 31.12.2014

TEUR TEUR

3D-Druck 157 447

Software 64 222

Augmented Reality 13 1

235 672

Holding 0 1

Konsolidierung
Konzernabschreibung/
Zugänge

0 0

235 673
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berichtspflichtigen Segmenten zugeordnet. Ver-
bindlichkeiten, die von berichtspflichtigen Segmen-
ten zu begleichen sind, werden nach Maßgabe des 
Segmentvermögens zugeordnet.

c) Sonstige Segmentinformationen
k siehe Tabellen: Seite 100

Bezüglich der Aufteilung der Investitionen auf die 
einzelnen Bilanzposten wird auf den Anlagenspiegel 
verwiesen.

IFRS 8.23(i),IAS 36.129

Ein Wertminderungsaufwand war weder im Sach-
anlagevermögen noch beim Geschäfts- und Firmen-
wert zu erfassen.

k siehe Tabelle: Seite 101

d)  Umsatzerlöse der Hauptprodukte und -dienst-
leistungen

Die Segmente bilden gleichzeitig die Hauptprodukte 
bzw. -dienstleistungen ab, deshalb ist eine weitere 
Untergliederung nicht erforderlich.

e) geografische Informationen

Der Konzern tätigt Umsätze im Wesentlichen in den 
USA und Deutschland, zu einem geringen Teil aber 
auch in Österreich und der Schweiz sowie auf Grund 
des langfristigen Fertigungsauftrages im Berichts-
jahr mit den Vereinigten Arabischen Emiraten.
 
Die Umsatzerlöse aus fortgeführten Geschäftsbe-
reichen des Konzerns aus Geschäften mit externen 
Kunden nach dem geografischen Ort des Geschäfts-
betriebs sowie Informationen über das Segmentver-
mögen nach dem geografischen Ort der Vermögens-
werte setzen sich wie folgt zusammen:

k siehe Tabelle: Seite 101

k Tabelle zu „Sonstige Segmentinformationen“ k Tabelle zu „geografische Informationen“

Finanzergebnis

2015 2014

TEUR TEUR

3D-Druck -19 -8

Software -40 -26

Augmented Reality -6 -4

-65 -38

Holding 8 5

Konsolidierung

Finanzergebnis -57 -33

Umsatzerlöse aus Geschäften mit externen Kunden

2015 2014

TEUR TEUR

Deutschland 316 235

Rest-EU 12 7

Drittländer 705 79

1033 321
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Darüber hinaus hat die SCGSE in 2014 aus dem Ver-
kauf von Anteilen TEUR 417 an Umsätzen erwirt-
schaftet.

Die Beschäftigten sind den Segmenten folgender-
maßen zuzuordnen:

•  3D-Druck: 
durchschnittlich 24 Mitarbeiter (Vorjahr: 9)

•  Software: 
durchschnittlich 5 Mitarbeiter (Vorjahr: 7)

•  Augmented Reality: 
durchschnittlich 7 Mitarbeiter (Vorjahr: 8)

5. Erläuterungen zur Ge-
winn- und Verlustrechnung

5.1 Umsatzerlöse

Die ausgewiesenen Umsatzerlöse resultieren aus 
der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit. Bezüglich der 
Verteilung auf die einzelnen Segmente wird auf die 
Ausführungen im Rahmen der Segmentberichter-
stattung  verwiesen.

In den Umsatzerlösen sind Umsatzerlöse aus einer 
langfristigen Auftragsfertigung (nach IAS 11) in Höhe 
von TEUR 482 enthalten. Die darüber hinaus aus-
gewiesenen Umsatzerlöse wurden im Wesentlichen 
aus dem Verkauf von Gütern erwirtschaftet. 

5.2 Sonstige Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich vor 
allem aus der Ausbuchung von Verbindlichkeiten 
(58 TEUR, Vorjahr 8 TEUR), Versicherungsentschä-
digungen (22 TEUR; Vorjahr 2 TEUR), Auflösung von 
Rückstellungen (3 TEUR, Vorjahr 14 TEUR), verrech-
neten Sachbezügen (9 TEUR, Vorjahr 13 TEUR), Ge-
winnen aus dem Abgang von Sachanlagevermögen 
(9 TEUR, Vorjahr 46 TEUR) und Gewinnen aus dem 
Abgang von Finanzanlagevermögen (10 TEUR, Vor-
jahr 0 TEUR) zusammen.

5.3 Finanzierungskosten

Die Finanzierungskosten beinhalten vor allem Zins- 
aufwand für in Anspruch genommene Darlehen.

Tabelle

2015 2014

EUR EUR

passive latente Steuern aufgrund selbsterstellter immaterieller
Vermögenswerte 485.370 516.358

aktive latente Steuern aufgrund von Verlustvorträgen (SCGSE) 309.461 140.302

aktive latente Steuern aufgrund von Verlustvorträgen (yoyo) 1.117.247 872.524 

aktive latente Steuern aufgrund von Verlustvorträgen (MXM) 205.604 35.763

aktive latente Steuern aufgrund von Verlustvorträgen (STARAMBA) 870.347 283.547 

Wertberichtigung in Höhe des Aktivüberhangs latente Steuern 2.017.289 815.778

k Tabelle zu „in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung erfasste Ertragssteuern aus fortgeführten Geschäftsberichten“
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5.4 Ertragsteuern aus 
fortgeführten Geschäftsbereichen

IN DER KONZERN-GEWINN- UND VERLUST- 
RECHNUNG ERFASSTE ERTRAGSTEUERN 
AUS FORTGEFÜHRTEN GESCHÄFTSBEREICHEN

Die ausgewiesenen Steuern vom Einkommen und 
Ertrag beinhalten ausschließlich Steuerlatenzen.

Die im Rahmen der Erstkonsolidierung erfassten la-
tenten Steuerverbindlichkeiten werden jährlich neu 
bewertet und durch Auflösung angepasst.

Der durchschnittliche effektive Steuersatz beträgt 
im Falle eines positiven Ergebnisses vor Steuern. 
30,175% (Vorjahr 30,175%).

Die Verlustvorträge sind nach derzeitiger Steuer-
rechtslage zeitlich unbegrenzt nutzbar. Allerdings 
sieht das deutsche Steuerrecht vor, dass Verlustvor-
träge unter bestimmten Voraussetzungen verfallen. 
Die Gesellschaft sieht Risiken in der kurz- bzw. mit-
telfristigen Nutzung der Verlustvorträge und teilwei-
se auch im Rahmen der steuerlichen Anerkennung 
von Verlustvorträgen. Die Gesellschaft hat deshalb 

die Nutzung aktiver latenter Steuern (beruhend auf 
temporären Differenzen und beruhend auf steuerli-
chen Verlustvorträgen) nur auf Basis eines 5-Jahres- 
Planungszeitraumes angesetzt. Wertberichtigungen 
wurden auf den Anteil der latenten Steueransprüche 
für bestehende Verlustvorträge dann in dem Umfang 
vorgenommen, soweit eine Realisierung des steuer-
lichen Vorteils weniger wahrscheinlich ist als dessen 
Verfall. Aus diesem Grund wurden zum 31. Dezem-
ber 2015 wie im Vorjahr alle aktiven latenten Steuern 
aufgrund von Verlustvorträgen wertberichtigt. 

k siehe Tabellen: Seite 102

Die Gesellschaft wird auch zu den Folgestichtagen 
jeweils objektiv beurteilen, ob es bei den nicht bilan-
zierten latenten Steueransprüche zwischenzeitlich 
wahrscheinlich geworden ist („more likely than not“), 
dass ein künftiges zu versteuerndes Ereignis die Re-
alisierung des latenten Steueranspruches gestatten 
wird (IAS 12.37).

k siehe Tabellen: Seite 103

STEUERLICHE ÜBERLEITUNGSRECHNUNG

k siehe Tabellen: Seite 105

Tabelle

31.12.2015 31.12.2014

EUR EUR

Steuern vom Einkommen und Ertrag 0,00 0,00

Auflösung latente Steuern aus Erstkonsolidierung -14.271,09 -11.878,53

Latente Steuern auf Transaktionskosten 93.377,18 67.814,20 

Kapitalertragsteuer 379,68 0,00

 79.485,77 55.935,67

k Tabelle zu „in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung erfasste Ertragssteuern aus fortgeführten Geschäftsberichten“
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5.5 Jahresergebnis aus 
fortgeführten Geschäftsbereichen

Der Jahresergebnis aus fortgeführten Geschäftsbe-
reichen ist den Gesellschaftern wie folgt zuzurech-
nen:

Das Ergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen 
beinhaltet u.a. die folgenden Aufwendungen:

WERTMINDERUNGEN & WERTAUFHOLUNG VON 
FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN (IFRS7.20E)

Im Berichtsjahr wurde eine Wertminderung von fi-
nanziellen Vermögenswerten vorgenommen in Höhe 
von TEUR 40 zzgl. Zinsen in Höhe von TEUR 5 für eine 
Darlehensforderung.

5.6 Abschreibungen

Abschreibungen wurden in Höhe von TEUR 368 (Vor-
jahr TEUR 130) vorgenommen.

Wir verweisen auf die gesonderte Darstellung im An-
lagespiegel.

SOFORT AUFWANDSWIRKSAM ERFASSTE 
FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSKOSTEN

Forschungskosten fielen nicht an, Entwicklungs- 
kosten wurden aktiviert, sobald die Voraussetzungen 
nach IAS 38.57 erfüllt waren.

5.7 Ergebnis je Aktie

UNVERWÄSSERTES ERGEBNIS JE AKTIE

Die Ergebnisse und die durchschnittlich gewichtete 
Anzahl der Stammaktien, die in die Berechnung des 
unverwässerten Ergebnisses je Aktie eingehen, sind 
nachfolgend wiedergegeben:

Zum 31. Dezember 2015 waren 1.670.000 Aktien 
(Vorjahr: 1.420.000 Aktien) ausgegeben.

Die gewichtete durchschnittliche Anzahl von Stamm- 
aktien, die für die Berechnung des verwässerten Er-
gebnisses je Aktie herangezogen wurde, lässt sich 
wie folgt aus der gewichteten durchschnittlichen 
Anzahl von Stammaktien, die für die Berechnung des 
verwässerten Ergebnisses je Aktie herangezogen 
wurde ableiten. Durchschnittlich ist von 1.529.331 
(Vorjahr 1.420.000 vom 1. April 2014 bis 31. Dezem-
ber 2014) Stammaktien auszugehen, die Eintragung 
der Stammkapitalerhöhung von EUR 1.420.000 auf 
EUR 1.670.000 erfolgte am 23. Juli 2015.

Zum Berichtszeitpunkt liegen keine Verwässerungs-
effekte durch potenzielle Stimmrechte vor.

6. Erläuterungen zur Bilanz

6.1. Geschäfts- oder Firmenwert

Im Rahmen der Erstkonsolidierung war ein Ge-
schäfts- und Firmenwert zu erfassen. Dieser ist nicht 
planmäßig abzuschreiben, unterliegt aber jährlich ei-
nem Werthaltigkeitstest.

Wie im Vorjahr ist keine Wertminderung zu verzeich-
nen.

ZUORDNUNG DES GESCHÄFTS- ODER 
FIRMENWERTES AUF DIE ZAHLUNGSMITTEL- 
GENERIERENDE EINHEITEN

2015 2014

TEUR TEUR

Gesellschafter des 
Mutterunternehmens -2.148 -794

nicht beherrschende 
Gesellschafter -1.425 -849

-3.573 -1.643
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Der Geschäfts- oder Firmenwert wurde zum Zwecke 
der Wertminderungsprüfung den folgenden zah- 
lungsmittelgenerierenden Einheiten zugeordnet:
(IAS 36.134,135)

• 3D-Druck  0 TEUR
• Software  0 TEUR
• Augmented Reality  109 TEUR

6.2.  Immaterielle Vermögenswerte

Die Buchwerte der selbsterstellten immateriellen 
Vermögenswerte und der sonstigen immateriellen 
Vermögenswerte zum Abschlussstichtag können der 
nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

 

Die selbsterstellten immateriellen Vermögenswer-
te beinhalten mit TEUR 1.491 (Vorjahr TEUR 1.600) 
im Wesentlichen ein selbsterstelltes Games Content 

Steuerliche Überleitungsrechnung

31.12.2015 31.12.2014

EUR EUR

Ergebnis vor Steuern -3.493.347,11 -1.713.903,92

Erwarteter Aufwand aus Ertragsteuern (30,175%) 0,00 0,00

Überleitung

Auswirkungen aus Vorjahren 0,00 0,00

Effekt aus steuerfreien Erträgen -3.726,61 -119.538,26

Unterlassung der Bildung aktiver latenter Steuern 0,00 0,00

Steuern zu direkt im Eigenkapital erfassten Transaktionskosten -93.377,18 -67.814,20

Auflösung latente Steuern der Erstkonsolidierung 14.271,09 11.878,53

Kapitalertragsteuer -379,68 0,00

Steuern vom Einkommen und Ertrag -79.485,77 -55.935,67

Davon tatsächlicher Steueraufwand 0,00 0,00

Latenter Steueraufwand inkl. Anpassungen Wertberichtigungen -79.485,77 -55.935,67

k Tabelle zu „Steuerliche Überleitungsrechnung“

31.12.2015 31.12.2014

TEUR TEUR

Selbst erstellte 
immaterielle 
Vermögenswerte

1615 1617

Sonstige immaterielle 
Vermögenswerte 191 289

1806 1906
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Management System, welches in 2015 fertig gestellt 
wurde und über eine Nutzungsdauer von fünf Jahren 
abgeschrieben wird.

6.3. Sachanlagen

Die Buchwerte der Sachanlagen zum Abschluss-
stichtag betragen zum Bilanzstichtag 330 TEUR 
(Vorjahr 445 TEUR).

Das Sachanlagevermögen wird über die Nutzungs-
dauern von drei bis 10 Jahren planmäßig abgeschrie-
ben.

6.4. Sonstige Finanzanlagen /  
Beteiligungen an assoziierten  
Unternehmen 

Unter den sonstigen Finanzanlagen werden im We-
sentlichen die Anteile an einem assoziierten Unter-

Staramba USA Corporation

31.12.2015 (TEUR) 31.12.2014 (TEUR)

kurzfristige Vermögenswerte 6 0

langfristige Vermögenswerte 100 0

kurzfristige Schulden 278 0

langfristige Schulden 0 0

Eigenkapital -172 0

2015 (TEUR) 2014 (TEUR)

Umsatzerlöse 6

Aufwendungen 405 0

Jahresergebnis -399 0

31.12.2015 (TEUR) 31.12.2014 (TEUR)

Nettoreinvermögen des assoziierten Unternehmens -172 0

Beteiligungsquote 26 % 0

Kaufpreis 70 0

Badwill 16 0

Anteiliges Ergebnis 2015 -77 0

Buchwert 31.12.2015 9 0

k Tabelle zu „Sonstige Finanzanlagen / Beteiligungen an assoziierten Unternehmen“
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nehmen ausgewiesen. Die Social Commerce Group 
SE erwarb im Jahr 2015 eine Beteiligung in Höhe von 
26 % an der Staramba USA Corporation, Delaware, 
USA.

k siehe Tabellen: Seite 106

Das assoziierte Unternehmen ist in diesem Konzern-
abschluss nach der Equity-Methode bilanziert. (IFRS 
12.21,b,i)

6.5. Vorräte

Im Berichtsjahr wurde eine Wertberichtigung in Höhe 
von TEUR 22 auf ein fertiges Erzeugnis vorgenom-
men. 

Die im Zusammenhang mit der fortgeführten Ge-
schäftstätigkeit angefallenen Kosten wurden wäh-
rend des Jahres wie nachfolgend dargestellt auf-
wandswirksam erfasst:

6.6. Sonstige finanzielle 
Vermögenswerte

Sonstige finanzielle Vermögenswerte sind in Höhe 
von TEUR 2 (Vorjahr: TEUR 7) enthalten.

6.7. Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen und sonstigen 
Forderungen

 
Auf Grund der Insolvenz eines Vertragspartners ei-
nigte sich die SCGSE mit dem Schuldner auf Rückzah-
lung von TEUR 80 eines im Dezember 2014 gewähr-
ten Darlehens in Höhe von TEUR 120. Im Berichtsjahr 
wurde eine Wertberichtigung in Höhe von TEUR 40 
zzgl. Zinsen in Höhe von TEUR 5 vorgenommen.

IFRS 7.33 b

Bei Verkäufen von Gütern wird üblicherweise ein 
Zahlungsziel von bis zu 30 Tagen gewährt. 

Die oben dargestellten Forderungen beinhalten Be-
träge (siehe unten zur Altersstrukturanalyse), die 
zum Abschlussstichtag überfällig sind, für welche der 
Konzern jedoch keine Wertminderung erfasst hat. 
Dies beruht darauf, dass die Bonität keinen wesentli-
chen Veränderungen unterlag und die Einbringlichkeit 
der ausstehenden Beträge (welche Zinsabgrenzun-

31.12.2015 31.12.2014

TEUR TEUR

Roh-, Hilfs- und 
Betriebsstoffe 72 74

Unfertige Erzeugnisse 67 5

Fertige Erzeugnisse 37 59

176 138

Ge- und Verbrauchsmaterial 932

Abschreibungen 39

Personalaufwand 538

1.509

31.12.2015 31.12.2014

TEUR TEUR

Forderungen aus 
Lieferungen und 
Leistungen

345 121

Sonstige Forderungen 375 474

Wertminderungen -45 0

675 595
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gen enthalten, sie seit einer Überfälligkeit von mehr 
als 60 Tagen entstanden sind) weiterhin als gegeben 
angesehen wird. 

6.8. Forderungen
aus Fertigungsaufträgen

Am Bilanzstichtag bestanden Forderungen aus Fer-
tigungsaufträgen in Höhe von TEUR 481, die aus ei-
nem Kundenauftrag mit einem Festpreis resultieren.

Für die Erfüllung des Auftrages werden TEUR 542 
Kosten geschätzt, von denen TEUR 364 bis zum Bi-
lanzstichtag angefallen sind.

ÜBERTRAGUNG FINANZIELLER 
VERMÖGENSWERTE

Übertragungen finanzieller Vermögenswerte haben 
nicht stattgefunden.

6.9. Gezeichnetes Kapital

 
k siehe Tabellen: Seite 108 unten

Im Geschäftsjahr 2015 wurden 250.000 Stück Aktien 
auf Grund einer genehmigten Kapitalerhöhung ge-
zeichnet (§ 160 Abs. 1 Nr. 3 AktG).

GENEHMIGTES KAPITAL (§ 160 ABS. 1 NR. 4 AKTG)

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 
11.12.2013 wurde der Verwaltungsrat ermächtigt, 
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum Ablauf von 
fünf Jahren, gerechnet ab dem Tag der Eintragung 
dieses genehmigten Kapitals in das Handelsregister, 
durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden 
Stückaktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen um 
bis zu insgesamt EUR 250.000 zu erhöhen (Geneh-
migtes Kapital 2014 / I). Die Ermächtigung kann ein-
mal oder mehrmals, ganz oder in Teilbeträgen aus-
genutzt werden. 

gebuchter Umsatz in 2015 481.517,62 EUR

bereits gestellte Rechnung 690.793,59 EUR 

bereits geleistete Zahlung 0,00 EUR 

Abzug von der umsatzmäßig 
erfassten Rechnung 0,00 EUR

Bilanzausweis Forderung aus 
Fertigungsaufträgen 481.517,62 EUR

Tabelle

31.12.2015 31.12.2014

TEUR TEUR

Das gezeichnete Kapital setzt sich wie folgt zusammen:  
1.670.000 voll eingezahlte Stammaktien (2014: 1.420.000) 1670 1420

teilweise eingezahlte Stammaktien 0 0

voll eingezahlte 10%ige wandelbare Vorzugsaktien ohne Gewinnbeteiligung 0 0 

 1670 1420

k Tabelle zu „Gezeichnetes Kapital“
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Im Geschäftsjahr wurden 250.000 Stück Aktien auf 
Grund der genehmigten Kapitalerhöhung (Geneh-
migtes Kapital) 2014/I gezeichnet (§ 160 Abs. 1 Nr. 
3 AktG).

Den Aktionären ist mit den nachfolgenden Beschrän-
kungen ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Verwal-
tungsrat ist ermächtigt, das Bezugsrecht auszu-
schließen: 

•  für Spitzenbeträge;

•   bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, sofern  
der auf die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht 
 ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende antei-
lige Betrag des Grundkapitals 10 % des im Zeitpunkt 
der Ausgabe der neuen Aktien vorhandenen Grund-
kapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der 
neuen Aktien den Börsenpreis der bereits an einer 
Wertpapierbörse gehandelten Aktien gleicher Gat-
tung und Ausstattung zum Zeitpunkt der endgülti- 
gen Festlegung des Ausgabebetrags durch den Ver- 
waltungsrat nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 
Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet; 

•   bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbe-
sondere in Form von Unternehmen und Unterneh-
mensteilen, Forderungen oder sonstigen Vermö-
gensgegenständen; 

•   um den Inhabern von Wandelschuldverschreibun-
gen, Optionsschuldverschreibungen oder Options- 
scheinen, die von der Gesellschaft oder ihren 
Tochtergesellschaften ausgegeben werden, ein 
Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu 
gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des Op-
tions- bzw. Wandlungsrechts oder nach Erfüllung 
der Wandlungspflicht zustehen würde; 

•   um Aktien an Mitglieder des Verwaltungsrates, ge-
schäftsführende Direktoren und Arbeitnehmer der 
Gesellschaft sowie an Führungspersonal und Ar-
beitnehmer von mit der Gesellschaft verbundenen 
Unternehmen ausgeben zu können;

•   im Falle der Kooperation mit einem anderen Un-
ternehmen, wenn das Zusammenwirken dem Ge-

sellschaftsinteresse dient und das kooperierende 
Unternehmen eine Beteiligung verlangt. 

Sofern das Bezugsrecht der Aktionäre nicht ausge-
schlossen wird, kann das Bezugsrecht auch einge-
räumt werden, indem die Aktien von Kreditinstituten 
oder anderen die Voraussetzungen des § 186 Abs. 5 
AktG erfüllenden Unternehmen mit der Verpflichtung 
übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug 
anzubieten. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, den 
Inhalt der Aktienrechte, die Einzelheiten der Durch-
führung der Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten 
Kapital 2014 sowie die Bedingungen der Aktienaus-
gabe, insbesondere den Ausgabebetrag festzulegen. 
Der Verwaltungsrat ist weiter ermächtigt, die Fas-
sung der Satzung nach vollständiger oder teilweiser 
Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus 
dem Genehmigten Kapital 2014/I oder nach Ablauf 
der Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang 
der Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 
2014/I anzupassen. 

Der Verwaltungsrat hat unter Ausnutzung dieser  
Ermächtigung am 07. Juli 2015 und mit Ände- 
rungsbeschluss vom 09. Juli 2015 beschlossen, das 
Grundkapital um T€ 250 gegen Bareinlage zu erhö-
hen.

Danach ist das genehmigte Kapital 2014/I in voller 
Höhe ausgenutzt und wurde aufgehoben. Die Ein-
tragung der Aufhebung des Genehmigten Kapitals 
2014/I sowie die Erhöhung des Grundkapitals erfolg-
ten am 23.07.2015.

Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der Haupt-
versammlung vom 14.04.2015 ermächtigt, das 
Grundkapital der Gesellschaft bis zum Ablauf von 
fünf Jahren, gerechnet ab dem Tag der Eintragung 
dieses genehmigten Kapitals in das Handelsregister, 
durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden 
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen um 
bis zu insgesamt T€ 460 zu erhöhen (genehmigtes 
Kapital 2015/I), wobei das Bezugsrecht der Aktionä-
re ausgeschlossen werden kann. Die Ermächtigung 
kann einmal oder mehrmals, ganz oder in Teilbeträ-
gen ausgenutzt werden.
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Die Eintragung des genehmigten Kapitals 2015/I in 
das Handelsregister erfolgte am 12.06.2015. Eine 
Veränderung / Ausnutzung beim genehmigten Ka-
pital 2015/I ist im Geschäftsjahr 2015 nicht erfolgt.

BEDINGTES KAPITAL (§ 152 ABS.1 AKTG)

Das aufgrund des Beschlusses der Hauptversamm-
lung vom 11. Dezember 2013 um bis zu T€ 60 einge-
teilt in 60.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien, 
bedingt erhöhte Kapital (Bedingtes Kapital 2014/1) 
besteht nicht mehr.

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 
14.04.2015 ist das Grundkapital der Gesellschaft um 
€T 180 bedingt erhöht (bedingtes Kapital 2015/I).

Die Eintragung des bedingten Kapitals 2015/I sowie 
die Löschung des bedingten Kapitals 2013 in das 
Handelsregister erfolgten am 12.06.2015.

Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung 
von Aktien an Inhaber von Options- bzw. Wan-
delschuldverschreibungen bzw. zur Erfüllung von 
Wandlungspflichten nach Maßgabe der Wandelan-
leihebedingungen, die aufgrund des Ermächtigungs-
beschlusses der Hauptversammlung vom 14. April 
2015 von der Gesellschaft oder einem Tochterun-
ternehmen ausgegeben werden. Die Ausgabe der 
Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des in dieser 
Hauptversammlung am 14. April 2015 gefassten Er-
mächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden 
Options- bzw. Wandlungspreises. 

Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur im Falle der Be-
gebung der Options- bzw. Wandelschuldverschrei-
bungen und nur insoweit durchzuführen, wie die 
Inhaber der Optionsscheine bzw. der Wandelschuld-
verschreibungen von ihren Options- bzw. Wand-
lungsrechten Gebrauch machen bzw. zur Wandlung 
bzw. Optionsausübung verpflichtete Inhaber von An-
leihen ihre Verpflichtung zur Wandlung/Optionsaus-
übung erfüllen und das bedingte Kapital nach Maß-
gabe der Options- bzw. Wandelanleihebedingungen 
benötigt wird und soweit nicht eigene Aktien oder 
genehmigtes Kapital zur Bedienung dieser Rechte 
bzw. Verpflichtungen genutzt werden. Die aufgrund 

der Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts 
oder der Erfüllung der Wandlungs- bzw. Options-
pflicht ausgegebenen neuen Aktien nehmen vom 
Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, 
am Gewinn teil.

6.10. Kapitalrücklage

Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

In der Kapitalrücklage werden Aufgelder aus der Aus-
gabe von Anteilen ausgewiesen. Abgezogen werden 
die direkten Kosten der Kapitalbeschaffung, verrech-
net mit den darauf entfallenden latenten Steuern.

Die Beträge der Kapitalerhöhung Staramba und Ka-
pitalerhöhung Yoyo resultieren aus einer disquotalen 
Kapitalerhöhung durch die jeweiligen Minderheiten, 
an der die SCGSE nicht teilgenommen hat.

TEUR

1. April 2014 1.181

Änderung Minderheiten -6 

Transaktionskosten -8 

31. Dezember 2014 1.167

Barkapitalerhöhung 2.063

Kapitalerhöhung Staramba 603

Kapitalerhöhung Yoyo 64

Änderung Minderheiten -7

Transaktionskosten -6

31. Dezember 2015 3.884
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6.11. Sonstige Rücklagen

Sonstige Rücklagen wie die Neubewertungsrück-
lage für Sachanlagen oder Finanzinvestitionen, Ar-
beitnehmervergütung in Eigenkapitalinstrumenten, 
Sicherungsgeschäfte, Optionsprämien von Wandel-
anleihen oder Fremdwährungsumrechnungen waren 
nicht zu bilden.

Die ausgewiesene sonstige Rücklage enthält im We-
sentlichen den Verlustvortrag.

6.12. Bilanzergebnis

Das Bilanzergebnis in Höhe von EUR -2.148.159,70 
(Vorjahr EUR: -794.608,72) enthält den auf die Ge-
sellschafter des Mutterunternehmens entfallenden 
Jahresfehlbetrag des jeweiligen Jahres.

k siehe Tabellen: Seite 111 

Das zum 1. April 2014 ausgewiesene Bilanzergebnis 
resultiert aus dem Listing Aufwand aus der Reverse 
Akquisition. Für nähere Informationen wird auf den 3. 
Konsolidierungskreis verwiesen.

6.13. Nicht beherrschende 
Gesellschafter

Auf die nicht beherrschenden Gesellschafter ent-
fällt ein Anteil an den Rücklagen und dem Bilanzer-
gebnis in Höhe von EUR 1.143.465,28 (Vorjahr EUR 
-512.291,69).

Im Geschäftsjahr haben sich haben sich Änderungen 
aufgrund von Kapitalerhöhungen hinsichtlich des 
prozentualen Anteils ergeben.
 

6.14. Rückstellungen

k siehe Tabellen: Seite 112 

k Tabelle zu „Bilanzergebnis“

EUR

Bilanzergebnis SCGSE -432.275,60

Bilanzergebnis yoyo -697.296,92

Bilanzergebnis MXM -553.655,52

Bilanzergebnis STARAMBA -1.832.087,53

Auswirkungen aus Erstkonsolidierung -32.939,51

Bilanzergebnis Summe -3.548.255,08

Auswirkungen aus der Konsolidierung -24.577,80

Umbuchung auf Minderheiten 1.424.673,18

Auf Gesellschafter des Mutterunternehmens entfallendes Bilanzergebnis -2.148.159,70
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6.15. Verbindlichkeiten aus  
Lieferungen und Leistungen und  
sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
bestehen in Höhe von EUR 615.541,05 (Vorjahr EUR 
608.800,75). Sie sind innerhalb eines Jahres fällig.

7. Weitere Angaben 
zu Finanzinstrumenten

KAPITALRISIKOMANAGEMENT (IAS 1.134,135)

Der Konzern steuert sein Kapital mit dem Ziel, si-
cherzustellen, dass alle Konzernunternehmen unter 
der Unternehmensfortführungsprämisse operie-
ren können, und zugleich die Erträge der Unterneh-
mensbeteiligten durch Optimierung des Verhältnis-
ses von Eigen- zu Fremdkapital zu maximieren. Die 
Gesamtstrategie des Konzerns ist gegenüber 2014 
unverändert.

Die Kapitalstruktur des Konzerns besteht aus Netto-
schulden (darunter werden die angegebenen Fremd-
kapitalaufnahmen verstanden abzüglich von Barmit-
teln und Bankguthaben) sowie dem Eigenkapital des 

Konzerns. Dieses setzt sich zusammen aus ausge-
gebenen Aktien, der Kapitalrücklage und sonstigen 
Rücklagen, den Gewinnrücklagen und anderen Antei-
len nicht beherrschender Gesellschafter.

Der Konzern unterliegt keinen externen auferlegten 
Kapitalanforderungen.

Der Geschäftsführende Direktor überprüft die Kapital- 
struktur regelmäßig und informiert den Verwaltungs- 
rat. Im Rahmen dieser Überprüfung werden die Ka-
pitalkosten und das enthaltene Risiko berücksichtigt. 

Das Kapitalrisikomanagement ist im Lagebericht un-
ter „G. Wesentliche Chancen und Risiken der künfti-
gen Entwicklung und Ausblick“ dargestellt.

AUFGLIEDERUNG DER BILANZIELLEN BUCHWERTE 
NACH DEN BEWERTUNGSKATEGORIEN (IFRS 7.8)

IFRS 7.8 entsprechend werden die bilanziellen Buch-
werte aufgegliedert. Die Aufgliederung nach den Be-
wertungskategorien des IAS 39 / IFRS 7 stellt sich 
wie folgt dar:

•  erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert be-
wertete finanzielle Vermögenswerte bzw. Verbind-
lichkeiten (Held for Trading – HfT),

•  bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinvestitionen 
(Held to Maturity – HtM),

Tabelle

01.01.2015 Verbrauch Auflösung Zuführung 31.12.2015

EUR EUR EUR EUR EUR

sonstige Rückstellungen 33.802,50 33.802,50 0,00 65.274,72 65.274,72

Rückstellung 
Aufbewahrungspflichten 4.071,00 0,00 0,00 7.211,00 11.282,00

Rückstellung für Abschluss  
und Prüfung 48.705,00 48.705,00 0,00 155.459,50 155.459,50

86.578,50 82.507,50 0,00 227.945,22 232.016,22

k Tabelle zu „Rückstellungen“
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•  zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögens- 
werte (Available for Sale – AfS),

•  Kredite und Forderungen (Loans and Receivables 
LaR).

Die finanziellen Verbindlichkeiten der Gesellschaft 
umfassen ausschließlich Verbindlichkeiten, die zu 
fortgeführten Anschaffungskosten bilanziert werden 
(Financial Liabilities Measurement at Amortised Cost 
– FLAC).
 
BILANZIELLE BUCHWERTE 2014 NACH IFRS 7.8. 
UND BEMESSUNG DES BEIZULEGENDEN  
ZEITWERTS GEM. IFRS 13 

k siehe Tabellen: Seite 114 

BILANZIELLE BUCHWERTE 2014 NACH IFRS 7.8. 

k siehe Tabellen: Seite 114

Das maximale Ausfallrisiko der sonstigen Finanzan-
lagen zum 31. Dezember 2015 und zum 31. Dezem-
ber 2014 nach IFRS 7.36a besteht in Höhe der Buch-
werte der finanziellen Vermögenswerte.

Hinsichtlich der Art und Auswahl der Risiken, die sich 
aus den Finanzinstrumenten ergeben, verweisen wir 
auf den Lagebericht der Gesellschaft.

Zum 31. Dezember 2015 hielt die Gesellschaft keine 
zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanz- 
instrumente.

RISIKOBERICHTERSTATTUNG

MARKTRISIKEN

Marktrisiken können sich aus Änderungen von Wech-
selkursen (Wechselkursrisiko) oder Zinssätzen (Zins-
risiko) ergeben. Aufgrund der geringen Relevanz die-
ser Risiken für den Konzern wurden diese bisher nicht 
durch derivative Finanzinstrumente abgesichert. Die 
Steuerung erfolgt durch eine kontinuierliche Überwa-
chung des Treasury und eine monatliche Berichter-
stattung an das Management. 

Wechselkursrisiken werden dadurch weitgehend 
vermieden, dass der Konzern im Wesentlichen in € 
fakturiert. Die Fremdwährungsforderungen betrugen 
zum Bilanzstichtag TEUR 102 (Vorjahr: TEUR 17) und 
die Fremdwährungsverbindlichkeiten TEUR 87 (Vor-
jahr: TEUR 0).

Der Konzern ist durch die Aufnahme und Ausga-
be von Finanzmitteln zu festen und variablen Zins- 
sätzen Zinsrisiken ausgesetzt. Das Risiko wird im Kon-
zern durch ein angemessenes Verhältnis zwischen 
festen und variablen Zinsvereinbarungen gesteuert. 
Die Absicherung durch Derivate (z.B. Zinsswaps oder 
Zinstermingeschäfte) erfolgte nicht. 

LIQUIDITÄTSRISIKEN

Der Konzern steuert die Liquiditätsrisiken durch 
die Planung und Abstimmung der Mittelzu- und           
-abflüsse. Durch die regelmäßige Überwachung sind 
kurzfristige Reaktionen, wie z.B. die Ausreichung von 
Darlehen oder die Durchführung von Kapitalerhöhun-
gen auf der Ebene der Tochtergesellschaften möglich.
 
AUSFALLRISIKEN

Der Buchwert der im Konzernabschluss erfassten 
finanziellen Vermögenswerte abzüglich Wertminde-
rungen stellt das maximale Ausfallrisiko dar, siehe 6. 
Weitere Angaben zu Finanzinstrumenten. 

Zur weiteren Risikoberichterstattung wird auf den 
Lagebericht unter „G. Wesentliche Chancen und Ri-
siken der künftigen Entwicklung und Ausblick“ ver-
wiesen.

FÄLLIGKEITSANALYSE

Die Verbindlichkeiten des Konzerns sind bis auf das 
Darlehen der MXM in Höhe von TEUR 12 kurzfristig. 
Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von über einem 
Jahr bestehen in Höhe von TEUR 10. Schulden mit 
einer Laufzeit von über fünf Jahren bestehen nicht.
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k Tabelle zu „Angaben zu Finanzinstrumenten“

Bilanzielle Buchwerte 2014 nach IFRS 7.8. und Bemessung des beizulegenden Zeitwerts gem. IFRS 13

Bewertungs- 
kategorie 

gem. IAS 39
Buchwert

Fortgeführte 
Anschaffungs- 

kosten
Zeitwert

EUR EUR EUR

AKTIVA

Sonstige Finanzanlagen AfS 11.201 11.201 11.201

Künftige Forderungen aus langfristiger 
Auftragsfertigung LaR 481.518 481.518 481.518

Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen und sonstige Forderungen LaR 674.786 674.786 674.786

Zahlungsmittel LaR 18.765 18.765 18.765

PASSIVA

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten FLAC 763.261 763.261 763.261

Finanzverbindlichkeiten FLAC 1.877.404 1.877.404 1.877.404

Bilanzielle Buchwerte 2014 nach IFRS 7.8.

Bewertungs- 
kategorie 

gem. IAS 39
Buchwert

Fortgeführte 
Anschaffungs- 

kosten
Zeitwert

EUR EUR EUR

AKTIVA

Sonstige Finanzanlagen AfS 5.337 5.337 5.337

Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen und sonstige Forderungen LaR 594.885 594.885 594.885

Zahlungsmittel LaR 174.849 174.849 174.8491

PASSIVA

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten FLAC 669.703 669.703 669.703

Finanzverbindlichkeiten FLAC 2.112.176 2.112.176 2.112.176
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8. Zahlungsmittel und 
Zahlungsmitteläquivalente

Für Zwecke der Konzernkapitalflussrechnung um-
fassen die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläqui-
valente Kassenbestände und Guthaben auf Bank- 
konten abzüglich ausstehender Kontokorrentkredi-
te. Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquiva-
lente am Ende des Geschäftsjahres, wie sie in der 
Konzernkapitalflussrechnung dargestellt werden, 
können auf die damit im Zusammenhang stehenden 
Posten in der Konzernbilanz wie folgt übergeleitet 
werden:

In der Position Zahlungsmittel und Zahlungsmittel- 
äquivalente (31. Dezember 2015: EUR 18.765,28; 
31. Dezember 2014: EUR 174.848,51) sind vorrangig 
Bankguthaben (Kontokorrentguthaben) aufgeführt.

9. Erläuterungen 
zur Kapitalflussrechnung

Die Kapitalflussrechnung wird nach der indirekten 
Methode ermittelt. Die Kapitalflussrechnung zeigt, 
wie sich die flüssigen Mittel der Muster-Gruppe 
durch Mittelzuflüsse und -abflüsse im Laufe der Be-
richtsperiode verändert haben. Entsprechend IAS 7 
wird zwischen Zahlungsströmen aus laufender Ge-
schäftstätigkeit und aus Investitions- und Finanzie-
rungstätigkeit unterschieden.

Der in der Kapitalflussrechnung betrachtete Finanz-
mittelfonds umfasst alle in der Bilanz ausgewiese-
nen liquiden Mittel, d.h. Kassenbestände, Schecks, 
Guthaben bei Kreditinstituten und Festgeldanlagen 
soweit sie innerhalb von drei Monaten (gerechnet 
vom Erwerbszeitpunkt) ohne nennenswerte Wert-
schwankungen verfügbar sind. 

Die Cashflows aus der Investitions- und Finanzie-
rungstätigkeit werden direkt, d.h. zahlungsbezogen 
ermittelt. Der Cashflow aus laufender Geschäftstä-

tigkeit wird demgegenüber aus dem Periodenergeb-
nis indirekt abgeleitet.

Im Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit sind 
folgende Ein- und Auszahlungen enthalten:

10. Eventualschulden 
und Eventualforderungen

EVENTUALSCHULDEN

Eventualschulden bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

EVENTUALFORDERUNGEN

Eventualforderungen sind zum Bilanzstichtag nicht 
zu verzeichnen.

11. Operating- 
Leasingvereinbarungen

DER KONZERN ALS LEASINGNEHMER

a) Leasingvereinbarungen
Es besteht ein Leasingvertrag zur Nutzung eines 
Fahrzeugs. Die Leasingkosten stellen laufenden Auf-
wand dar.

2015 2014

EUR EUR

Erhaltene Zinsen 2,31 184,13

Gezahlte Zinsen 14.119,07 18.947,89

Erhaltene Dividenden 0 0

Gezahlte Ertragsteuern 0 0
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DER KONZERN ALS LEASINGGEBER

Der Konzern tritt nicht als Leasinggeber auf.
 

12. Geschäftsvorfälle 
mit nahestehenden 
Unternehmen & Personen

Salden und Geschäftsvorfälle zwischen der Gesell-
schaft und ihren Tochterunternehmen, die naheste-
hende Unternehmen und Personen sind, wurden im 
Zuge der Konsolidierung eliminiert und werden in 
dieser Anhangsangabe nicht erläutert. Einzelheiten 
zu Geschäftsvorfällen zwischen dem Konzern und 
anderen nahestehenden Unternehmen und Perso-
nen sind nachfolgend angegeben:

Im Laufe des Geschäftsjahres führten Konzernge-
sellschaften die folgenden Transaktionen mit nahe-
stehenden Unternehmen und Personen durch, die 
nicht dem Konzernkreis angehören:

Umsatzerlöse sowie Aufwendungen

Im Laufe des Geschäftsjahres wurden Umsatzerlöse 
in Höhe von EUR 113.341,41 (Vorjahr: EUR 0) erzielt, 
vorrangig mit der Staramba USA Corporation, Dela-
ware, USA, (EUR 112.999,21; Vorjahr EUR 0) erzielt. 
Sonstige Erträge aus Währungsumrechnung wurden 
in Höhe von EUR 564,05 (Vorjahr: EUR 0) mit der 
Staramba USA Corporation, Delaware, USA erfasst. 
Sonstige Aufwendungen gegenüber nahestehenden 
Unternehmen und Personen entstanden in Höhe von 
EUR 26.453,63 (Vorjahr: EUR 37.422,82)  gegenüber 
der 11 Champions AG, Rostock, in Höhe von EUR 
46.979,54 (Vorjahr: EUR 29.016,60) gegenüber Frau 
Marthe Wolbring, gegenüber der Daudert & Daudert 
GmbH, Rostock, in Höhe von EUR 15.974,45 (Vorjahr: 
EUR 9.237,32), gegenüber Herrn Christian Daudert, 
Rostock, in Höhe von EUR 1.547,68 (Vorjahr: EUR 
3.049,13), gegenüber Frau Kathleen Daudert EUR 
3.613,05 (Vorjahr EUR 971,69) sowie in Höhe von 

EUR 123.996,60 (Vorjahr: EUR 31.226,06) gegen-
über der Staramba Corporation, Tampa, Florida, USA, 
und im Vorjahr in Höhe von EUR 6.150,00 gegen-
über der Social VIP GmbH, Rostock. Darüber hinaus 
werden EUR 66.000,00 (Vorjahr EUR 44.000,00) an 
Personalaufwendungen für Herrn Christian Daudert 
ausgewiesen.

Des weiteren wurden Herrn Christian Daudert EUR 
25.000,00 (Vorjahr EUR 93.750,00) gezahlt für die 
Vermittlung von Eigenkapital im Rahmen der Kapita-
lerhöhungen.
 

Ausstehende Salden

Die folgenden Salden waren am Ende der Berichtspe-
riode ausstehend:

k siehe Tabelle 1: Seite 117 

Darlehen von nahestehenden 
Unternehmen und Personen 

k siehe Tabelle 2: Seite 117 

Die kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten werden mit 
einem Zinssatz zwischen 2 % bis 3% verzinst und sind 
nicht besichert. 

Finanzaufwendungen

Von den Finanzaufwendungen entfielen auf nahe-
stehende Unternehmen und Personen:

k siehe Tabelle 3: Seite 118 

Als Geschäftsführungsvergütungen wurden EUR 
91.502,40 (Vorjahr: EUR 74.626,80) aufgewandt. 
Zusätzlich wurde eine Aufwandsvergütung für die 
Aufsichtsratstätigkeit bei einer Tochtergesellschaft 
in Höhe von EUR 10.000,00 an den geschäftsführen-
den Direktor gezahlt.
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Ausstehende Salden 

Forderungen gegenüber 
nahestehende Unternehmen 
und Personen

Verbindlichkeiten 
gegenüber nahestehenden 
Unternehmen und Personen

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

EUR EUR EUR EUR

Staramba Corp., Tampa, Florida, USA 25.042,50 31.373,40 86.704,32 0

Social VIP GmbH, Berlin 45.618,34 40.568,27 0 0

11 Champions AG, Rostock 21.977,14 21.977,14 24.922,06 54.751,07

Christian Daudert 6.628,59 0 2.614,68 170,00

Daudert & Daudert GmbH, Rostock 0 0 8.613,06 485,79

11 Champion GmbH & Co. KG III, Rostock 0 0 2.024,34 0

Marthe Wolbring 0 0 3.933,45 10.957,24

Staramba USA Corporation, Delaware, USA 80.437,27 0 0 0

Darlehen von nahestehenden Unternehmen und Personen  

Langfristige Finanz-
verbindlichkeiten gegenüber 
nahestehenden Unternehmen 
und Personen

Kurzfristige Finanz-
verbindlichkeiten gegenüber 
nahestehenden Unternehmen 
und Personen

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

EUR EUR EUR EUR

Staramba Corp., Tampa, Florida, USA 0 0 481.175,05 333.774,14

KT Treuhand Rostock GmbH, Rostock 0 253.980,00 236.619,33 10.161,92

11 Champions AG, Rostock 0 0 801.648,14 42.440,55

Christian Daudert 0 0 8.379,13 0

11 Champions GmbH & Co. KG III, Rostock 0 2.307,61 0 0

Daudert & Daudert GmbH, Rostock 0 0 0 10.326,30

Staramba USA Corporation, Delaware, USA 0 0 0 0
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BEZÜGE DER MITARBEITER IN 
SCHLÜSSELPOSITIONEN

Die Gesamtbezüge des geschäftsführenden Direk-
tors betragen im Geschäftsjahr TEUR 91 (Vorjahr 
TEUR 75). Er erhält ausschließlich ein fixes Gehalt, 
variable Bestandteile sind nicht enthalten.

Weitere Vergütungen für aktive Organmitglieder sind 
im Geschäftsjahr nicht angefallen.

13. Anteilsbesitzliste 
nach § 314 Abs. 2 HGB
k siehe Tabelle 3: Seite 119 

14. Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 38 Mitar-
beiter beschäftigt.

k siehe Tabelle 3: Seite 118 

15. Honorar des 
Konzernabschlussprüfers

Für die im Geschäftsjahr erbrachten Dienstleistun-
gen des Abschlussprüfers sind folgende Honorare 
angefallen:

Prüfung:  32 TEUR
Andere Bestätigungsleistungen: 30 TEUR

Finanzaufwendungen

Finanzaufwendungen 
gegenüber nahestehenden 
Unternehmen und Personen

2015 2014

EUR EUR

Staramba Corporation, 
Tampa, Florida, USA 10.125,22 7.653,09

KT Treuhand Rostock 
GmbH, Rostock 7.595,33 5.980,00

11 Champions AG, 
Rostock 16.210,52 1.579,07

11 Champions GmbH & 
Co. KG III, Rostock 0 2.743,12

yoyo Beteiligungs 
GmbH & Co. KG, Berlin 0 1.415,01

Staramba USA Corpo-
ration, Delaware, USA 0 0

Christian Daudert 102,98 0

Mitarbeiter

Vorstände, Geschäftsführung, Administration 4

Rechnungswesen 1

Software-Entwickler, Techniker, Grafiker, 
3D-Artists, Designer 17

Produktentwickler, Marketing-Mitarbeiter 4

Vertriebsmitarbeiter 6

Logistik und Versand 1

Einkauf 1

Produktion-Finishing, Qualitätsmanagement 4
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16. Organe der Gesellschaft

GESCHÄFTSFÜHRENDE DIREKTOR

Als Geschäftsführender Direktor bei der SCGSE war 
tätig:

Herr Julian von Hassell,
Unternehmensberater, Uetersen

Tätigkeiten parallel zum Geschäftsführenden Direk-
tor / Mitglied des Verwaltungsrats der SE /: 
•  Alleinvorstand MXM Mixed Reality Marketing AG 

(bis 30. April 2014)  
•  Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats 

der MXM Mixed Reality Marketing AG, Magdeburg 
(seit Mai 2014)

•  Vorsitzender des Aufsichtsrats der yoyo smart  
social web Solutions AG.

Im Berichtszeitraum 2015 wurde Julian von Hassell 
eine Gesamtvergütung in Höhe von EUR 91.502,40 
gezahlt. Diese besteht ausschließlich aus einer Fix-
vergütung.

VERWALTUNGSRAT

Die folgenden Personen waren im Verwaltungsrat 
der Social Commerce Group SE tätig:

Herr Prof. Dr. Klemens Skibicki,
Hochschullehrer, Köln
(seit 11. Dezember 2013)
 
Tätigkeiten parallel zum Vorsitz des SCGSE-Verwal-
tungsrats:
•  Geschäftsführer Brain Injection Ltd. & Co. KG, Köln
•  Geschäftsführer Brain Injection Limited, Düsseldorf
•  Geschäftsführer Convidera GmbH, Köln

Gesellschaft

Sonstige Beteiligung mit Anteil ≥ 20% Sitz Eigenkapital Ergebnis

EUR EUR

yoyo smart social web solutions AG Hamburg 367.000 -697.296,92

STARAMBA GmbH Berlin 38.500 -1.832.087,53

MXM Mixed Reality Marketing AG Magdeburg 88.000 -553.655,52

Anteilsbesitzliste  

Sonstige Beteiligung mit Anteil ≥ 20% Sitz Kapitalanteil
31.12.2015

Eigenkapital
31.12.2015

Ergebnis
31.12.2015

in % EUR EUR

Staramba USA Corporation Delaware, 
USA 26 -172 -399

k Tabellen zu „Anteilsbesitzliste nach §314 Abs.2 HGB“
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Frau Marthe Wolbring,
PR-Beraterin, Berlin
(seit 11. Dezember 2013)

Tätigkeiten parallel zur stellvertretenden Vorsitzen-
den des SCGSE-Verwaltungsrats:
•  Geschäftsführerin der social vip GmbH, Berlin (bis 

11. Dezember 2014)

Herr Julian von Hassell,
Unternehmensberater, Uetersen
(seit 11. Dezember 2013)

Tätigkeiten parallel zum Geschäftsführenden Direk-
tor / Mitglied des Verwaltungsrats der SCGSE: 
•  Alleinvorstand MXM Mixed Reality Marketing AG 

(bis 30. April 2014)  
•  Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats 

der MXM Mixed Reality Marketing AG (seit Mai 
2014)

•  Vorsitzender des Aufsichtsrats der yoyo smart  
social web Solutions AG

Im Berichtszeitraum 2015 wurden den Mitgliedern 
des Verwaltungsrates weder eine fixe noch eine  
leistungsentlohnte Vergütung für die Tätigkeit bei der 
Social Commerce Group SE gezahlt.

17. Ereignisse nach dem 
Bilanzstichtag

Am 1. Januar 2016 wurde die Position des Vorstan-
des der MXM Mixed Reality Marketing AG, Magde-
burg, neu besetzt. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft 
übertrug Herrn Rechtsanwalt Dominik Heer, Rostock, 
mit Wirkung vom 01. Januar 2016 das Mandat zur 
Wahrnehmung der Geschäfte als Vorstand der MXM 
AG.
 
Am 14. Januar 2016 teilte der Geschäftsführende Di-
rektor der Gesellschaft, Herr Julian v. Hassell, gemäß 
§ 21 Abs.1 WpHG mit, dass sein Stimmrechtsanteil 
an der Social Commerce Group SE am 13. Janu-
ar 2016 die Schwelle von 3 % überschritten und zu 

diesem Tag 3,89 % ( 65.000 Stimmrechte) betragen 
haben.

Am 14. Februar 2016 verkündete die SCGSE die Ko-
operation der STARAMBA GmbH mit einem der größ-
ten britischen Druckdienstleister, ft solutions, der im 
Vereinigten Königreich exklusiv für STARAMBA den 
3D Druckfiguren- und Scanner-Vertrieb sowie das 
Lizenzakquisitionsgeschäft vor Ort betreuen wird.

Am 07. April 2016 gab die Social Commerce Group 
SE bekannt, mit der Real Madrid Business Unit der 
Adidas Group einen Lizenzvertrag geschlossen zu 
haben, der es der Mehrheitsbeteiligung STARAMBA 
GmbH erlauben wird, über einen Zeitraum von min-
destens 3 Jahren die Spieler des CHAMPIONS LE-
AGUE Rekordmeisters Real Madrid als 3D Figuren zu 
drucken.

Am 25. April einigte sich die SCGSE mit dem Schuld-
ner Karl-Heinz Hugel auf eine Rückzahlung von EUR 
80.000 von insgesamt EUR 120.000 des im Dezem-
ber 2014 gewährten Kredits. EUR 40.000 nebst Zin-
sen wurden im Berichtsjahr abgeschrieben.

Am 13. Mai 2016 fasste der Verwaltungsrat der Ge-
sellschaft den Beschluss, das Grundkapital aus dem 
genehmigten Kapital 2015/I um EUR 141.999 von 
EUR 1.670.000 auf EUR 1.811.000 zu erhöhen, wo-
bei die neuen Aktien zum Preis von EUR 6,20 aus-
gegeben wurden, sodass sich die Kapitalrücklage 
um EUR 738.394,80 erhöhen wird. Die neuen Aktien 
wurden am 13. Mai 2016 gezeichnet.

Am 19. Mai 2016 gab die SCGSE bekannt, dass die 
von dem Immobilienunternehmer Rolf Elgeti geführ-
te Obotritia Capital KGaA sämtliche der ausgegebe-
nen neuen 141.999 Aktien zeichnete.

Des Weiteren sind nach dem Ende des Berichtszeit-
raums keine Ereignisse eingetreten, die für die Social 
Commerce Group SE von wesentlicher Bedeutung 
sind und zu einer veränderten Beurteilung des Un-
ternehmens führen könnten. 
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18. Genehmigungen
des Abschlusses

Der Abschluss zum 31. Dezember 2015 wurde am 
31. Mai 2016 unterzeichnet und zur Weitergabe an 
den Verwaltungsrat freigegeben.

19. Erklärung 
zum deutschen Corporate 
Governance Kodex

Hinsichtlich der Erklärung zur Unternehmensfüh-
rung/Corporate Governance verweisen wir auf den 
Lagebericht, Punkt E. Einzelheiten zur Entsprechung 
bzw. Abweichung der Gesellschaft von den Richt-
linien des Deutschen Corporate Governance Kodex 
finden sich in der Entsprechenserklärung der Ge-
sellschaft vom 24. März 2016 auf der Website der 
Gesellschaft unter dem Link: http://www.scgse.de/
investoren/corporate-governance/. 

20. Erklärung der 
gesetzlichen Vertreter

Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den 
anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen der 
Konzernabschluss ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage des Konzerns vermittelt und im 
Konzernlagebericht der Geschäftsverlauf einschließ-
lich des Geschäftsergebnisses und die Lage des Kon-
zerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird 
sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der vo-
raussichtlichen Entwicklung des Konzerns beschrie-
ben ist.

Berlin, 31. Mai 2016 

Julian von Hassell
Geschäftsführender Direktor

WIR INVESTIEREN 
AUSSCHLIESSLICH 
IN POTENZIELLE 
MARKT- ODER 
TECHNOLOGIE- 
FÜHRER
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Wir haben den von der Social Commerce Group SE 
aufgestellten Konzernabschluss − bestehend aus 
Konzernbilanz, Konzerngewinn- und Verlustrechnung 
und Gesamtergebnisrechnung, Konzerneigenkapi-
talveränderungsrechnung, Konzernkapitalflussrech-
nung und Konzernanhang – sowie den Konzernla-
gebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 
bis 31. Dezember 2015 geprüft. Die Aufstellung von 
Konzernabschluss und Konzernlagebericht nach den 
IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den er-
gänzend nach § 315a Abs. 1 HGB anzuwendenden 
handelsrechtlichen Vorschriften liegt in der Verant-
wortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. 
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den 
Konzernabschluss und den Konzernlagebericht ab-
zugeben.

Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach 
§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu pla-
nen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und 
Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 
Konzernabschluss unter Beachtung der anzuwen-
denden Rechnungslegungsvorschriften und durch 
den Konzernlagebericht vermittelten Bildes der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich aus-
wirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. 
Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden 
die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über 
das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Kon-
zerns sowie die Erwartungen über mögliche Fehler 
berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die 
Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen in-
ternen Kontrollsystems sowie Nachweise für die An-

gaben im Konzernabschluss und Konzernlagebericht 
überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. 
Die Prüfung umfasst die Beurteilung der Jahresab-
schlüsse der in den Konzernabschluss einbezoge-
nen Unternehmen, der Abgrenzung des Konsolidie-
rungskreises, der angewandten Bilanzierungs- und 
Konsolidierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Konzernab-
schlusses und des Konzernlageberichts. Wir sind der 
Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend 
sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen ge-
führt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prü-
fung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Kon-
zernabschluss den IFRS, wie sie in der EU anzuwen-
den sind, und den ergänzend nach § 315a Abs. 1 HGB 
anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften 
und vermittelt unter Beachtung dieser Vorschriften 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Konzerns. Der Konzernlagebericht steht in Einklang 
mit dem Konzernabschluss, vermittelt insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns und 
stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.

München, den 31. Mai 2016 

Baker Tilly Roelfs AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Stahl   Weilandt
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer 

BESTÄTIGUNGSVERMERK 
DES ABSCHLUSSPRÜFERS
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